
  Stichwort  B    –  lohnsteuerlicher Kennbuchstabe für Lohnbe-
standteile, die nach den Regeln über die   beson-
dere Lohnsteuertabelle der Lohnsteuer unterworfen 
werden.

    Stichwort  Bandenschmuggel    –  Es handelt sich um ein Zoll- 
und Steuerdelikt (§ 373 II Nr. 3 AO). Bandenschmug-
gel begeht, wer als Mitglied einer Bande (mind. zwei 
Personen), die sich zur fortgesetzten Begehung der 
Hinterziehung von  Einfuhrabgaben oder  Aus-
fuhrabgaben oder des  Bannbruchs verbunden hat, 
zusammen mit einem anderen Bandenmitglied die 
Tat ausführt. –  Strafe:  Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren. – Vgl. auch  Steuerhinterzie-
hung.

    Stichwort  Banderolensteuer    –   Streifensteuer, Zeichensteuer;  
mittels Verwendung von Banderolen (Papierstreifen) 
oder anderen Steuerzeichen erhobene Verbrauch-
steuer auf ein verpacktes Konsumgut, z.B.  Tabak-
steuer (auf Rauch-, Kau-, Schnupftabak, Zigarren, Zi-
garetten, Zigarettenpapier). Steuerschuldner ist der 
Hersteller.

    Stichwort  Bankgeheimnis    –  1.  Begriff:  Vertragspflicht der 
Bank, über sämtliche Tatsachen und Wertungen und 
somit über alle einen Kunden betreffenden Angele-
genheiten Stillschweigen zu bewahren. Das Bankge-
heimnis ist in Deutschland  nicht als solches gesetz-
lich geschützt. Vielmehr handelt es sich um eine ne-
benvertragliche Pflicht im Verhältnis Bank – Kunde. 
Selbst Kenntnisse, die im Rahmen der Abwicklung ei-
nes Geschäftsvorfalls über einen Nichtkunden erlangt 
wurden, unterliegen dem Bankgeheimnis, sofern die 
Information in die Geheimhaltungspflicht einer an-
deren Bank fällt. Das Bankgeheimnis kann für Bank-
mitarbeiter im Zivilprozess gemäß § 383 I Nr. 6, § 384 
Nr. 3 ZPO zu einem aus persönlichen oder sachli-
chen Gründen berechtigten Zeugnisverweigerungs-
recht führen, im arbeits-, sozial-, verwaltungs- und 
insolvenzrechtlichen Verfahren gelten die zivilpro-
zessualen Vorschriften entsprechend. – 2. Das Bank-
geheimnis ist allerdings aufgrund  gesetzlicher Aus-
kunftspflichten  durch zahlreiche weitere Vorschriften 
durchbrochen. So z.B. durch: a) die  Strafprozessord-
nung;  wenn strafprozessual ein Anfangsverdacht be-
steht, bestehen Auskunftspflichten gegenüber Staats-
anwaltschaft, Ermittlungsrichter und Gericht (Aus-
sagepflicht als Zeuge gemäß § 161a StPO); – b) das 
 Kreditwesengesetz (KWG)  aufgrund von Meldepflich-
ten und Auskunftsersuchen gemäß §§  44 ff. KWG, 
die alle kundenbezogenen Daten erfassen; durch die 
Einführung des §  24c KWG im Jahr 2003, wonach 
die automatisierte Abrufbarkeit von wenigen, expli-
zit aufgeführten Kontoinformationen bei Kreditins-
tituten für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden 

vorgeschrieben wird;  –  c) das  Geldwäschegesetz 
(GwG),  z.B. durch Verdachtsanzeigepflicht und Iden-
tifizierungspflichten – bes. des wirtschaftlich Be-
rechtigten (§  2 Geldwäschegesetz);  –  d) das  Wert-
papierhandelsgesetz,  z.B. bei der Erfüllung von Mel-
depflichten und der laufenden Überwachung des 
Geschäfts in Insiderpapieren. – e) das  Steuerstrafver-
fahren;  Kreditinstitute sind gegenüber den Finanz-
behörden auskunftspflichtig, wenn ein „hinreichen-
der Anlass” zur Annahme von Steuerhinterziehung 
besteht; Umsetzung Internationaler Embargorege-
lungen. – f) das  Außenwirtschaftsgesetz (AWG) ; – g) 

 Anzeigepflicht beim Tod eines Kunden gegenüber 
dem für die  Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt, u.a. hinsichtlich der Guthabenkonten und Wert-
papierdepots (§ 33 ErbStG). Bei Kenntnis vom Tode 
eines Kunden sind seitens der Bank alle Vermögens-
gegenstände dem zuständigen Finanzamt anzuzei-
gen, jedoch nur, sofern 1.200 Euro überschritten wer-
den (§  1 ErbStDV). Schrankfächer, die an den Ver-
storbenen vermietet waren, sowie vom Verstorbenen 
hereingenommene Verwahrstücke sind ebenfalls zu 
melden. – Aus der Auflistung wird deutlich, dass Fi-
nanzmarktaufsichts- und Ermittlungsbehörden bei 
der Bekämpfung der Geldwäsche und bei Strafverfah-
ren durch das privatrechtliche Bankgeheimnis in kei-
nem Fall behindert werden. Insofern geht die Diskus-
sion um die Gefahr der Einschränkung oder Abschaf-
fung des Bankgeheimnisses oft von unzutreffenden 
Voraussetzungen aus. – 3. Ferner ist in § 30a AO das 
sog.  Steuergeheimnis  normiert, welches den Steuerbe-
hörden den systematischen Einblick in die Geschäfts-
beziehungen zwischen Bank und Kunde verbietet. 
Auch das Steuergeheimnis unterliegt zahlreichen 
Durchbrechungen: a) § 30a AO hat keine Geltung im 
Steuerstrafverfahren und im Bußgeldverfahren we-
gen Steuerordnungswidrigkeiten; – b) nach § 30a i.V. 
mit §  93 AO sind Einzelauskunftsersuchen an Ban-
ken zulässig; – c) im Rahmen von Außenprüfungen 
beim Bankkunden; – d) nach §§ 93 VII, 93b AO i.V. 
mit § 24c KWG ist der automatisierte Abruf von ge-
stimmten gespeicherten Konteninformatonen zuläs-
sig (sog.  Kontenabruf).
    Stichwort  Bankguthaben   – Einlage auf einem Bankkonto; For-
derungen von Bankkunden gegenüber Banken. Akti-
vierung zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung 
von Zinsen und Gebühren für die abgeschlossene Bi-
lanzperiode. Ein vom Bankauszug abweichender ei-
gener Kontostand durch zeitliche Verschiebung der 
Buchungsvorgänge (Laufzeit von Schecks etc.) ist 
möglich.
    Stichwort  Bankumsätze    –  1.  Umsatzsteuerfreie Bankumsätze  
(auch wenn sie von Nichtbanken erbracht werden): 
(1) Gewährung, Vermittlung und Verwaltung von 
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Krediten sowie Verwaltung von Kreditsicherheiten; 
(2) Umsätze und Vermittlung der Umsätze von ge-
setzlichen Zahlungsmitteln; das gilt nicht, wenn die 
Zahlungsmittel wegen ihres Metallgehaltes oder ih-
res Sammlerwertes umgesetzt werden; (3) Umsätze 
im Geschäftsverkehr mit Geldförderungen und Ver-
mittlung dieser Umsätze, ausgenommen die Einzie-
hung von Forderungen; (4) Umsätze im Einlagenge-
schäft, im Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und 
Überweisungsverkehr und das Inkasso von Handel-
spapieren; (5) Umsätze im Geschäft mit Wertpapie-
ren und die Vermittlung dieser Umsätze, ausgenom-
men die Verwahrung und Verwaltung von Wertpa-
pieren; (6) Umsätze und Vermittlung von Umsätzen 
von Anteilen an Gesellschaften und anderen Vereini-
gungen; (7) Übernahme von Verbindlichkeiten, von 
Bürgschaften und ähnlichen Sicherheiten sowie Ver-
mittlung dieser Umsätze; (8) Verwaltung von Son-
dervermögen (ab 29.12.2007: Investmentvermögen) 
nach dem Investmentgesetz und die Verwaltung von 
Versorgungseinrichtungen  i.S.d. Versicherungsauf-
sichtsgesetzes; (9) Umsätze von inländischen amtli-
chen Wertzeichen zum aufgedruckten Wert (§ 4 Nr. 
8 UStG).  Verzicht auf Steuerbefreiung ist für (1) 
bis (7) möglich (§ 9 UStG). – 2.  Umsatzsteuerpflichtige 
Bankumsätze:  (1) Vermietung von Schrankfächern; 
(2) Umsätze und Vermittlung der Umsätze von Me-
daillen und Münzen, die wegen ihres Metallgehaltes 
oder Sammlerwertes erworben werden oder keine ge-
setzlichen Zahlungsmittel sind.

    Stichwort  Bannbruch    Steuerstraftat. Bannbruch begeht, wer 
Gegenstände entgegen einem Verbot ein-, aus- oder 
durchführt, ohne sie der zuständigen Zollstelle ord-
nungsgemäß anzuzeigen (§ 372 AO). Der Täter wird 
wegen  Steuerhinterziehung bestraft, wenn die Tat 
nicht in anderen Vorschriften als Zuwiderhandlung 
gegen ein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot 
mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht ist.

    Stichwort  Bardividende    –  Begriff des   körperschaftsteuer-
lichen Anrechnungsverfahrens, also v.a. wichtig für 
die ältere Fachliteratur (weil das Anrechnungsverfah-
ren heute durch das  Halbeinkünfteverfahren und 
später das  Teileinkünfteverfahren bzw. die Abge-
ltungssteuer ersetzt worden ist). Die Bardividende 
entsprach dem handelsrechtlichen Dividendenbegriff 
(   Dividende) und kennzeichnete den ausgeschüt-
teten Gewinn nach Abzug der körperschaftsteuerli-
chen  Ausschüttungsbelastung, aber noch vor Ab-
zug der  Kapitalertragsteuer. – Vgl. auch  Brut-
todividende.

    Stichwort  Basisgesellschaften   –  I. Allgemeines:  1.  Begriff:  Ka-
pitalgesellschaften oder andere Rechtsträger in aus-
ländischen Staaten, die als zwischengeschaltete, von 
der Inlandsbesteuerung losgelöste Auslandsbasen dt. 
Unternehmen zum verselbstständigten Träger von 
Einkommen und Vermögen gemacht werden (z.B. 
Holding-, Vermögensverwaltungs- und Finanzie-
rungsgesellschaften etc.). –  Keine  Basisgesellschaften 

in diesem Sinn sind reine Betriebsgesellschaften 
(   Betriebsaufspaltung), die lediglich den Stand-
ortfaktor der niedrigeren Steuern nutzen; Gesell-
schaften, die nur im nationalen Bereich des auslän-
dischen Staates tätig werden, sowie Unternehmen, 
die ihre Erzeugnisse zwar in mehrere Länder ver-
kaufen, aber Sitz und Geschäftsleitung in dem aus-
ländischen Staat haben. – 2.  Bedeutung:  Funktionen 
der Basisgesellschaften sind sehr mannigfaltig und 
reichen von reinen Briefkasten- bzw.  Domizilge-
sellschaften über geringe eigene wirtschaftliche Ge-
schäftstätigkeit im Basisland bis zu international be-
deutsamen Koordinierungs- und Steuerungsfunkti-
onen. – 3.  Rechtsform:  a) I.Allg. Aktiengesellschaften 
(AG). Diese Gesellschaftsform ist bes. in der Schweiz 
und Liechtenstein sehr vielseitig, mit geringer Pub-
lizität ausgestattet und lässt den Kapitalgeber weit-
gehend anonym. – b) Basisgesellschaften als GmbH 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) haben of-
fenbar wegen steuerlicher Vorteile in der Schweiz an 
Zahl zugenommen.  –  c) Die Anstalt liechtensteini-
schen Rechts ist selbstständige Rechtsperson, die ihre 
Firma i.d.R. frei wählen kann. Das Kapital bleibt un-
geteilt oder ist in Anteile zerlegt. Die Anonymität des 
Kapitalgebers kann weitgehend gewahrt werden. – d) 
Seltener sind Basisgesellschaften als Trusts. Diese 
rechtlich selbstständigen Treuhandgesellschaften ha-
ben eigenes, allein haftendes Vermögen und werden 
unter eigenem Namen betrieben. – e)  Stiftungen 
und Familienvereine als Basisgesellschaften nur in 
Ausnahme fällen.

 II. Steuerrecht:  1.  Geschäftsleitung im Inland:  Auslän-
dische Basisgesellschaften unterliegen der dt.  un-
beschränkten Steuerpflicht, wenn sich der tatsächli-
che Ort der Geschäftsleitung (§ 10 AO) im Inland be-
findet. – 2.  Geschäftsleitung im Ausland:  a) Liegt der 
Ort der Geschäftsleitung im ausländischen Sitzstaat 
der Basisgesellschaft und übt die Basisgesellschaft 
eine  aktive Tätigkeit aus, deren Risiko sie trägt, so 
wird die steuerliche Abschirmwirkung der ausländi-
schen Gesellschaft anerkannt: Das Ergebnis unterliegt 
nur insoweit der dt. Besteuerung, als es durch eine dt. 

 Betriebsstätte erzielt wird. – b) Übt eine ausländi-
sche Basisgesellschaft eine  passive Tätigkeit aus, so 
greift unter den Voraussetzungen des Außensteuerge-
setzes die Hinzurechnungsbesteuerung für   Zwi-
schengesellschaften. – Liegen trotz passiver Tätigkeit 
die Voraussetzungen einer Zwischengesellschaft nicht 
vor, kann nur im Fall eines Scheingeschäftes (§ 41 II 
AO) oder eines Missbrauchs (§ 42 AO) die Abschirm-
wirkung der Basisgesellschaften durchbrochen wer-
den. – 3. Zu beachten ist die weit gehende Verpflich-
tung von Steuerpflichtigen zur  Sachverhaltsaufklä-
rung  bei Auslandsbeziehungen (§ 90 II, III AO).

    Stichwort  Basisrente    –  Die „Basis- bzw. Rürup-Rente“ stellt 
ein  staatlich geförderter privater Leibrentenvertrag 
dar. Die Basis- oder Rürup-Rente wird seit 2005 ne-
ben der „Riester-Rente“ als weitere Form der  Al-
tersvorsorge vom Staat gefördert und ist daher 
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steuerlich begünstigt. Entwickelt wurde dieses „neue“ 
Vorsorgemodell in der Kommission zur nachhaltigen 
Finanzierung der Sozialversicherungssysteme.  Den 
Vorsitz hatte Prof. Dr. Dr. h. c. Bert Rürup inne. Hie-
rauf lässt sich auch der Name „  Rürup-Rente“ zu-
rückführen.

    Verweisstichwort  BASt  –   1. Abk. für  Bundesanstalt für Straßenwe-
sen. –  2. Abk. für  Bauabzugsteuer.

    Stichwort  Bauabzugsteuer (BASt)    –  1.  Begriff:  Eine Quel-
lensteuer (   Abzugsteuer) zur Sicherung des Steu-
eraufkommens im Bereich der Bauwirtschaft und 
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im 
Bau. – 2.  Rechtsgrundlage:  §§ 48 ff. EStG. – 3.  Gegen-
stand und Höhe der Steuer:  Die Bauabzugsteuer wird 
auf alle Gegenleistungen für Bauleistungen erhoben. 
Als Bauleistungen werden alle Leistungen angese-
hen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken 
dienen. Die Bauabzugsteuer beläuft sich auf 15 Pro-
zent der Gegenleistung  (Bruttoentgelt inkl.   Um-
satzsteuer). – 4.  Erhebung der Bauabzugsteuer:  Diese 
Verpflichtung zur Einbehaltung eines Steuerabzugs 
von 15 Prozent und Abführung an das Finanzamt des 
Bauunternehmers ist dann gegeben, wenn der Auf-
traggeber ein Unternehmen oder eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ist. Folglich gilt dies nicht für 
Eigentümer von selbstgenutzten Objekten, aber Ver-
mieter sind betroffen, sobald sie mehr als zwei Woh-
nungen vermieten. Der Steuerabzug kann unterblei-
ben, wenn das Bauunternehmen eine Freistellungsbe-
scheinigung nach § 48b EStG vorlegt. – 5.  Fälligkeit:  
Der einbehaltene Betrag ist bis zum zehnten Tag nach 
Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung (Zah-
lung oder Teilzahlung) erbracht wurde, auf amtli-
chem Vordruck gegenüber dem für den Bauleisten-
den zuständigen Finanzamt zu erklären und dorthin 
abzuführen, falls die Leistungen für ihr Unterneh-
men erbracht wurden.  –  6. Die  Pflicht zum Einbe-
halt der Bauabzugsteuer  entfällt, wenn a) der Bauleis-
tende eine Freistellungserklärung (§ 48b I S. 1 EStG) 
des zuständigen Finanzamts vorlegt oder b) die Ba-
gatellgrenze nicht überschritten wird, und zwar von 
15.000 Euro im Jahr, falls der Leistungsempfän-
ger ausschließlich steuerfrei Umsätze aus Vermie-
tung und Verpachtung (§ 4 Nr. 12 S. 1 UStG) erbringt 
oder von 5.000 Euro im Jahr in allen übrigen Fällen; 
c) nur zwei Wohnungen vermietet werden. – 7. Die 
einbehaltenen und angemeldeten Bauabzugsteuerbe-
träge werden dem Leistenden gemäß § 48c EStG an-
gerechnet auf a) die einbehaltene und angemeldete 
Lohnsteuer (§ 41a I EStG), b) auf die Vorauszahlun-
gen zur Einkommensteuer oder Kirchensteuer bzw. 
c) auf Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer des 
Veranlagungszeitraums, in dem die Leistungen er-
bracht wurden. – Beim Auftraggeber wird der Steu-
erabzugsbetrag als  Betriebsausgabe bzw.  Wer-
bungskosten geltend gemacht, für den Bauunterneh-
mer stellt er einen Anrechnungsbetrag auf die von 
ihm zu entrichtenden Steuern dar. Gegenüber jedem 

betroffenen Bauunternehmer muss der Bauherr eine 
formgerechte Abrechnung über den Steuerabzug 
(§ 48a II EStG) erstellen. Der Auftraggeber haftet für 
die abzuführenden Beträge, wenn er den Steuerabzug 
unterlassen hat.
    Verweisstichwort  Baudarlehen –   Baufinanzierung,  Arbeitgeberdar-
lehen.
    Stichwort  Bauherrnmodell    –  Konzept zur steuerbegünstigten 
Erstellung von Immobilieneigentum durch Schaf-
fung einkommensmindernder Buchverluste (  Ver-
lustzuweisungsgesellschaften). Die dem Bauherrn 
zuzurechnenden Aufwendungen können u.U. wäh-
rend der Bauphase sofort als  Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Je nach der persönlichen Ein-
kommensteuerbelastung lassen sich dadurch große 
Teile des Eigenkapitals durch Steuervorteile finanzie-
ren. Seit der Verschärfung der Besteuerung von Ver-
lustzuweisungsgesellschaften 1999 sind Bauherrnmo-
delle weniger von Interesse. –  Sonderformen:  Bauträ-
germodell, Erwerbermodell.
    Stichwort  Baukindergeld   – bis 1996 eine einkommensteuerli-
che Begünstigung; bei Steuerpflichtigen, die die Steu-
erbegünstigungen nach § 10e I–V EStG in Anspruch 
nahmen, Ermäßigung der tariflichen Einkommen-
steuer um 1.000 DM (512 Euro) für jedes Kind des 
Steuerpflichtigen (§ 34f EStG). Diente der Förderung 
des selbst geschaffenen Wohneigentums. Seit 1996 er-
setzt durch die  Kinderzulage, welche sich auf 767 
Euro je Kind bzw. auf 800 Euro je Kind bei Anschaf-
fung oder Herstellung nach dem 31.12.2003 beläuft. 
Seit dem 1.1.2006 werden die Kinderzulagen im Rah-
men der Eigenheimzulage jedoch nicht mehr neu ge-
währt.
    Stichwort  Baukostenzuschuss    –  1.  Wesen:  Nicht rückzahl-
bare (verlorene) Zuwendung, auch Sach- und Ar-
beitsleistung des Mieters, die zur Deckung der Ge-
samtbaukosten dient. Nicht hierher rechnen sons-
tige Finanzierungsbeiträge wie Mieterdarlehen und 
Mietvorauszahlungen.  –  2.  Steuerliche Behandlung:  
Baukostenzuschüsse werden beim Zuschussgeber 
nicht als  Werbungskosten anerkannt und können 
i.d.R. auch nicht als  außergewöhnliche Belastung 
geltend gemacht werden.
    Stichwort  Bausparkassenbeiträge   – im Rahmen des Bauspa-
rens an die Bausparkasse geleistete Beiträge zur Er-
langung eines Baudarlehens.  –   Steuerrechtliche Be-
handlung:  1.  Bausparkassenbeiträge vor Erlangung 
eines Baudarlehens (Zuteilung):  Behandelt der Steu-
erpflichtige den Bausparvertrag als   gewillkürtes 
Betriebsvermögen oder soll mit seiner Hilfe ein Ge-
bäude errichtet werden, das ausschließlich und un-
mittelbar eigenbetrieblichen Zwecken dienen soll, 
sind die  Bausparkassenbeiträge  Betriebsausga-
ben, soll ein Mietshaus errichtet werden, liegen Wer-
bungskosten vor. Im typischen Fall (Eigenheimfinan-
zierung) liegen jedoch steuerlich nicht absetzbare Le-
bensführungskosten vor; eine frühere Förderung 
durch den Abzug als Sonderausgaben ist Ende 1995 
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entfallen. – 2.  Bausparkassenbeiträge nach Erlangung 
eines Baudarlehens (Nachzuteilung):  Hinsichtlich ih-
rer Abzugsfähigkeit aufzuteilen: Als   Werbungs-
kosten oder  Betriebsausgaben sind nur die in Bau-
sparkassenbeiträgen enthaltenen Darlehenszinsen 
und Verwaltungskosten abzugsfähig, die Lebensver-
sicherungsbeiträge gehören zu den Sonderausgaben. 
Nicht abzugsfähig sind die Tilgungsraten.

    Stichwort  Bauunternehmer    –  Der Bauunternehmer unter-
hält i.d.R. einen Gewerbebetrieb und ist daher nach 
§  1 II HGB Istkaufmann (Kaufmann). Der Bau-
unternehmer wird tätig aufgrund der mit Bauher-
ren abgeschlossenen Bauverträge (Werkvertrag), die 
Vorschriften der Verdingungsordnung für Bauleis-
tungen (VOB) enthalten können; er kann die Siche-
rung seiner Bauforderungen vom Bauherrn verlan-
gen. Ausführung von Bauaufträgen durch Bauun-
ternehmer sind bis zur Bauabnahme schwebende 
Geschäfte. –  Besteuerung:  (1)  Einkommensteuer : Von 
Zahlungen, die sich auf Bauleistungen beziehen, hat 
der Schuldner für Rechnung des Empfängers einen 
Abzug in Höhe von 15 Prozent, bezogen auf den Brut-
towert, vorzunehmen (Bauabzugsteuer, § 48 ff. EStG); 
dieser Abschlag trifft Bauunternehmer in bes. Weise, 
da ihnen dadurch 15 Prozent der Vergütung solange 
vorenthalten bleiben, bis die Verrechnung mit der 
persönlichen Einkommensteuerschuld oder mit be-
stimmten anderen steuerlichen Verpflichtungen des 
Bauunternehmers erfolgen kann (§ 48c EStG). Diese 
gravierende Belastung der Liquidität lässt sich (nur) 
vermeiden, wenn der Bauunternehmer seinem Ge-
schäftspartner eine Freistellungsbescheinigung ge-
mäß den Vorgaben von §48a EStG vorlegen kann, 
deren Echtheit dieser im Internet beim Bundeszent-
ralamt für Steuern überprüfen kann. Liegt diese Be-
scheinigung nicht vor und unterlässt der Auftrag-
geber bei einer Zahlung den Abzug der Bauabzug-
steuer, so haftet er für den nicht abgeführten Betrag. 
Mit Hinblick darauf ist es in der Praxis weit verbrei-
tete Gepflogenheit, dass inländische Auftraggeber 
mit Rücksicht auf diese Verpflichtung einen Auftrag 
für eine Bauleistung erst dann definitiv erteilen, wenn 
ihnen eine gültige Freistellungsbescheinigung vor-
gelegt worden ist. (2)  Umsatzsteuer:  Die große Zahl 
der einzelnen Bauleistungen (Lieferung der Bauma-
terialien, Tätigkeit der Bauhandwerker) wird zu ei-
ner einheitlichen Werklieferung (Werklieferungsver-
trag) zusammengefasst. Zuständig für die Besteue-
rung ist das Land, in dem die Bauleistung ausgeführt 
wurde (§ 3 VII UStG). (3)  Gewerbesteuer:  Wird durch 
Bauausführungen oder Montagen eine   Betriebs-
stätte begründet, was bei einer Dauer der Bauausfüh-
rungen von mehr als sechs Monaten angenommen 
wird, so ist die betreffende Gemeinde hebeberechtigt 
für Gewerbesteuer nach dem Teil des Steuermessbe-
trages, der ihr aufgrund Zerlegungsbescheid zusteht 
(   Zerlegung). (4)  Internationales Steuerrecht:  Be-
steht eine Baustelle oder Montage im Ausland, so ist 
nach den meisten Doppelbesteuerungsabkommen 

der Gewinn aus dieser Baustelle zu versteuern, wenn 
die Baustelle mehr als zwölf Monate besteht (Art. 5 
OECD-Musterabkommen).
    Verweisstichwort  BdSt   – Abk. für   Bund der Steuerzahler e. V. 
    Stichwort  Beanstandung   – 1. Beim  Kauf, Werkvertrag und an-
derern Verträgen:  Mängelrüge, Mängelanzeige.  –  2. 
Bei  Jahresabschlussprüfung  durch Abschlussprü-
fer:  Bestätigungsvermerk. – 3. Bei  Außenprüfung:  

 Schlussbesprechung.
    Stichwort  Bedarfswert    –  1.  Begriff  des Bewertungsgesetzes: 
so benannt, weil Bedarfswerte im Gegensatz zu den 

 Einheitswerten nicht turnusmäßig für alle Grund-
stücke erstellt werden, sondern nur bei Bedarf für das 
jeweilige Grundstück ermittelt werden (   Grund-
stücksbewertung). Bedarfswerte sind relevant für 
die Bewertung von Grundbesitz für Zwecke der Erb-
schaftsteuer und Grunderwerbsteuer.  –  2.  Rechts-
grundlagen und Verwaltungsvorschriften:  §§ 138–150 
BewG; R 124–192 ErbStR. – 3.  Betroffene Grundstü-
cke:  Bedarfswerte werden festgestellt für: a)  Land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen:  Einbeziehung 
von Betriebsteil, Betriebswohnungen, Wohnteil, wo-
bei der Betriebsteil mit in §  142 BewG pauschalier-
ten Ertragswerten bewertet wird und die Betriebs-
wohnungen und der Wohnteil nach den Vorschrif-
ten für bebaute Grundstücke angesetzt werden. – b) 
 Unbebaute Grundstücke:  Grundstücke, auf denen 
sich keine benutzbaren Gebäude befinden und auch 
keine zur Nutzung vorgesehenen Gebäude im Bau 
befindlich sind, werden nach Maßgabe derjenigen 
Bodenrichtwerte pro Quadratmeter bewertet (§  196 
BauGB), die für den 1.1.1996 (bis zum 31.12.2006) 
gelten. Seit 1.1.2007 ist der Stichtag für die Festset-
zung des Bedarfswertes nun auf den jeweils 1.1. des 
laufenden Jahres bestimmt. Von diesem Wert ist ein 
Sicherheitsabschlag von 20 Prozent zu machen; er-
satzweise zählt der gemeine Wert, wenn er niedri-
ger ist und vom Steuerpflichtigen nachgewiesen wer-
den kann. Unbebaute Grundstücke sind auch solche, 
die nur in nur unbedeutendem Umfang genutzt wer-
den können (weniger als 1 Prozent der üblichen Jah-
resmiete erzielbar). In einer Entscheidung (BFH-Urt. 
v. 11.5.2005 – II R 21/02) hat der BFH noch einmal 
klargestellt, dass das Finanzamt bei der Bedarfsbe-
wertung an den vom Gutachterausschuss veröffent-
lichten Bodenrichtwert gebunden ist. Dem Finanz-
amt ist es nicht erlaubt, diesen bei der Ermittlung 
des Grundbesitzwertes für die Erbschaftsteuer oder 
für die Grunderwerbsteuer an die Größe des zu be-
wertenden Grundstücks anzupassen, wenn der Gut-
achterausschuss hierfür keine Umrechnungsfaktoren 
vorgegeben hat. Auch § 145 III Satz 3 BewG ermög-
licht nicht den Nachweis eines niedrigeren Boden-
richtwerts, sondern nur den Nachweis eines niedri-
geren gemeinen Werts des fiktiv unbebauten Grund-
stücks. Führt der Steuerpflichtige diesen Nachweis 
nicht, kann das Finanzgericht der Wertfeststellung 
nicht von sich aus einen wie auch immer ermittel-
ten niedrigeren gemeinen Wert zugrunde legen. – c) 
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 Bebaute Grundstücke:  Alle Grundstücke, die nicht un-
bebaut im Sinn des vorigen Abschnittes sind, werden 
auf Grundlage des 12,5-fachen der erzielten Jahres-
miete bewertet. Von dem Wert wird ein Abschlag für 
die Wertminderung des Gebäude von 0,5 Prozent pro 
Jahr, maximal aber 25 Prozent, gemacht. Bei bebau-
ten Grundstücken, die ausschließlich Wohnzwecken 
dienen und nicht mehr als zwei Wohnungen enthal-
ten, ist auf diesen Wert ein Zuschlag von 20 Prozent 
vorzunehmen. Mindestwert für das bebaute Grund-
stück ist jedoch der Wert desselben Grundstücks 
in unbebautem Zustand. Kann der Steuerpflichtige 
nachweisen, dass der gemeine Wert niedriger ist als 
der so ermittelte Wert, ist dieser als Bedarfswert an-
zusetzen. – d)  Sonderfälle:  Bes. Bewertungsregeln gel-
ten für die Ermittlung des Bedarfswertes bei: (1) nicht 
ermittelbarer üblicher Jahresmiete, z.B. Gebäude zur 
Durchführung von Fertigungsverfahren, Spezial-
nutzung, Aufnahme bestimmter technischer Ein-
richtungen, wenn diese Gebäude nicht oder nur un-
ter erheblichem Aufwand für andere Zwecke nutzbar 
sind (Ansatz von Bodenwertrichtlinien abzüglich 30 
Prozent und des Gebäudewerts nach Steuerbilanz); 
(2)  Erbbaurechten ( bis zum 31.12.2006) :  Ansatz des 
18,6-fachen des Erbbauzinses zählt als Bedarfswert 
des Grundstückes selbst, Wert des Erbbaurechts ist 
die Differenz zwischen dieser Zahl und dem nach den 
normalen Regeln ermittelten Wert; seit dem 1.1.2007 
wurde die Regelung hierzu geändert. Die Bewertung 
des Erbbaurechts und die des belasteten Grundstücks 
ist nunmehr abhängig von der Restlaufzeit des Erb-
baurechts, wenn nach dem Zeitablauf (z.B. 99 Jahre) 
keine Entschädigung zu leisten ist. (3) Grundstücke 
im Zustand der Bebauung: vgl. § 149 BewG; (4) Ge-
bäude für den Zivilschutz: bleiben unbewertet, soweit 
sie im Frieden nicht oder nur geringfügig für andere 
Zwecke nutzbar sind. – 4.  Erbschaftsteuerreform : Vor 
dem Hintergrund, dass das bisherige Verfahren zur 
Ermittlung des Bedarfswerts nicht zu passenden Er-
gebnissen führte und die Bewertung nach dem Gesetz 
nicht dem Anspruch gerecht wurde, hat der BGH An-
fang 2007 die Berechnungsgrundlagen für die Ermitt-
lung des Bedarfswerts verworfen. Daraufhin wur-
den neue gesetzliche Vorschriften zur Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zum 31.12.2008 erlassen. Das neue 
Recht kann wahlweise ab 2007 bei Erwerben von 
Todes wegen angewendet werden. Jedoch muss das 
Wahlrecht bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestset-
zung oder falls festgesetzt, vor Inkrafttreten des Ge-
setzes binnen 6 Monate nach dem Inkrafttreten, spä-
testens jedoch bis Ende 2008, ausgeübt werden. Die 
wesentlichen Änderungen  umfassen  die Bewertung 
von Grundvermögen, da hier die gleichheitsgerechte 
Annäherung der Bewertungsmethoden an den ge-
meinen Wert beabsichtigt waren. Die Bewertung soll 
dabei unter dem grundsätzlichen Rückgriff auf die 
anerkannten Verfahren zur Verkehrswertermittlung 
nach der Wertermittlungsverordnung (WertV vom 
6.12.1988, BGBl. 1988 I S. 2209, geändert durch Art. 3 
des Bau- und Raumordnungsgesetzes vom 18.8.1997, 

BGBl. 1997 I S. 2081) erfolgen. Je nach Grundstück-
sart ergibt sich folgende Zuordnung der steuerlichen 
Bewertungsverfahren: a) Vergleichswertverfahren 
für Wohnungseigentum, Teileigentum, Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuser, b) Ertragswertverfahren 
für Mietwohngrundstücke und für  Geschäftsgrund-
stücke und gemischt genutzte Grundstücke, für die 
sich auf dem örtlichen Grundstücksmarkt eine üb-
liche Miete ermitteln lässt, c) Sachwertverfahren für 
Wohnungseigentum, Teileigentum, Einfamilienhäu-
ser Zweifamilienhäuser, soweit ein Vergleichswert 
nicht vorliegt, und für  Geschäftsgrundstücke sowie 
gemischt genutzte Grundstücke, für die sich auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt keine übliche Miete er-
mitteln lässt; aber auch für sonstige bebaute Grund-
stücke.
    

Stichwort  Bedingung   –  I. Bürgerliches Recht:  1.  Begriff:  Die ei-
ner Willenserklärung eingefügte Bestimmung, die 
die Wirkung des Rechtsgeschäfts von einem zukünf-
tigen ungewissen Umstand abhängig macht (§§ 158 
ff. BGB).  –  2.  Arten:  a)  Auflösende Bedingung:  Die 
Rechtswirkungen treten sofort ein, fallen aber beim 
Eintritt der Bedingung wieder weg.  –  b)  Aufschie-
bende Bedingung  :  Das Rechtsgeschäft wird erst mit 
dem Eintritt der Bedingung wirksam.
 II. Bewertungsgesetz:  Für die Berücksichtigung von 

  Wirtschaftsgütern oder Lasten bei der Ermitt-
lung von Besteuerungsgrundlagen (z.B.   Gesamt-
vermögen) ist die Unterscheidung wichtig, ob der 
Erwerb von Wirtschaftsgütern bzw. die Entstehung 
einer Last unter einer Bedingung steht: (1) Die zu ei-
nem Zeitpunkt (z.B.  Feststellungszeitpunkt) unter 
einer  auflösenden Bedingung  stehenden Sachverhalte 
werden wie unbedingte Bedingungen berücksichtigt 
(§§ 5, 7 BewG). (2) Die unter einer  aufschiebenden Be-
dingung  stehenden Sachverhalte sind dagegen nicht 
einzubeziehen (§§ 4, 6 BewG). (3) Einer Bedingung 
sind bei der Beurteilung im Steuerrecht auch solche 
Fälle  gleichzustellen,  bei denen der Erwerb bzw. die 
Entstehung oder der Wegfall einer Last von einem si-
cheren Ereignis abhängt, bei dem lediglich der Zeit-
punkt unbestimmt ist (§ 8 BewG). Die Ungewissheit 
muss sich dabei auf die Entstehung eines Rechts oder 
einer Last, nicht aber auf den Fälligkeitszeitpunkt be-
ziehen.
    Stichwort  Beerdigungskosten    –   Bestattungskosten . 1.  Be-
griff:  Kosten der Bestattung einschließlich der lan-
desüblichen kirchlichen und bürgerlichen Leichen-
feierlichkeiten und der Kosten eines angemessenen 
Grabdenkmals.  –  2.  Steuerliche Behandlung:  Beerdi-
gungskosten können von den Erben als  außerge-
wöhnliche Belastung für die Einkommen- und Lohn-
steuer geltend gemacht werden; ausgenommen: (1) 
Bei Ersatz der Beerdigungskosten durch eine Sterbe-
kasse oder Krankenversicherung des Verstorbenen; 
(2) bei Deckung der Beerdigungskosten durch den 
Nachlass. Die Beerdigungskosten mindern dann als 
Nachlassverbindlichkeiten den erbschaftsteuerlichen 
Erwerb; soweit nicht höhere Kosten nachgewiesen 
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werden, erfolgt eine pauschale Berücksichtigung in 
Höhe von 10.300 Euro.
    Stichwort  Beförderungsgeschäfte    –   Transportgeschäfte, Ver-
kehrsgeschäfte .
 I. Charakterisierung:  Geschäfte, die der Beförderung 
von Gütern oder Personen gegen Entgelt dienen. Be-
förderungsgeschäfte sind rechtlich Werkverträge 
(§§  631–650 BGB), da sie den Erfolg der Beförde-
rung, nämlich die Herbeiführung einer Ortsverän-
derung, zum Inhalt haben. Für die einzelnen Beför-
derungsgeschäfte meist Sonderrecht.  –  Zahlreiche 
Beförderungsgeschäfte sind  Grundhandelsgeschäfte,  
z.B. alle Beförderungsgeschäfte zur See, die Beförde-
rungsgeschäfte der Frachtführer, der zur Personen-
beförderung zu Lande oder auf Binnengewässern be-
stimmten Anstalten und der Schleppschifffahrtsun-
ternehmer (§ 1 II 5 HGB). – Das Verkehrsgewerbe ist 
gewerbepolizeilich, verkehrswirtschaftlich und ver-
kehrsgeschäftlich  bes. geregelt .
 II. Rechtliche Grundlagen der Teilbereiche:  1.  Gü-
ter-Beförderungsgeschäfte (Frachtgeschäfte):  a)  Land-
frachtgeschäfte:  Sonderrecht für Beförderungsge-
schäfte mit Kraftfahrzeugen (Güterkraftverkehrsge-
setz (GüKG)); ferner gilt die Kraftverkehrsordnung 
(KVO) für den Güterverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen. – b)  Flussfrachtgeschäft:  Binnenschiffsrecht. – c) 
 Seefrachtgeschäft:  In §§  556 ff. HGB geregelt.  –  d) 
 Luftfrachtgeschäft:  Luftrecht.  –  2.  Personen-Beförde-
rungsgeschäfte:  a) Zu Lande (mit Ausnahme der Ei-
senbahn): Es gilt das Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG). – b) Mit der Eisenbahn: ausführliche Rege-
lung durch die Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO). 
Für den internationalen Verkehr gelten bes. Abkom-
men (z.B. COTIF). –  c) Zur See: durch Überfahrts- 
oder Seepassagevertrag, geregelt in §§ 664–678 HGB, 
die durch das Werkvertragsrecht des BGB § 631–650 
ergänzt werden.  –  d) Auf Binnengewässern: nach 
Werkvertragsrecht des BGB §§ 631–650. – e) In der 
Luft: Luftverkehr.
 III. Umsatzsteuer:    Beförderungsleistungen.
    Stichwort  Beförderungsleistungen   – umsatzsteuerrechtlicher 
Begriff für   Beförderungsgeschäfte. Befördern ist 
jede Fortbewegung eines Gegenstandes, z.B. auch das 
Pumpen von Gas oder Flüssigkeiten durch eine Pipe-
line und die Fortbewegung eines Beförderungsmit-
tels (z.B. Pkw) aus eigener Kraft. – 1. Beförderungs-
leistungen  unterliegen  als  sonstige Leistungen der 

 Umsatzsteuer. Ort der Beförderungsleistung (Be-
förderungsort) ist grundsätzlich dort, wo die Beförde-
rung bewirkt wird (§ 3b Satz 1 UStG); bei grenzüber-
schreitenden Beförderungen ist daher das   Ent-
gelt grundsätzlich aufzuteilen in den steuerbaren Teil 
für die Beförderungsleistungen im   Inland und 
den nicht steuerbaren Teil für die Beförderungsleis-
tungen im  Ausland (Sonderregelungen in §§ 2–7 
UStDV). Abweichend hiervon wird die innergemein-
schaftliche Beförderung von Gegenständen grund-
sätzlich an dem Ort bewirkt, an dem die Beförderung 

der Gegenstände beginnt. Verwendet der Leistungs-
empfänger allerdings die Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer eines anderen Mitgliedsstaats, so gilt die 
innergemeinschaftliche Beförderung ab dem Gebiet 
dieses Mitgliedsstaats ausgeführt (§ 3b III UStG). – 2. 
 Umsatzsteuerfrei  sind grenzüberschreitende Beförde-
rungen von Gegenständen, Beförderungen im inter-
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr und andere sons-
tige Leistungen, wenn sie sich unmittelbar auf Gegen-
stände der Aus- oder Durchfuhr beziehen oder wenn 
sie Gegenstände der Einfuhr in das Gemeinschafts-
gebiet betreffen und die Kosten der Beförderung bei 
der Einfuhrumsatzsteuer erfasst werden. – 3.  Ermä-
ßigter Steuersatz  bei der Beförderung von Personen 
(1) mit Schiffen oder (2) bei anderen Beförderungs-
mitteln unter gewissen Voraussetzungen (innerhalb 
einer Gemeinde oder wenn die Beförderungsstrecke 
nicht mehr als 50 km beträgt, § 12 II Nr. 10 UStG bis 
31.12.2011). – 4. Bei Beförderungen von Personen im 
Gelegenheitsverkehr mit nicht im Inland zugelasse-
nen Kraftomnibussen wird die Umsatzsteuer auf die 
Beförderungsleistungen beim Grenzübertritt erho-
ben (sog.  Einzelbesteuerung;  § 16 V UStG), wenn eine 
Grenze zum Drittlandsgebiet überschritten wird. Be-
messungsgrundlage ist dabei das  Durchschnittsbeför-
derungsentgelt  von zz. 4,43 Cent je Personenkilometer 
(§ 10 VI UStG, § 25 UStDV). – 5. Soweit  Fahrausweise  
als Rechnung dienen, gelten bes. Bestimmungen 
(§§  34, 35 UStDV).  –  6.  Absehbare neue Rechtsent-
wicklungen:  Die ab 2010 beschlossene Einführung der 
Regelung über innergemeinschaftliche Dienstleistun-
gen hat an der bestehenden Regelung über Beförde-
rungsleistungen nur wenig geändert: a) Innergemein-
schaftliche Beförderungen von Gütern im Auftrag ei-
ner Privatperson sind weiterhin dort zu versteuern, 
wo die Beförderung beginnt, b) die bisherige Son-
derregelung für innergemeinschaftliche Güterbeför-
derungen im Auftrag eines anderen Unternehmers 
fällt zwar fort, diese werden aber nach der neuen Re-
gelung über   innergemeinschaftliche Dienstleis-
tungen weiterhin dort versteuert, wo der Auftragge-
ber seine USt-Identifikationsnummer erhalten hat, c) 
neu ist jedoch, dass in Zukunft auch grenzüberschrei-
tende Fahrstrecken mit Anfangs- oder Zielpunkt im 
Drittland formal im Land des Auftraggebers steuer-
bar sind, wenn dieser Auftraggeber eine USt-Iden-
tifikationsnummer hat; da diese Leistungen jedoch 
steuerfrei bleiben, ändert sich materiell auch inso-
weit nichts.

    Stichwort  Beförderungsteuer   – mit Inkrafttreten des Umsatz-
steuergesetzes vom 29.5.1967 zum 1.1.1968 aufgeho-
bene Steuer; belastete bes. die Beförderung von Per-
sonen und Gütern mittels Schienenbahn oder Kraft-
fahrzeug innerhalb des Bundesgebietes durch einen 
Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens.

    Stichwort  begleitendes Verwaltungsdokument (BVD)   – Be-
gleitdokument, das dazu dient, verbrauchsteuer-
pflichtige Waren (z.B. Schaumwein, Bier, Brannt-
wein) unter Aussetzung der Steuer aus dem 
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Verbrauchsteuergebiet der EU in ein Drittland zu be-
fördern. Das BVD ist vom Versender auszufertigen 
und durch den Beförderer mitzuführen (vgl. EG-Ver-
ordnung 2719/92 und EG-Verordnung 3649/92).

    Stichwort  Begründungsfrist    –  1. Nach der  Abgabenordnung  
besteht für die Einlegung von Einsprüchen grund-
sätzlich weder eine Begründungsfrist noch ein  Be-
gründungszwang (§ 357 III AO). Allerdings kann die 
zuständige Finanzbehörde dem Einspruchsfüh-
rer eine Begründungsfrist als  Ausschlussfrist set-
zen (§ 364b AO „Präklusionsfrist“). – 2. Auch im  fi-
nanzgerichtlichen Verfahren  kann gemäß § 65 II FGO 
eine – indes nicht anfechtbare – Begründungsfrist als 
Ausschlussfrist gesetzt werden. – Vgl. auch  Revi-
sion. – 3. Im  Zivilprozess:  Berufung,  Revision.

    Stichwort  Begründungszwang    –  Nach der Abgabenordnung 
besteht für die Einlegung von Einsprüchen kein Be-
gründungszwang. Es sollen allerdings die Tatsachen, 
die zur Begründung dienen, und die Beweismittel an-
geführt werden (§ 357 III AO). Bei Unklarheiten ist 
die zuständige Finanzbehörde gehalten, den ange-
griffenen  Verwaltungsakt und das Einspruchsbe-
gehren durch Rückfragen zu ermitteln (§§ 88 II, 91 
AO). – Die Finanzbehörde, die über den Einspruch 
entscheidet, hat grds. die Sache in vollem Umfang 
erneut zu prüfen (§ 367 II AO). Ohne konkrete An-
haltspunkte wird allerdings über die (bereits be-
kannte) Aktenlage hinaus nicht ermittelt.

    Stichwort  Begutachtung   – analytischer Prozess zur Erlangung 
eines fundierten Urteils über gegebene oder zukünf-
tige Tatbestände oder Mittel zur Erreichung vorgege-
bener Ziele, wobei in den Wirtschaftswissenschaften 
entwickelte Theorien heranzuziehen sind. Die Begut-
achtung wird üblicherweise von einem unabhängigen 
Sachverständigen durchgeführt. Das fehlende Merk-
mal des Soll-Ist-Vergleichs grenzt die Begutachtung 
von einer  Prüfung ab. Im Gegensatz zur  Bera-
tung hat die Begutachtung keine Handlungsempfeh-
lung zum Inhalt. –  Anders:   Gutachten.

    Stichwort  Behinderten-Pauschbetrag     Pauschbetrag, den 
Behinderte mit einem Grad der Behinderung von 
mehr als 50 Prozent (unter zusätzlichen Bedingun-
gen auch schon ab 25 Prozent) einkommensteuerlich 
ansetzen können, um die  außergewöhnlichen Be-
lastungen aus der Behinderung steuerlich geltend zu 
machen. Die Höhe des Behinderten-Pauschbetrags 
richtet sich nach dem Grad der Behinderung (zwi-
schen 310 und 1.420 Euro); für hilflose Personen be-
trägt der Behinderten-Pauschbetrag sogar 3.700 Euro. 
Der Behinderten-Pauschbetrag für ein Kind kann auf 
die Eltern des Kindes übertragen werden. Es ist mög-
lich, anstelle des Behinderten-Pauschbetrags die tat-
sächlichen Aufwendungen ansetzen zu lassen (§ 33b 
EStG).

    Stichwort  Beistand    –  1.  Steuerrecht:    Bevollmächtigter.  –  2. 
 Verwaltungsverfahren:  Ein Beteiligter kann mit einem 
Beistand erscheinen (§ 14 VwVfG).

    Stichwort  Beistandspflicht   – Verpflichtung von Behörden und 
berufsständischen Vertretungen, den Finanzämtern 
jede zur Durchführung der Besteuerung, Prüfung 
und Aufsicht dienliche Hilfe zu leisten (§ 111 ff., § 93 
AO). – Vgl. auch  Amtshilfe.
    Stichwort  Beistellung    –      1.  Begriff : Auch im UStG bezeich-
net Beistellung die Zurverfügungstellung bestimm-
ter Güter oder Dienstleistungen an denjenigen, der 
eine Leistung erbringt, durch den Auftraggeber. – 2. 
 Umsatzsteuerliche Behandlung:  Die Beistellung  die-
ser Güter oder Dienstleistungen stellt keine Liefe-
rung oder Leistung des Auftraggebers an den Unter-
nehmer dar, der den Auftrag ausführt, weil dieser an 
den beigestellten Waren oder Dienstleistungen keine 
Verfügungsmacht erlangt; ebenso stellt die Rückgabe 
der beigestellten Waren durch den Auftraggeber spä-
ter keine Leistung des Unternehmers dar, weil diese 
ja schon immer dem Auftraggeber gehört hatten. 
Der Umfang des Leistungsaustauschs, d.h. der Leis-
tung, die der Unternehmer an seinen  Auftraggeber 
erbringt, beschränkt sich also nur auf die Güter oder 
Arbeitsleistungen, die dieser den beigestellten Wa-
ren oder Dienstleistungen hinzugefügt hat. – 3.  Um-
satzsteuerliche Problematik :    Sobald ein Auftragge-
ber seinem Geschäftspartner Waren oder Dienstleis-
tungen zur Verfügung stellt, die dieser nach eigenem 
Belieben einsetzen kann (also nicht nur zur Erledi-
gung des Auftrages, sondern auch anderweitig), ver-
schafft er dem Unternehmer daran Verfügungsmacht; 
dann liegt sehr wohl eine Lieferung oder Dienstleis-
tung an den Unternehmer vor, und das gesamte Ge-
schehen ist als tauschähnlicher Vorgang einzustufen 
(Erledigung eines umfangreichen Auftrages des Un-
ternehmers; Zahlung durch den Auftraggeber teils 
durch Barzahlung, teils durch Verschaffung von Gü-
tern oder Dienstleistungen). Insoweit ist bei Vorgän-
gen mit Beistellung in der Praxis darauf zu achten, 
dass die Bedingungen für eine  bloße Beistellung (= 
kein Übergang von Verfügungsmacht)  eingehalten 
werden. – 4.  Formen :   Leistungsbeistellung,  Ma-
terialbeistellung,  Personalbeistellung.
    Stichwort  Beiträge    –   I. Öffentliches Recht/Finanzwissen-
schaft:  1.  Begriff:    Abgaben, die von der öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft aufgrund spezieller ge-
setzlicher Ermächtigung zur Deckung des Aufwands 
für die Schaffung, Erweiterung oder Erneuerung öf-
fentlicher Einrichtungen von demjenigen erhoben 
werden, dem die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser Einrichtungen nicht nur vorübergehende 
Vorteile bietet (z.B. § 8 II KAG NW). Beiträge wer-
den neben Gebühren als verhältnismäßige Kos-
tenbeteiligung an im öffentlichen Interesse liegen-
den Vorhaben erhoben. Im Gegensatz zur Gebühr 
gilt jedoch nur eine Gruppe als Ganzes, nicht jedoch 
jedes Einzelmitglied der Gruppe als Leistungsemp-
fänger; der  Beitrag wird von jedem Gruppenmit-
glied erhoben, das die Möglichkeit der Leistungsi-
nanspruchnahme hat, d.h. auch bei (nur) potenziel-
ler Inanspruchnahme (gruppenmäßige Äquivalenz, 
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 Äquivalenzprinzip). – 2.  Beispiele:  (1) Eine Straße 
in einem Wohngebiet dient der Gesamtgemeinde, da 
diese allgemein an einem ausgebauten kommunalen 
Straßensystem interessiert ist, bes. aber den Anlie-
gern dieser Straße. (2) Ein Deich schützt das gesamte 
Hinterland, v.a. aber die in einem Überschwem-
mungsgebiet siedelnden Landwirte. – 3.  Zurechnungs-
maßstäbe  können nur als Wahrscheinlichkeitsmaß-
stäbe formuliert werden (z.B. Frontmetermaßstab bei 
Straßen), weil Wirklichkeitsmaßstäbe nur unter grö-
ßeren Schwierigkeiten zu finden sind. –  Anders:  Ge-
bühren. Sie bilden eine Quelle ständiger Auseinan-
dersetzungen zwischen Verwaltung und Bürger. – 4. 
 Systematik  nach Sektoren der Verwaltung; analog zur 
Gliederung der Gebühren.
 II. Sozialversicherung:  1.  Begriff:  Geldbeträge, die von 
Arbeitnehmern (Arbeitnehmeranteil), deren Arbeit-
gebern (Arbeitgeberanteil) und sonstigen dazu ver-
pflichteten Personengruppen an die Träger der So-
zialversicherung gezahlt werden. – 2.  Beitragszahler: 
 Beiträge werden von sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, freiwillig Versicherten sowie Arbeitge-
bern geleistet, wobei die Entrichtung (Quellenabzug) 
i. Allg. dem Arbeitgeber unterliegt. – 3.  Beitragshöhe: 
 Die Bemessung der Beiträge erfolgt im Fall der ge-
setzlichen Arbeitslosenversicherung, der gesetzlichen 
Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der gesetzlichen Pflegeversicherung ge-
mäß dem allgemeinen Beitragssatz multipliziert mit 
dem individuellen sozialversicherungspflichtigen 
Einkommen bis hin zu einer bestimmten Beitragsbe-
messungsgrenze. Die Berechnung der Höhe des Bei-
tragssatzes erfolgt dabei entweder nach dem Umla-
geverfahren (Umlagefinanzierung) oder alternativ 
nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren. Im Fall 
der gesetzlichen Unfallversicherung bezahlt allein der 
Arbeitgeber i.d.R. nach seiner Lohnsumme und Ge-
fahrenklasse. – 4.  Bedeutung:  Beiträge sind die Haupt-
form der Finanzierung der Sozialversicherung.
 III. Privatversicherung:  Versicherungsentgelt bei Mit-
gliedern von  Versicherungsvereinen auf Gegensei-
tigkeit (VVaG) und den Versicherungsnehmern von 
öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen. 
Im privatwirtschaftlichen Bereich werden Beiträge 
auch alternativ zu Prämien verwendet.
 IV. Kostenrechnung:  Beiträge  werden meist in der 
gleichen Weise wie Steuern und Gebühren verrech-
net und über ein bes. Beitragskonto der Konten-
klasse 4 (GKR) bzw. Kontenklasse 6 (IKR) verbucht, 
wenn Beiträge nicht privaten Zwecken dienen oder 
wie die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
nur  durchlaufende Posten sind. Zeitliche Abgren-
zung (Abgrenzung) für Beiträge, die für einen länge-
ren Zeitraum im Voraus oder im Nachhinein bezahlt 
werden, über Kontenklasse 2 (GKR).
    Stichwort  Beitragsrückerstattung    –   Beitragsrückzahlung, in 
der Privatversicherung auch Beitragsrückgewähr, Prä-
mienrückgewähr. 

 I. Privatversicherung:  1.  Begriff:  Form der Beitragser-
mäßigung, bei der Versicherte einen Rückzahlungs-
betrag erhalten, wenn sie (in der vergangenen Versi-
cherungsperiode) keine Leistungen in Anspruch ge-
nommen haben. Unterschieden wird i.d.R. zwischen 
erfolgsabhängiger und erfolgsunabhängiger Beitrags-
rückerstattung.  –  2.  Erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung:  Eine vom Geschäftsergebnis des Versiche-
rungsunternehmens abhängige Leistung. Als Arten 
der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung werden 
üblicherweise praktiziert: a) Barausschüttung an die-
jenigen Versicherten, die in einem Jahr keine Rech-
nung zur Erstattung eingereicht haben. Die Höhe 
der einzelnen Rückerstattung bewegt sich i.d.R. zwi-
schen einem und sechs Monatsbeiträgen. – b)  Einmal-
beiträge zur dauerhaften Beitragssenkung oder zur 
Abwendung bzw. Minderung von notwendigen Bei-
tragsanpassungen unabhängig von der Leistungsin-
anspruchnahme (Beitragslimitierung), namentlich 
in der privaten Krankenversicherung (PKV). Dabei 
werden entweder Alterungsrückstellungen aufgefüllt 
oder die Mittel werden mit Beitragsforderungen ver-
rechnet.  –  3.  Erfolgsunabhängige Beitragsrückerstat-
tung:  Direkter, in den allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB) festgeschriebener Anspruch des 
Versicherten auf Beitragsrückerstattung bei Nichti-
nanspruchnahme von Versicherungsleistungen, und 
zwar unabhängig vom jeweiligen Geschäftsergebnis 
des Versicherungsunternehmens. In der PKV stam-
men erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattungen a) 
aus Zuführungen aufgrund vertraglicher Verpflich-
tungen;  –  b)   aus Überschussmitteln aus der Pflege-
pflichtversicherung (soweit poolrelevant) und  –  c) 
aus Zuführungen nach §  12a III VAG, wonach die 
Zinserträge der Unternehmen, die über den jeweils 
geltenden Rechnungszins hinausgehen, zu 90 Prozent 
den Versicherten zu Gute kommen müssen.

 II. Sozialversicherung:  1.  Begriff:  In der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) die Zahlung einer Prä-
mie von der Krankenkasse an den Versicherten, wenn 
in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch 
genommen wurden. Ausgenommen sind Vorsorge-
aufwendungen und Leistungen an Mitversicherte 
unter einem Alter von 18 Jahren. – 2.  Merkmale:  Die 
Krankenkasse kann eine Prämienzahlung bis zu ei-
nem Zwölftel des Jahresbeitrags vorsehen. Versicherte 
sind an diesen Wahltarif mindestens drei Jahre ge-
bunden. Finanziert werden müssen die Beitragsrück-
erstattungen aus Einsparungen und Effizienzsteige-
rungen im Leistungsbereich. Aus diesem Grund han-
delt es sich streng genommen nicht um eine echte 
Beitragsrückerstattung, sondern um eine Prämie aus 
der Leistungsersparnis der Krankenkasse.

    Stichwort  Beitreibungskosten    –  Kosten, die für die Beitrei-
bung eines geschuldeten Betrags entstehen, z.B. Kos-
ten für einen Mahnbescheid, Gerichtskosten, Kosten 
der Zwangsvollstreckung.  –   Steuerliche Behandlung:  
Beitreibungskosten sind steuerlich abzugsfähig, wenn 
sie mit dem Betrieb des Steuerpflichtigen oder seinen 
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Einkünften zusammenhängen (   Prozesskosten). 
Der spätere, vom Schuldner erlangte Ersatz der bei 
der Eintreibung z.B. des Verkaufspreises entstande-
nen Beitreibungskosten ist nicht umsatzsteuerbar, da 
nur Leistungsentgelte der Umsatzsteuer unterliegen. 
Auch die Kosten der Beitreibung abzugsfähiger Steu-
ern (z.B. Gewerbe-, Umsatzsteuer) sind abzugsfähig.
    Stichwort  Beitreibungsrichtlinie    –  Richtlinie des Rates 
(76/308/EWG) vom 15.3.1976 über die gegenseitige 
Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen 
im Zusammenhang mit Landwirtschaft, Abschöp-
fungen und Zöllen und bez. der Mehrwertsteuer und 
bestimmter Verbrauchsteuern, zuletzt geändert am 
13.12.2007, ermöglicht es den Behörden der Mit-
gliedsstaaten, die in ihrem Gebiet ausgestellten Titel 
auch in einem Mitgliedsstaat vollstrecken zu lassen.
    Stichwort  Beitritt    –   I. Genossenschaftsrecht:  Begriff für die 
Beteiligung am wirtschaftlichen Zweck und Kapi-
tal einer  Genossenschaft. Der Beitritt bedarf einer 
schriftlichen Erklärung mit der Verpflichtung des Ge-
nossen, die im Statut bestimmten Einzahlungen auf 
den Geschäftsanteil zu leisten und ggf. die zur Befrie-
digung der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse bis 
zur festgesetzten Haftsumme bzw. ohne Beschrän-
kung auf eine bestimmte Summe zu erbringen (§§ 15, 
15a, 15b GenG).
 II. Zwangsversteigerungsverfahren:  Der Beitritt ist 
für den Inhaber eines Rechts an einem Grundstück 
oder Schiff zur Vermeidung von Nachteilen  erforder-
lich,  wenn das Recht des betreibenden Gläubigers sei-
nem Recht im Rang vorgeht und dieses damit unter-
zugehen droht. Der Beitritt erfolgt durch  Antrag  an 
das Vollstreckungsgericht; er muss die Voraussetzun-
gen des Antrags auf Anordnung der Zwangsverstei-
gerung erfüllen. Das Gericht entscheidet über  Zulas-
sung  (durch Beitrittsbeschluss) oder Nichtzulassung 
des Beitritts.
 III. Zivilprozessordnung:  Intervention.
 IV. Finanzgerichtsordnung:  Über die Beiladung hin-
ausgehende Möglichkeit der Beteiligung am gericht-
lichen Verfahren. –  Fälle:  a) Der Bundesfinanzminis-
ter kann dem Revisionsverfahren beitreten, wenn das 
Verfahren eine auf Bundesrecht beruhende   Ab-
gabe oder eine Rechtsstreitigkeit über Bundesrecht 
betrifft. – b) Entsprechendes gilt für die oberste Lan-
desbehörde bei von den Länderbehörden verwalteten 
Abgaben oder Rechtsstreitigkeiten über Landesrecht 
(§ 122 FGO).
    Stichwort  Bekanntgabe    –  1.  Allgemein:  Ein   Verwaltungs-
akt wird mit seiner Bekanntgabe wirksam (§  124 I 
AO). Die Bekanntgabe ist Voraussetzung dafür, dass 
der betreffende Verwaltungsakt überhaupt Rechts-
wirkungen entfalten kann. Dabei umfasst die Be-
kanntgabe mehr als nur die technischen Abläufe 
bei der Übermittlung eines Schriftstücks.  –  2.  Vo-
raussetzungen:  Die wirksame Bekanntgabe setzt 
den sog. Bekanntgabewillen des für den Erlass des 

Verwaltungsakts zuständigen Bediensteten voraus 
(„mit Wissen und Wollen der Behörde”). Der Ver-
waltungsakt muss dem Adressaten (dem von dem 
Verwaltungsakt Betroffenen) zugehen, d.h. in seinen 
Machtbereich gelangen, sodass er die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme hat (§ 122 I AO). Der Empfän-
ger ist eindeutig und zweifelsfrei zu bezeichnen. – 3. 
 Bekanntgabearten:  Verwaltungsakte können schrift-
lich, mündlich, konkludent oder durch öffentliche 
Bekanntmachung bekanntgegeben werden. Schriftli-
che Verwaltungsakte wie z.B. Steuerbescheide gelten 
bei Übermittlung im Inland am dritten Tag nach Auf-
gabe zur Post als bekanntgegeben, es sei denn, sie sind 
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen 
(Bekanntgabefiktion des §  122 II AO). Die Beweis-
last für Zugang und Zugangszeitpunkt trägt grund-
sätzlich die Finanzbehörde. Entsprechendes gilt bei 
elektronischer Übermittlung eines Verwaltungsakts 
(§ 122 IIa AO). – 4.  Folgen fehlerhafter Bekanntgabe:  
Weist der Verwaltungsakt derart gravierende Mängel 
auf, dass er inhaltlich nicht hinreichend bestimmt ist 
(z.B. wird der Empfänger nicht, falsch oder so unge-
nau bezeichnet, dass Verwechslungen möglich sind), 
ist der Verwaltungsakt nichtig und unwirksam (§ 125 
i.V. mit §  124 III AO). Eine Heilung des Fehlers ist 
nicht möglich. Es ist ein neuer Verwaltungsakt be-
kanntzugeben. Bei weniger schwer wiegenden inhalt-
lichen Mängeln ist der Verwaltungsakt grundsätzlich 
wirksam, aber rechtswidrig und damit lediglich an-
fechtbar. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
Bekanntgabemängel auch geheilt werden (vgl. AEAO 
zu § 122 Nr. 4).

    Verweisstichwort  Belegenheitsfinanzamt    Lagefinanzamt.

    Stichwort  Belegnachweis    –  1.  Begriff  aus dem Steuerrecht: 
der Nachweis einer Tatsache durch Belege (im Un-
terschied zum Nachweis durch Zeugenaussagen und 
ähnlichen anderen Beweismitteln) – 2.  Bedeutung  v.a. 
im Umsatzsteuerrecht im Zusammenhang mit dem 

 Ausfuhrnachweis.

    Stichwort  Belegschaftsaktien    –   Mitarbeiterkapitalbeteiligung; 
Arbeitnehmeraktien. 
 I. Begriff:    Aktien, durch die die Belegschaft am 
Grundkapital der arbeitgebenden Unternehmung 
beteiligt ist. Ausgabe von Belegschaftsaktien, um die 
Vermögensbildung der Arbeitnehmer zu fördern. Er-
werb von Belegschaftsaktien oft durch die arbeitge-
bende Unternehmung erleichtert, z.B. durch Stun-
dung des marktüblichen Kaufpreises, Umwandlung 
eines Gewinnanteils in Belegschaftsaktien, unentgelt-
liche Überlassung der Belegschaftsaktien  –   Vorteile:  
(1) Für die Unternehmung: Stärkung der Arbeitneh-
merinteressen an den Unternehmenszielen, erhöhte 
Identifikation mit dem Unternehmen; (2) für den 
Arbeitnehmer: Erfolgsbeteiligung und Kapitalbetei-
ligung am Unternehmen, Reservenbildung. –   Nach-
teile:  (1) Für das Unternehmen: bei schlechter Er-
tragslage Störungen des Betriebsklimas; (2) für den 
Arbeitnehmer: Risikoerhöhung in Krisenzeiten.
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 II. Rechtliche Behandlung:  1. Nach §  71 AktG darf 
eine Aktiengesellschaft  eigene Aktien  bis zur Höhe 
von 10 Prozent des Grundkapitals erwerben, u.a. zu 
dem Zweck, sie den   Arbeitnehmern der Gesell-
schaft zum Erwerb anzubieten.  –  2. Belegschaftsak-
tien können auch im Weg der bedingten   Kapi-
talerhöhung geschaffen werden durch Gewährung 
von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der AG (§ 192 
AktG). – 3. Ausgabe von Belegschaftsaktien durch  ge-
nehmigtes Kapital  (§§ 202 IV, 204 III AktG) möglich.
 III. Steuerliche Behandlung:  Werden Belegschaftsak-
tien ausgegeben und wird dabei den Arbeitnehmern 
ein Vorzugskurs eingeräumt, so ist der für den Kauf 
eingeräumte Preisvorteil   Arbeitslohn, weil die 
Preisverbilligung einen geldwerten Vorteil darstellt, 
der dem Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhält-
nisses zufließt. Eine frühere gesetzliche Sonderrege-
lung in §  19a EStG, wonach der Preisvorteil bereits 
in bestimmten (geringen) Grenzen steuerfrei blei-
ben konnte, ist zum 1.4.2009 aufgehoben worden und 
durch eine Neuregelung in §  3 Nr. 39 EStG ersetzt 
worden. Nach dieser Neuregelung können jetzt die 
geldwerten Vorteile aus der unentgeltlichen oder ver-
billigten Überlassung von bestimmten Vermögensbe-
teiligungen nach dem Fünften Vermögensbildungs-
gesetz bis zu einer Höhe von 360 Euro (Freibetrag, 
nicht nur  Freigrenze) steuerfrei bleiben, soweit der 
Vorteil freiwillig vom Arbeitgeber zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. – Vgl. 
auch  Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
    Stichwort  Belegzwang   – das Recht des  Finanzamtes (§ 97 I 
AO), vom Steuerpflichtigen Aufzeichnungen, Bücher, 
Geschäftspapiere und andere Urkunden zum Nach-
weis geltend gemachter  Betriebsausgaben,  Wer-
bungskosten und  Sonderausgaben, zu verlangen. 
Sprechen andere Tatsachen und Umstände für die 
Richtigkeit des Abzugs, so entfällt insoweit der Be-
legzwang. – Bei  fehlenden   Belegen   Schätzung nach 
§  162 AO möglich. Ausstellen  unrichtiger   Belege  ist 

 Steuergefährdung (§ 379 I AO).
    Stichwort  Bemessungsgrundlage    –   I. Steuerrecht:  Tech-
nisch-physische oder wirtschaftlich-monetäre Größe, 
auf die der Steuertarif angewandt wird (  Besteue-
rungsgrundlage); das quantifizierbare   Steuerob-
jekt bildet die Bemessungsgrundlage. Bei Anknüp-
fung an technisch-physische Größen (z.B. kg, Kopf, 
Stück, Liter) ergeben sich keine Schwierigkeiten bei 
der Erfassung und Abgrenzung der Bemessungs-
grundlage (Mengensteuer); bei wirtschaftlich-mo-
netären Größen (d.h. mit Preisen bewertet) tritt das 
Problem der Inflationsabhängigkeit (Nominal- oder 
Realwertbesteuerung) auf (Wertsteuer), dem mit ei-
ner Deflationierung oder Indexierung begegnet wer-
den kann. Je umfassender die Größen werden (von 
einem Güterpreis zu Umsätzen, zu Einkommens- 
und Vermögensgrößen), desto differenzierter wird 
die Erfassung: Einer vollständigen Erfassung des Ein-
kommens muss eine eindeutige Abgrenzung des Be-
griffs zugrunde liegen, dieser ist jedoch umstritten 

(  Einkommen); Ermittlung, entsprechende Perio-
disierung und Bewertung (bes. bei Vermögenswerten 
von Bedeutung) des Einkommens führen zu Schwie-
rigkeiten bei der Beschreibung der Bemessungs-
grundlage.
 II. Sozialversicherungsrecht:  Rentenbemessungs-
grundlage, Beitragsbemessungsgrenze,   Grund-
lohn.
    Stichwort  Benennungsverlangen    –  1.  Allgemein:  Macht der 

 Steuerpflichtige Schulden und andere Lasten, Be-
triebsausgaben, Werbungskosten und andere Aus-
gaben steuermindernd geltend, kann die Finanzbe-
hörde von ihm die Benennung der jeweiligen Gläu-
biger bzw. Zahlungsempfänger verlangen (§  160 
AO). – 2.  Zielsetzung:  Die Vorschrift soll Steueraus-
fälle verhindern, die dadurch entstehen können, dass 
der inländische Gläubiger bzw. Empfänger der vorge-
nannten Leistungen diese im Rahmen seiner Steuer-
erklärung nicht als Einnahme deklariert. – 3.  Merk-
male:  Das Benennungsverlangen ist eine Ermessen-
sentscheidung. Es muss der Verdacht bestehen, dass 
die geltend gemachten Ausgaben vom Empfänger 
nicht ordnungsgemäß versteuert werden. Die bloße 
Möglichkeit einer Nichtversteuerung reicht nicht aus. 
Soweit Anhaltspunkte für eine straf- oder bußgeldbe-
wehrte Vorteilszuwendung vorliegen, ist die Benen-
nung des Gläubigers bzw. Empfängers stets zu ver-
langen (vgl. AEAO zu § 160 AO Nr. 1). – 4.  Rechts-
folgen der Nichtbenennung:  Die geltend gemachten 
Ausgaben sind steuerlich nicht zu berücksichtigen. 
Dabei sind sie regelmäßig in der Höhe zu kürzen, 
wie sie dem Steuerausfall auf seiten des Leistungs-
empfängers entsprechen.  –  5.  Domizilgesellschaften:  
Bei Leistungen an Domizilgesellschaften ist  - sofern 
nicht schon ein  Scheingeschäft vorliegt - das Be-
nennungsverlangen nur dann erfüllt, wenn die hinter 
der Gesellschaft stehenden Personen benannt werden 
(vgl. AEAO zu § 160 Nr. 3). – 6.  Ausländische Gläu-
biger bzw. Zahlungsempfänger:  Soweit die Zahlung 
im Rahmen eines üblichen Handelsgeschäfts erfolgte, 
der Geldbetrag ins Ausland abgeflossen ist und der 
Empfänger nicht der dt. Steuerpflicht unterliegt, kann 
ein Benennungsverlangen unterbleiben. Es ist erfor-
derlich, dass eine Steuerpflicht im Inland mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (vgl. 
AEAO zu § 160 Nr. 4).
    Stichwort  Beratung   – Abgabe und Erörterung von Handlungs-
empfehlungen durch Sachverständige, wobei von 
den Zielsetzungen des zu Beratenden und von rele-
vanten Theorien unter Einbeziehung der individuel-
len Entscheidungssituation des Auftraggebers auszu-
gehen ist. Beratung gehört auch zum Aufgabengebiet 
des  Wirtschaftsprüfers (WP); ein direkter Zusam-
menhang mit  Prüfung besteht nicht. In der Pra-
xis sind Beratungs- und Prüfungstätigkeit gelegent-
lich miteinander verbunden. Dies kann dazu führen, 
dass der Wirtschaftsprüfer aufgrund der Beratungs-
tätigkeit seine Unbefangenheit bei der Prüfungstätig-
keit verliert.
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    Stichwort  Bergschadenshaftung    –  1. Gefährdungshaf-
tung, wenn beim Bergbaubetrieb ein Mensch getö-
tet, der Körper oder die Gesundheit verletzt oder 
eine Sache beschädigt wird (§  114 BBergG). Zum 
Ersatz des Bergschadens  sind der Bergbaubetreiber 
(§  115 BBergG) und der Bergbauberechtigte (§  116 
BBergG) verpflichtet. Sie haften als Gesamtschuld-
ner. Die Schadensersatzpflicht ist begrenzt (§  117 
BBergG). – 2. Bergschadenshaftung ist vom Bergbau-
unternehmen zu erstatten. – 3.  Bilanzierung:  Es sind 
angemessene  Rückstellungen zu bilden (1) für be-
reits entstandene, aber noch nicht regulierte Berg-
schadenshaftung; (2) für künftige, durch den Abbau 
bereits verursachte, aber noch nicht erkennbar zutage 
getretene Bergschadenshaftung. Beide Arten sind 
auch steuerlich zulässig.
    Stichwort  Berichtigung    –   I. Buchführung:  Berichtigungspos-
ten.
 II. Steuerrecht:  1.  Steuerverwaltungsakten:   Steuer-
verwaltungsakte,  Steuerbescheid. – 2.  Eingereichte 
Bilanzen:   Bilanzberichtigung. – 3.  Steuererklärun-
gen:    Anzeigepflicht.  –  4.  Umsatzsteuer:    Vor-
steuerabzug. – 5.  Einheitswert:   Berichtigungsfort-
schreibung,  Berichtigungsveranlagung.
    Verweisstichwort  Berichtigungsfeststellung     Berichtigungsveran-
lagung.
    Stichwort  Berichtigungsfortschreibung    –  steuerliche Mög-
lichkeit zur Beseitigung eines Fehlers, der im Rah-
men der Feststellung des  Einheitswertes hinsicht-
lich des Wertes (   Wertfortschreibung), der Art 
(  Artfortschreibung) oder der Zurechnung (  Zu-
rechnungsfortschreibung) des Gegenstandes gemacht 
worden ist (§ 22 III BewG).
    Stichwort  Berichtigungsveranlagung    –   Berichtigungsver-
anlagung.  1.  Allgemein:  Veranlagung im Anschluss 
an Aufhebung und Änderung von Steuerbeschei-
den. – 2.  Substanzsteuern:  Durch eine Berichtigungs-
veranlagung können Fehler im Rahmen einer Neu-
veranlagung korrigiert werden, die z.B. durch Mängel 
bei der Freibetragsgewährung, bei den Verhältnissen 
zur  Zusammenveranlagung oder bei der Bestim-
mung der Wertverhältnisse (  Wertfortschreibung) 
entstanden sind (§ 17 II Nr. 2 GrStG).
    Stichwort  Berlin-Darlehen    –  eine 1991 ausgelaufene Maß-
nahme zur Förderung von Kapitalanlagen in Berlin: 
Nach dem Berlinförderungsgesetz (§§ 16, 17) konnte, 
wer Darlehensgeber eines Berlin-Darlehens war, im 
Jahr der Darlehensvergabe einen bestimmten Pro-
zentsatz der Darlehenssumme von seiner Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer abziehen. Dadurch 
sollte die Kapitalbeschaffung für Anlagen in (West-)
Berlin erleichtert bzw. verbilligt werden.
    Stichwort  Berliner Verfahren    –Aktuell nicht mehr ange-
wendetes Verfahren zur Bewertung nicht notier-
ter Aktien und Anteile an Kapitalgesellschaften, das 
durch das   Stuttgarter Verfahren ersetzt wurde. 
Da das Stuttgarter Verfahren  nach  dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 1 BvL 10/02 
vom 7.11.2006)  nicht mehr mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist, wurden Neuregelungen zur Bewertung 
von von Betriebsvermögen und Beteiligungsbesitz im 
Rahmen der  Erbschaftsteuerreform geschaffen.
    Verweisstichwort  Berlinpräferenz     Förderung der Wirtschaft von 
Berlin (West).
    Stichwort  Berufsausbildungsbeihilfe   – Maßnahme nach dem 
Sozialgesetzbuch III (SGB III). Zuschüsse oder Dar-
lehen für die berufliche Ausbildung, gewährt von der 
Bundesagentur für Arbeit an Jugendliche oder Er-
wachsene nach §§ 56 ff. SGB III, soweit hierfür die ei-
genen Mittel und die Mittel der Unterhaltsverpflich-
teten nicht ausreichen. –  Gefördert  wird die betrieb-
liche oder überbetriebliche Ausbildung in den nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannten Be-
rufen, soweit hierfür Eignung und Neigung des Aus-
zubildenden gegeben sind; ggf. auch berufsvorbe-
reitende Maßnahmen für noch nicht berufsreife Ju-
gendliche.  –   Voraussetzung für die Leistung  ist, dass 
dem Auszubildenden die erforderlichen Mittel zur 
Deckung des Bedarfs für den Lebensunterhalt, die 
Fahrtkosten, die sonstigen Aufwendungen und die 
Lehrgangskosten nicht anderweitig zur Verfügung 
stehen.  –   Steuerliche Behandlung:  Aus öffentlichen 
Mitteln oder von öffentlichen Stiftungen gezahlte 
Beihilfen sind steuerfrei (§ 3 Nr. 11 EStG). –  Anders:  

 Ausbildungsbeihilfe.
    Stichwort  Berufsausbildungskosten   –  Steuerliche Behandlung:  
1. Aufwendungen für einen später zu ergreifenden 
Beruf sind als   Kosten der Lebensführung, nicht 
als  Betriebsausgaben oder  Werbungskosten ab-
zugsfähig, auch nicht bei Ausbildung eines bereits im 
Berufsleben Stehenden für einen anderen Beruf (z.B. 
Studienkosten eines Zahnarztes zum Überwechseln 
in die allg. Medizin) – 2. Berufsausbildungskosten des 
Steuerpflichtigen und seines Ehegatten waren bis zum 
Veranlagungszeitraum 2003 bis zu 920 Euro bei aus-
wärtiger Unterbringung bis zu 1.227 Euro jährlich als 

 Sonderausgaben (§ 10 I Nr. 7 EStG) abzugsfähig. 
Seit 1.1.2004 gehören Aufwendungen für eine erst-
malige Berufsausbildung oder für das Erststudium, 
das zugleich eine Erstausbildung vermittelt und nicht 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgt, grund-
sätzlich zu den privaten Lebenshaltungskosten (§ 12 
V EStG). Sie können jedoch bis zu 4.000 Euro im Ka-
lenderjahr (ab dem VZ 2012 bis 6.000 Euro) als Son-
derausgaben abgezogen werden. Bei Ehegatten gilt 
der Höchstbetrag für jeden. – 3. Berufsausbildungs-
kosten für Personen, die gegenüber dem Steuerpflich-
tigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigt sind oder für die kein   Kinderfreibe-
trag oder Kindergeld gewährt wird, können aber als 

  außergewöhnliche Belastungen nach §  33a EStG 
geltend gemacht werden, höchstens jedoch bis 8.004 
Euro für jede unterhaltene Person. Der Höchstbetrag 
erhöht sich ab dem Veranlagungszeitraum 2010 um 
den Betrag, der im entsprechenden Veranlagungszeit-
raum für die Absicherung der unterhaltsberechtigten 
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Person aufgewandten Beiträge (§ 10 I Nr. 3 EStG) an-
zusetzen ist.  –  4. Berufsausbildungskosten für Kin-
der, für die dem Steuerpflichtigen ein Kinderfrei-
betrag oder Kindergeld gewährt wird, können ihrer 
Höhe nach abhängig vom Alter des Kindes, der Art 
seiner Unterbringung und der Höhe seiner eigenen 
Einkünfte und Bezüge als außergewöhnliche Belas-
tung geltend gemacht werden (  Ausbildungsfreibe-
trag). –  Anders:   Fortbildungskosten. – 5.  Aktuelle 
Rechtsprechung:  Rückwirkend ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2004 können Aufwendungen eines Steu-
erpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung 
oder sein Erststudium, das gleichzeitig auch eine 
Erstausbildung vermittelt, nicht als Betriebsausgaben 
und nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden, 
§ 9 Abs. 6 EStG, § 4 Abs. 9 EStG.

    Stichwort  Berufsausrüstung   – bestimmte Gegenstände, die in 
einer erläuternden Liste von der EU-Kommission zu-
sammengestellt sind, können, wenn sie Personen au-
ßerhalb des EU-Zollgebietes gehören, abgabenfrei 
von außerhalb der EU ansässigen Personen zur vorü-
bergehenden Verwendung abgefertigt und innerhalb 
von 24 Monaten wieder ausgeführt werden. Dazu ge-
hören Ausrüstungsgegenstände für Presse, Funk und 
Fernsehen, kinematografische Ausrüstung, Werk-
zeuge und Ausrüstungsgegenstände von Ärzten, Ar-
chäologen, Artisten, Geschäftsleuten usw. Darüber 
hinaus können sowohl in der EU als auch in einer 
Reihe von Ländern, die dem Carnet-ATA-Abkom-
men beigetreten sind, Berufsausrüstungsgegenstände 
ohne weitere Sicherheitsleistungen nach Vorlage ei-
nes   Carnets ATA, ausgestellt im Verwendungs-
land, vorübergehend eingeführt werden. Beförde-
rungsmittel fallen nicht unter den Begriff der Berufs-
ausrüstung, sind aber als solche unter vergleichbaren 
Bedingungen im grenzüberschreitenden Verkehr 
ebenfalls abgabenfrei.

    Stichwort  Berufsgrundsätze für Wirtschaftsprüfer   – Grund-
sätze der Ausübung des Wirtschaftsprüferberufs, die 

 Wirtschaftsprüfer (WP) bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zu beachten haben (allg. Berufspflich-
ten gemäß §§ 43 ff. WPO): 1.  Grundsatz der Unab-
hängigkeit und Unbefangenheit:  Der Wirtschaftsprü-
fer ist unabhängig, wenn er weder rechtlichen noch 
wirtschaftlichen Bindungen an die zu prüfende Ge-
sellschaft unterliegt. Er ist unbefangen, wenn er in 
seiner inneren Einstellung zu der zu prüfenden Ge-
sellschaft frei ist. – 2.  Grundsatz der Gewissenhaftig-
keit:  Der Wirtschaftsprüfer muss bei Erfüllung sei-
ner Aufgaben Gesetze und fachliche Regeln beach-
ten sowie nach seinem Gewissen handeln; er hat 
sich von dem Grundsatz der getreuen und sorgfälti-
gen Rechenschaftslegung leiten zu lassen. – 3.  Grund-
satz der Eigenverantwortlichkeit:  Der Wirtschafts-
prüfer hat sein Handeln in eigener Verantwortung 
zu bestimmen. Auch angestellte Wirtschaftsprü-
fer haben eigenverantwortlich zu handeln; eigenver-
antwortliche Tätigkeit verlangt i.d.R., dass der Wirt-
schaftsprüfer bei einem anderen Wirtschaftsprüfer 

zeichnungsberechtigt ist oder bei einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft die Rechtsstellung eines Pro-
kuristen hat (vgl. §§ 44 ff. WPO). – 4.  Grundsatz der 
Verschwiegenheit:  Der Wirtschaftsprüfer hat Kennt-
nisse von Tatsachen und Umständen, die ihm bei sei-
ner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
sorgsam zu hüten; er darf sie weder für sich auswer-
ten noch weitergeben. Mitarbeiter hat er ebenfalls zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. – 5.  Grundsatz der 
Unparteilichkeit:  Der Wirtschaftsprüfer hat bei Prü-
fungsfeststellungen und bei der Erstattung von Gut-
achten alle für die Beurteilung wesentlichen Tatbe-
stände zu erfassen und sie allein aus der Sache her-
aus zu werten und darzustellen. Bei Gutachten für 
Gerichte und öffentliche Stellen sowie bei Schiedsgut-
achten oder bei ähnlichen Aufgaben müssen darüber 
hinaus gegensätzliche Auffassungen zur Sache dar-
gestellt und gegeneinander abgewogen werden. – 6. 
 Grundsatz berufswürdigen Verhaltens:  Der Wirt-
schaftsprüfer muss sich so verhalten, dass er das bes. 
Vertrauen der Öffentlichkeit rechtfertigt und seine 
Treuepflicht gegenüber dem Auftraggeber wahrt; das 
gilt auch außerhalb der Berufstätigkeit. Im Verkehr 
mit anderen Wirtschaftsprüfern muss er sich kollegial 
verhalten. – 7.  Grundsatz des Verzichts auf unlautere 
Werbung:  Der Wirtschaftsprüfer darf sich keiner un-
lauteren Werbung bedienen.

    Stichwort  Berufskleidung    –   Arbeitskleidung . 1.  Begriff : die 
während der Arbeit getragene Kleidung. – 2 . Steuerli-
che Behandlung, Grundsätzliches : Im Zusammenhang 
mit Arbeitskleidung stellt sich ertragsteuerlich haupt-
sächlich die Frage, inwieweit die Aufwendungen für 
diese Kleidung (Beschaffung, aber auch Reinigung 
und ähnliche Folgekosten) steuerlich als abziehba-
rer Aufwand geltend gemacht werden können. Nach 
allg. Prinzipien kommt ein Abzug von Aufwendun-
gen als Betriebsausgaben (Betriebsinhaber) bzw. als 
Werbungskosten (Arbeitnehmer) nur dann in Frage, 
wenn ein Bezug zur privaten Lebensführung definitiv 
ausscheidet; denn Aufwendungen, die sowohl beruf-
lich wie privat nutzbar sind (gemischte Aufwendun-
gen), sind steuerlich generell nicht abzugsfähig (§ 12 
EStG, Lebensführungskosten); die Beweislast dafür, 
dass diese Bedingungen eingehalten sind, liegt nicht 
beim Finanzamt, sondern beim Steuerpflichtigen, 
was zur Folge hat, dass ein Abzug von Aufwendungen 
für während der Arbeitszeit getragene Kleidung nur 
dann in Frage kommt, wenn  nicht nur  jede private 
Nutzbarkeit der Kleidung im konkreten Fall  fehlt, 
sondern der Steuerpflichtige dies darüber hinaus 
auch wahrscheinlich machen kann.  Vor diesem ge-
setzlichen Hintergrund haben sich die im Folgenden 
aufgeführten (strengen) Unterscheidungen herausge-
bildet. – 3.  Vom Arbeitnehmer beschaffte Kleidung : a) 
Handelt es sich um normale „bürgerliche Kleidung“, 
die auch außerhalb der Arbeitszeit getragen werden 
könnte, scheidet ein Abzug als Werbungskosten (bzw. 
Betriebsausgaben) schon deswegen aus, weil der Be-
treffende selbst dann, wenn er diese Kleidungsstücke 
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tatsächlich ausschließlich während der Arbeitszeit 
tragen würde, nicht hinreichend beweisen kann, dass 
jeder private Nutzen fehlt; die mit dem Besitz einher-
gehende Möglichkeit, diese Kleidung im Bedarfsfall 
auch einmal privat zu tragen, ist nämlich nicht wider-
legbar. Ist die Kleidung also zwar zweckmäßig, aber 
nicht auf einen bestimmten Beruf abgestellt, kann 
sie also nicht steuerlich abgesetzt werden. – b) Han-
delt es sich um eine „ typische Arbeitskleidung “ (z.B. 
Robe bei einem Richter, Arztkittel bei Arzt, Schwes-
terntracht bei Krankenschwester), ist ein Abzug als 

  Werbungskosten (oder, beim Betriebsinhaber, 
 Betriebsausgaben) dagegen möglich, da das Feh-

len einer privaten Nutzbarkeit in solchen Fällen hin-
reichend klar auf der Hand liegt. – 4.  Vom Betrieb be-
schaffte und dem Arbeitnehmer überlassene Arbeits-
kleidung : a)  Grundsätzliches : Erspart ein Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer Ausgaben, die an sich dieser 
tätigen müsste, stellt dies für den Arbeitnehmer nach 
den allg. Grundsätzen des EStG eine Einnahme (geld-
werter Vorteil) dar. Steuerlich neutral kann die Zu-
wendung von Arbeitskleidung durch den Arbeit-
geber also nur sein, wenn der Arbeitnehmer seiner-
seits die Aufwendungen für die betreffende Kleidung 
wieder steuerlich als Werbungskosten geltend ma-
chen könnte  und/oder die Überlassung der betref-
fenden Arbeitskleidung durch gesetzliche Sonderbe-
stimmungen zu einer steuerfreien Einnahme erklärt 
worden ist.  –  b)   Arbeitsschutzkleidung  (flammensi-
chere Asbestanzüge, säurefeste oder wasserdichte 
Schürzen, Stiefel, Handschuhe, Kittel von Kaminkeh-
rern etc.): sind steuerfreie Einnahmen. – c)  Überlas-
sene Dienstkleidung  ist steuerfrei bei Polizisten, Solda-
ten und ähnlichen Berufen (§ 3 Nr. 4 ff. EStG), aber 
auch vom Arbeitgeber überlassene typische Berufs-
kleidung anderer Berufsgruppen (z.B. Frack des Or-
chestermusikers), wenn durch Tarifvertrag oder ähn-
liche Regelungen die betreffenden Arbeitnehmer allg. 
einen Anspruch auf Gestellung dieser Kleidung ha-
ben. – d) Vom Betrieb für Zwecke der  Repräsentation  
bzw. der Werbung unentgeltlich überlassene (häufig 
uniformierte) Arbeitskleidung: Diese Berufskleidung 
gehört nach den Bestimmungen des Lohn- und Sozi-
alversicherungsrechts zu den  Sachbezügen und ist 
demgemäß bei Berechnung von Lohnsätzen bzw. So-
zialversicherungsbeiträgen zu berücksichtigen.

    Stichwort  Berufskrankheit   – 1.  Begriff:  Krankheit, die von der 
Bundesregierung durch Rechtsverordnung als Be-
rufskrankheit bezeichnet ist und die ein Versicher-
ter bei einer unfallversicherten Tätigkeit erleidet (§ 9 
SGB VII). Im Gegensatz zum Arbeitsunfall, bei dem 
die schädigende Einwirkung durch ein zeitlich be-
grenztes, plötzliches Ereignis erfolgt, stellt die Berufs-
krankheit das Ergebnis einer länger andauernden, 
der Gesundheit nachteiligen betrieblichen Beschäf-
tigung dar. Als Berufskrankheit  können vom Un-
fallversicherungsträger auch Krankheiten anerkannt 
werden, die nicht in der Rechtsverordnung als  Be-
rufskrankheit  bezeichnet sind, sofern nach neuen 

Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die 
Voraussetzungen für eine Berufskrankheit vorliegen 
(§  9 II SGB VII).  –  2.  Geltendes Recht:  Die aktuelle 
Liste der Berufskrankheit findet sich in der Anlage 1 
zur Berufskrankheiten-VO vom 31.10.1997 (BGBl. I 
2623) m.spät.Änd. – 3.  Verhütung:  (1) Verpflichtung 
des Arbeitgebers (Gesundheitsschutz), (2) Aufgabe 
der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaf-
ten durch Vorschläge und Belehrungen. – 4.  Entschä-
digung:  Die anerkannten Berufskrankheiten sind ein 
Versicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und lösen eine Leistungspflicht des Versiche-
rungsträgers aus.

    Stichwort  Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers    –  Die Be-
rufspflichten aber auch die Rechte des   Wirt-
schaftsprüfers (WP) werden in der   Wirtschafts-
prüferordnung (WPO) formuliert. Im vierten Teil der 
WPO (§  57 III WPO) wird der   Wirtschaftsprü-
ferkammer (WPK) das Recht eingeräumt, eine Sat-
zung über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung 
der Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidig-
ten Buchprüfers (Berufssatzung) zu erlassen.  –  Zu 
den Berufspflichten (Unabhängigkeit, Unparteilich-
keit, Verschwiegenheit, Gewissenhaftigkeit, Eigen-
verantwortlichkeit, berufswürdiges Verhalten, Ver-
zicht auf berufswidrige Werbung) nimmt das vom 
IDW herausgegebene WP-Handbuch (2006), das auf 
die WP-Ordnung Bezug nimmt, auf den Seiten 68 ff. 
u.a. wie folgt Stellung:  – a)  Unabhängigkeit:  „Der Be-
ruf des WP muss unabhängig ausgeübt werden. Die 
Unabhängigkeit ist eine Kardinaltugend für jeden Be-
rufsangehörigen und ihre Wahrung seine elemen-
tare Pflicht. Nach der EU-Empfehlung zur Unabhän-
gigkeit des Abschlussprüfers und dem IFAC Code of 
Ethics for Professional Accountants umfasst die Un-
abhängigkeit sowohl die innere als auch die äußere 
Unabhängigkeit. Innere Unabhängigkeit (= Unbefan-
genheit) meint die innere Einstellung, die ausschließ-
lich die zur Erfüllung des vorliegenden Auftrags re-
levanten Aspekte in Betracht zieht. Die äußere Un-
abhängigkeit (das Nichtbestehen der Besorgnis der 
Befangenheit) wird aufgefasst als Vermeidung von 
Tatsachen und Umständen, die so schwer ins Ge-
wicht fallen, dass ein sachverständiger und informier-
ter Dritter die Fähigkeit des Abschlussprüfers zur ob-
jektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben in Zweifel 
ziehen würde. Unabhängigkeit in einem umfassen-
den Sinne bedeutet, dass der WP in objektiver und 
subjektiver Hinsicht seine Feststellungen unbeein-
flusst von sachfremden Erwägungen und ohne Rück-
sichtnahme auf eigene Belange oder Interessen Drit-
ter treffen kann. –b)  Unparteilichkeit:  Der WP hat 
sich bei der Prüfungstätigkeit und der Erstellung von 
Gutachten unparteiisch zu verhalten, ein Gebot, das 
vom WP in seiner Funktion als Prüfer oder Gutach-
ter unbedingte Neutralität verlangt. Die Neutrali-
tät muss in Prüfungsberichten und Gutachten auch 
zum Ausdruck kommen. Wesentliche Sachverhalte 
dürfen nicht verschwiegen werden oder im Rahmen 
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der fachlichen Würdigung unberücksichtigt blei-
ben. Die fachliche Würdigung der ermittelten Fakten 
muss nachvollziehbar sein und darf nicht durch Son-
derinteressen beeinflusst werden.  –c)  Verschwiegen-
heit:  Die Verschwiegenheit bildet das Fundament für 
das Vertrauen, das dem WP entgegengebracht wird. 
Alle Tatsachen und Umstände, die WP bei ihrer Be-
rufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, dür-
fen nicht unbefugt offenbart werden. –  d)  Gewissen-
haftigkeit:  WP sind bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben an das Gesetz gebunden und haben die für die 
Berufsausübung geltenden Bestimmungen sowie die 
gesetzlichen Regeln zu beachten. Mandate dürfen nur 
übernommen werden, wenn der WP über die dafür 
erforderliche Sachkunde und die zur Bearbeitung er-
forderliche Zeit verfügt. –e)  Eigenverantwortlichkeit: 
 Der WP hat sein Handeln in eigener Verantwortung 
zu bestimmen, sich selbst ein Urteil zu bilden und 
seine Entscheidungen selbst zu treffen. Er muss die 
Tätigkeit seiner Mitarbeiter so überblicken und be-
urteilen können, dass er sich selbst eine auf Kennt-
nis beruhende eigene fachliche Überzeugung bilden 
kann. Er darf keinen fachlichen Weisungen unter-
liegen, die ihn verpflichten, insbesondere Prüfungs-
berichte und Gutachten auch dann zu unterzeich-
nen, wenn sich ihr Inhalt nicht mit seiner Überzeu-
gung deckt. –f)  Berufswürdiges Verhalten:  Der WP hat 
sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Berufs-
tätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu 
erweisen, die der Beruf erfordert, und sich der bes. 
Berufspflichten bewusst zu sein, die ihm aus der Be-
fugnis erwachsen, gesetzlich vorgeschriebene Bestäti-
gungsvermerke zu erteilen.“

    Stichwort  Berufsregister    –  bei der   Wirtschaftsprüfer-
kammer (WPK) geführtes öffentliches Register für 

  Wirtschaftsprüfer (WP) und   Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, auch für  vereidigte Buchprü-
fer und  Buchprüfungsgesellschaften (§§ 37 ff., 130 
WPO).

    Stichwort  Berufssystematik   –  I. Amtliche Statistik:  Berufsklas-
sifikation; für die Volkszählung, Arbeitsmarktstatis-
tik, Beschäftigungsstatistik und Personalstatistik im 
öffentlichen Dienst angewandtes Schema zur Gliede-
rung der Berufe. In Deutschland wird die Klassifizie-
rung der Berufe (KldB) verwendet, die internationale 
Klassifikation ist die ISCO. 

 II. Arbeits- und Lohnsteuerrecht:    Teilzeitbeschäf-
tigte, Aushilfsarbeitsverhältnis.

    Stichwort  Berufsverband   – 1.  Charakterisierung:  Freie und un-
abhängige Interessenvertretung, deren Mitglieder 
Angehörige desselben Berufes oder nahe verwandter 
Berufe sind. –  Aufgaben:  Interessenwahrnehmung auf 
gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und sozialem 
Gebiet. –   Organisation:  Berufsverbände sind grund-
sätzlich fachlich bzw. branchenmäßig organisiert, so 
z.B. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. –  An-
ders:  berufsständische Vereinigung.  –  2.  Steuerliche 
Behandlung:  a)  Körperschaftsteuer:  Befreit gemäß § 5 

I Nr. 5 KStG, sofern kein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb unterhalten wird und nur die ideellen und 
wirtschaftlichen Interessen des Berufsstandes wahr-
genommen werden (Abschn. 8 KStR). Die Steuerbe-
freiung ist insgesamt ausgeschlossen, wenn ein Be-
rufsverband Mittel von mehr als 10 Prozent seiner 
Einnahmen für die unmittelbare Unterstützung oder 
Förderung politischer Parteien verwendet. – b)  Ein-
kommen-/Körperschaftsteuer:  Beiträge zu Berufsver-
bänden sind bei der Einkommen- bzw. Körperschaft-
steuer der Mitglieder als   Betriebsausgaben oder 

 Werbungskosten abzugsfähig, nicht dagegen Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen aus Anlass von ge-
sellschaftlichen Veranstaltungen des Berufsverban-
des; diese gelten als Lebenshaltungskosten.
    Verweisstichwort  Beschau    Zollbeschau.
    Stichwort  beschränkte Steuerpflicht    –   I. Allgemein:  Steuer-
pflicht von natürlichen Personen, die weder Wohnsitz 
noch   gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben 
und die auch keinen Antrag auf Behandlung als un-
beschränkt steuerpflichtig nach § 1 III EStG (  un-
beschränkte Steuerpflicht) gestellt haben, und von 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die weder  Sitz noch  Geschäftslei-
tung im Inland haben (§ 2 KStG), mit den inländi-
schen Einkünften zur Einkommen-, Lohn- oder Kör-
perschaftsteuer, mit dem Inlandsvermögen ggf. zur 
Erbschaftsteuer.
 II. Einkommensteuer:  (Sondervorschriften; §§  50, 
50a EStG): 1.  Katalog  der beschränkt steuerpflichti-
gen  Einkünfte: § 49 EStG. – 2. Nur  Betriebsaus-
gaben und   Werbungskosten im Zusammenhang 
mit inländischen Einkünften sind abzugsfähig.  –  3. 
 Verlustabzug  ist möglich, aber nur zwischen den in 
Deutschland steuerpflichtigen Einkünften, und auch 
dann nur, wenn die Einkünfte nicht bereits bei Aus-
zahlung einer pauschalen (abgeltenden) Besteuerung 
an der Quelle unterlegen haben. – 4. Steuerbegüns-
tigungen für  außerordentliche Einkünfte sind ge-
mäß § 34 EStG möglich, jedoch ist die  frühere Ein-
schränkung auf Spezialfälle  durch das Gesetz vom 
20.12.2007, BGBl. I S. 3150, aufgehoben worden. – 5. 
 Nicht anzuwenden sind  die übrigen Vorschriften über 

  Sonderausgaben und   außergewöhnliche Be-
lastungen sowie die weiteren Bestimmungen zur Be-
rücksichtigung persönlicher finanzieller Belastun-
gen wie z.B. Splittingtarif oder Kinderfreibeträge 
(§  50 I EStG).  –  6. Bei  Einkünften,  die dem Steuer-
abzug unterliegen, ist die Besteuerung an der Quelle 
i.d.R. abgeltend, sodass  diese Beträge i.d.R. nicht 
mehr bei der dt. Steuererklärung des beschränkt 
Steuerpflichtigen zu berücksichtigen sind. Ausnah-
men in bestimmten Fällen, insbesondere bei Auslän-
der aus EU- oder EWR-Staaten ist möglich. Die Ein-
zelheiten hierzu sind in § 50 II EStG geregelt. – 7. Die 
 Einkommensteuer bemisst sich  nach §  32a EStG; so-
fern es nicht um Arbeitnehmereinkünfte geht, ist 
die Berechnung allerdings so vorzunehmen, dass der 
Grundfreibetrag aus der Tabelle eliminiert wird (dies 
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geschieht – mathematisch äquivalent dazu – dadurch, 
dass zum vorhandenen Einkommen der Grundfrei-
betrag wieder hinzuaddiert wird, die Werte der Steu-
ertabelle bei der Anwendung auf beschränkt Steuer-
pflichtige also quasi „nach rechts verschoben“ wer-
den). Soweit ein Abzug von Einkommensteuer an 
der Quelle durch  Aufsichtsratsteuer,  Kapitaler-
tragsteuer,  Lohnsteuer oder sonstigen Steuerabzug 
stattfindet, ist der dt. Steueranspruch damit i.d.R. ab-
gegolten (§ 50 II EStG). – 8. Soweit die Steuer durch 
 Steuerabzug  nach § 50a EStG zu erheben ist, berech-
net sich die Höhe der Steuer nach Maßgabe der Ein-
nahmen. Als Betriebsausgaben dürfen nur Reise-
kosten und Verpflegungsmehraufwendungen  in der 
Höhe der einkommensteuerlich vorgegebenen Pau-
schalen  berücksichtigt  werden; ein darüber hinaus 
gehender Abzug von Betriebsausgaben ist nur unter 
bestimmten Bedingungen und nur bei Steuerpflich-
tigen aus EU- oder EWR-Staaten zulässig (§  50 III 
EStG). Die früheren Bestimmungen für  Künstler, Be-
rufssportler und ähnliche Personen,  welche einen da-
rüber hinaus gehenden Betriebsausgabenabzug im 
Rahmen der Quellensteuerberechnung auch für Steu-
erpflichtige  außerhalb der EU- bzw.  der EWR-Staa-
ten erlaubten (§ 50 V Nr. 3 EStG a.F.), wurden ab dem 
1.1.2009 abgeschafft. – 9.  Reform 2009:  Mit Wirkung 
vom 1.1.2009 sind die einkommensteuerlichen Rege-
lungen zur beschränkten Steuerpflicht umfassend ge-
ändert  worden.  –   10. Einfluss der EuGH-Rechtspre-
chung : Die beschränkte Steuerpflicht ist seit langem 
ein Thema im Rahmen von europarechtlichen Ausei-
nandersetzungen. Der EuGH hat früh bestätigt, dass 
die beschränkte Steuerpflicht als bes. Besteuerungs-
regelung für Steuerausländer nicht grundsätzlich 
rechtswidrig ist. Dennoch kann es nachwievor in Ein-
zelfällen zu unterschiedlicher Behandlung einer kon-
kreten Situation im Rahmen der unbeschränkten und 
der beschränkten Steuerpflicht kommen, welche ge-
gen das Diskriminierungsverbot der Ausländer trotz 
vergleichbarer steuerlicher Lage verstoßen  könnte. 
Demnach ist auch in der Zukunft in diesen Fällen mit 
einer Anpassungen der geltenden Regelungen zur be-
schränkten Steuerpflicht aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben zu rechnen.

 III. Körperschaftsteuer:  1.  Arten : Bei der Körper-
schaftsteuer sind, anders als bei der Einkommen-
steuer, zwei Unterarten der beschränkten Steuer-
pflicht zu unterscheiden: a) beschränkte Steuer-
pflicht  aller Körperschaften,  Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen (also: aller Körperschaftsteu-
ersubjekte), die im Inland weder ihren Sitz noch ih-
ren Ort der Geschäftsleitung haben. Diese Form der 
beschränkten Steuerpflicht („Beschränkte Steuer-
pflicht I“) umfasst die Einkünfte aus dem Inland, so 
wie sie sich  aus §  49 EStG  und einigen Ergänzun-
gen in § 2 KStG ergeben; sie ist das Pendant zur be-
schränkten Steuerpflicht der natürlichen Perso-
nen bei der Einkommensteuer. – b) Eine weitere be-
schränkte Steuerpflicht umfasst Körperschaften, 

Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die 
zwar ihren Sitz und/oder ihre Geschäftsleitung im In-
land haben, aber dennoch – z.B. weil es sich um Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts oder gemein-
nützige Körperschaften handelt – nicht der unbe-
schränkten Steuerpflicht unterliegen. Diese Form 
der beschränkten Steuerpflicht („Beschränkte Steu-
erpflicht II“) bezieht sich nicht auf alle inländischen 
Einkünfte nach § 49 EStG, sondern nur auf solche in-
ländischen Einkünfte, die einem Steuerabzug unter-
liegen.  –  2.  Steuererhebung : Die beschränkt steuer-
pflichtige Körperschaft (Personenvereinigung, Ver-
mögensmasse) ist im Grundsatz für ihre inländischen 
Einkünfte steuererklärungspflichtig; die Steuer be-
trägt 15 Prozent auf das zu versteuernde Einkommen. 
Soweit aber ein Steuerabzug an der Quelle erhoben 
wird und die Einkünfte nicht zu den Einkünften ei-
nes inländischen Betriebes gehören, ist damit der dt. 
Steueranspruch abgegolten (§ 32 KStG); die Berück-
sichtigung im Rahmen einer inländischen Steuerer-
klärung ist dann weder nötig noch gestattet, sofern 
nicht spezielle Ausnahmevorschriften ausnahms-
weise einschlägig sind (mit der Folge, dass es bei der 
„beschränkten Steuerpflicht II“ grundsätzlich keine 
Steuererklärungspflicht geben kann). – 3.  Letzte Ent-
wicklungen : Auch im Rahmen der Körperschaftsteuer 
sind die Vorschriften über die beschränkte Steuer-
pflicht ab 1.1.2009 einer umfassenden Reform unter-
zogen worden; auch hier sind Aussagen in der Lite-
ratur, die auf den früheren Regelungen basieren, also 
nur noch eingeschränkt verwendbar.
 IV. Erbschaftsteuer:  Wenn weder der Erblasser oder 
Schenker noch der Erwerber Inländer ist, unterliegt 
der Vermögensanfall, der in Inlandsvermögen (§ 121 
BewG) besteht, der beschränkten Steuerpflicht (§ 2 I 
ErbStG).
 V. EU-Recht:  Soweit Unterschiede zwischen be-
schränkter Steuerpflicht und unbeschränkter Steu-
erpflicht  nur  auf fehlenden Wohnsitz und gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland zurückgehen, ohne dass 
eine sachliche Rechtfertigung für die Unterscheidung 
vorliegt, sind Regelungen der beschränkten Steuer-
pflicht unanwendbar (   Diskriminierungsverbote). 
I.d.R. wird jedoch unterstellt, dass unbeschränkt und 
beschränkt Steuerpflichtige sich nicht in vergleich-
barer Lage befinden. Aufgrund eines Urteils des Eu-
ropäischen Gerichtshofs gelten schon seit 1996 für 
Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der EU bez. 
bestimmter Sonderausgaben, außergewöhnlicher Be-
lastungen und der Veranlagung bes. Bestimmungen 
(§  1a EStG). Durch die Rechtsprechung des EuGH 
seit 2000 ist geklärt, dass auch die Ausgestaltung der 
beschränkten Steuerpflicht bei der Erbschaftsteuer 
den Vorgaben der Diskriminierungsverbote des 
EG-Vertrages entsprechen muss.
    Stichwort  beschränkte Steuerpflicht I    –  Im Rahmen der 

  Körperschaftsteuer verwendetes Schlagwort für 
jene Ausprägung der beschränkten Steuerpflicht, die 
sich auf ausländische Körperschaftsteuersubjekte 



86beschränkte Steuerpfl icht II

bezieht, d.h. auf Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen, die sowohl ihren Sitz 
als ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben 
(§ 2 I Nr.1 KStG; im Gegensatz zu § 2 I Nr.2 KStG). 
Einzelheiten vgl.  beschränkte Steuerpflicht;  Gegen-
satz :  beschränkte Steuerpflicht II.
    Stichwort  beschränkte Steuerpflicht II   – Schlagwort für eine 
spezielle Variante der beschränkten Steuerpflicht, die 
sich nur bei der   Körperschaftsteuer findet, und 
zwar für jene Sonderform der beschränkten Steuer-
pflicht, die sich auf bestimmte inländische Körper-
schaften bezieht (§ 2 I Nr.2 KStG; vgl.  beschränkte 
Steuerpflicht)
    Stichwort  beschränkt Steuerpflichtiger    –  Bezeichnung des 
Steuerrechts für natürliche oder juristische Person, 
bei der nur Inlandsvermögen und inländische Ein-
künfte der Besteuerung unterworfen werden (  be-
schränkte Steuerpflicht). Beschränkt steuerpflichtig 
ist, wer nicht als unbeschränkt steuerpflichtig einge-
stuft werden kann, i.d.R. also, wer als natürliche Per-
son im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 1 IV EStG) oder als 
juristische Person weder den satzungsmäßigen Sitz 
noch den Ort der Geschäftsleitung im Inland hat (§ 2 
I Nr. 1 KStG). Auf die Staatsangehörigkeit kommt 
es also nicht an; die häufig synonym verwandte Be-
zeichnung „Steuerausländer“ ist also irreführend.
    Stichwort  Beschwer    –  in gerichtlichen und außergerichtli-
chen Verfahren Voraussetzung für die Sachentschei-
dung über Rechtsbehelfe und Rechtsmittel. – 1. Be-
schwer im  Zivilprozess,  wenn die Entscheidung dem 
Rechtsmittelkläger etwas versagt, was er beantragt 
hatte. – 2. Im Verfahren der  Verwaltungsgerichtsbar-
keit  muss der Kläger geltend machen, durch rechts-
widriges Tun oder Unterlassen der öffentlichen Hand 
beschwert (d.h. durch einen  Verwaltungsakt oder 
seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rech-
ten verletzt) zu sein. – 3.  Steuerrecht:  a) Im außerge-
richtlichen Rechtsbehelfsverfahren ist nur befugt, 
Einsprüche einzulegen, wer geltend macht, durch ei-
nen Verwaltungsakt oder dessen Unterlassung be-
schwert zu sein (§ 350 AO). Unterschieden wird die 
persönliche Beschwer („wer befugt ist“) und die sach-
liche Beschwer. Im Rahmen der persönlichen Be-
schwer wird geprüft,  wer überhaupt berechtigt ist, 
rechtswirksam Einspruch einzulegen. Dies ist grds. 
der Inhaltsadressat (§ 122 I, § 124 I AO), dies können 
aber auch andere Personen sein, so z.B. der Rechts-
nachfolger (§  353). Besonderheiten gelten bei Fest-
stellungsbescheiden (§  179, §  352 AO). Die sachli-
che Beschwer bezieht sich auf den Regelungsinhalt 
des Verwaltungsaktes. Bei Steuerverwaltungsakten 
ist dies die Steuerfestsetzung (Tenor), nicht die ein-
zelnen Besteuerungsgrundlagen (§  157 II AO). Bei 
Grundlagenbescheiden ist dieser Bescheid und 
nicht der Folgebescheid anzugreifen, da beim Fol-
gebescheid insoweit keine Beschwer vorliegt (§  351 
II AO). Ein Einspruch gegen den falschen Bescheid 
führt zur Unzulässigkeit des Einspruchs. Bei einer zu 

niedrigen Festsetzung kann eine Beschwer dann be-
stehen, wenn eine höhere Festsetzung, z.B. aufgrund 
des Bilanzzusammenhangs, sich in Folgejahren güns-
tiger auswirkt oder wenn durch die begehrte höhere 
Steuerfestsetzung die Anrechnung von Steuerabzugs-
beträgen oder von Körperschaftsteuer ermöglicht 
wird und aufgrund dessen ein geringerer Betrag als 
bisher entrichtet werden muss. Bei einer Festsetzung 
von null Euro besteht grundsätzlich keine Beschwer, 
es sei denn, es wird eine Vergütung oder eine Steuer-
befreiung wegen Gemeinnützigkeit begehrt oder die 
der Steuerfestsetzung zugrunde liegenden Besteue-
rungsgrundlagen haben außersteuerliche Bindungs-
wirkung (z.B. BAfÖG-Leistungen, Prämien etc.). Bei 

 Feststellungsbescheiden wegen Höhe der Feststel-
lung oder Entscheidung über die Art oder die Zu-
rechnung des Gegenstandes. – b) Die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer Beschwer sind in dem 
Verfahren vor den Gerichten der Finanzgerichtsbar-
keit dieselben wie im außergerichtlichen Rechtsbe-
helfsverfahren.

    Stichwort  Beschwerde   –  I. Personalwirtschaft:  Antrag auf Ab-
änderung einer Maßnahme, durch welche sich der 
Beschwerdeführer verletzt fühlt. Die häufigsten Ge-
genstände von Beschwerden im Betrieb sind unge-
nügende Entlohnung, schlechte Arbeitsbedingungen, 
unzureichende Sozialleistungen, schlechte Zusam-
menarbeit der Kollegen, Vorgesetztenverhalten, un-
befriedigende Regelung der Arbeitszeit. Generell ist 
jede geäußerte subjektiv empfundene Unzufrieden-
heit als Beschwerde zu behandeln.

 II. Zivilprozessordnung:  Durch das ZPO-Reformge-
setz vom 27.7.2001 (BGBl. I 1887, 3138) wurde das 
Beschwerderecht (§§  567–577 ZPO) neu geregelt. 
Die sog. einfache, an eine Frist nicht gebundene Be-
schwerde wurde abgeschafft und durch die sofortige 
Beschwerde, die weitere Beschwerde an das nächsthö-
here Gericht durch die  Rechtsbeschwerde ersetzt. 
Die gesetzlich nicht geregelte außerordentliche Be-
schwerde in Fällen  greifbarer Gesetzwidrigkeit  wird in 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr 
als statthaft angesehen.

 III. Strafverfahren:  Beschwerde ist gegen alle von den 
Gerichten im ersten Rechtszug oder im Berufungs-
verfahren erlassenen Beschlüsse und gegen Verfü-
gungen des Gerichts zulässig, soweit das Gesetz sie 
nicht ausdrücklich ausschließt und soweit sie nicht 
der Urteilsfällung vorausgehen (§§304, 305 StPO). 
Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Bundesge-
richtshofs (BGH) ist keine Beschwerde zulässig. Das-
selbe gilt für das Oberlandesgericht, allerdings nicht 
bei einer Reihe von Entscheidungen, die es als erstins-
tanzliches Gericht trifft. Hilft das Gericht, dessen 
Entscheidung mit der Beschwerde angefochten ist, 
selbst nicht ab, ist sie spätestens vor Ablauf von drei 
Tagen dem Beschwerdegericht vorzulegen (§  306 II 
StPO). In bes. Fällen sind die  weitere  und die  sofortige 
Beschwerde  gegeben (§§ 310, 311 StPO).
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 IV. Finanzgerichtsbarkeit:  1. In der  Finanzgerichts-
barkeit  (§§ 128–133 FGO) gegen (1) Entscheidungen 
des  Finanzgerichts, die nicht Urteile (  Revision) 
oder   Vorbescheide sind; (2) gegen Entscheidun-
gen des Vorsitzenden des Finanzgerichts oder des Be-
richterstatters; (3) gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion. In Streitigkeiten über Kosten ist die Beschwerde 
nicht gegeben; dies gilt nicht für die Beschwerde ge-
gen die Nichtzulassung der Revision. Die Beschwerde 
ist schriftlich beim Finanzgericht binnen zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzule-
gen. Das Finanzgericht hilft der Beschwerde ab oder 
legt die Sache dem   Bundesfinanzhof (BFH) zur 
Entscheidung vor. Die Beschwerde hat nur dann auf-
schiebende Wirkung, wenn sie die Festsetzung ei-
nes Ordnungs- oder Zwangsmittels zum Gegenstand 
hat. – 2. Die Beschwerde als frühere Form des außer-
gerichtlichen Rechtsbehelfs ist ab 1.1.1996 aufgeho-
ben; nur noch  Einspruch ist zulässig.
 V. Verwaltungsgerichtsbarkeit:  1.  Rechtsmittel  gegen 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts, des Vorsit-
zenden oder Berichterstatters, die nicht Urteile oder 
Gerichtsbescheide sind; zulässig, soweit nicht im Ein-
zelfalle ausdrücklich ausgeschlossen (§  146 VwGO). 
Die Beschwerde ist  binnen zwei Wochen  nach Be-
kanntgabe der Entscheidung beim Verwaltungsge-
richt einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet 
das Oberverwaltungsgericht. Im Verfahren  des vor-
läufigen Rechtsschutzes prüft es nur die dargelegten 
Gründe (§ 146 IV VwGO). – 2. Gegen Beschlüsse des 
 Oberverwaltungsgerichts  ist die Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) grundsätzlich 
nicht zulässig (§ 152 VwGO). – 3. Die Beschwerde hat 
nur dann  aufschiebende Wirkung,  wenn sie die Fest-
setzung eines Ordnungs- oder Zwangsmittels zum 
Gegenstand hat. Die unter 1. Genannten können aber 
auch sonst bestimmen, dass die Vollziehung der an-
gefochtenen Entscheidung einstweilen auszusetzen ist 
(§ 149 VwGO).
 VI. Freiwillige Gerichtsbarkeit:  freiwillige Gerichts-
barkeit.
 VII. Öffentliches Recht:  Die Beschwerde ist nur in 
bes., gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen 
möglich.
 VIII. Anders:  Dienstaufsichtsbeschwerde.
    Stichwort  Besichtigung    –  1. Maßnahme im Rahmen der  Öf-
fentlichkeitsarbeit  eines Unternehmens: Betriebsbe-
sichtigung. – 2.  Zollrechtliche Maßnahme:   Durch-
suchung, Überholung,  Zollbeschau.
    Verweisstichwort  Besitzgesellschaft    Betriebsaufspaltung.
    Stichwort  Besitzsteuern    –  steuerjuristische und finanzstatis-
tische Gruppierung von Steuern (   Steuerklassifi-
kation). Besitzsteuern sind eine Gruppe von Steu-
ern, die an Ertrag (   Ertragsteuern), Einkommen 
(Einkommensbesteuerung) oder Vermögen (Vermö-
gensbesteuerung) anknüpfen.  –  Zu den Besitzsteu-
ern zählen u.a.:   Grundsteuer,   Gewerbesteuer, 

 Körperschaftsteuer,  Einkommensteuer,  Erb-
schaftsteuer,  Kirchensteuer.
    Stichwort  besondere Lohnsteuertabelle    Lohnsteuertabelle 
für Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht versicherungspflichtig sind und de-
nen daher eine geringere Vorsorgepauschale zusteht 
als anderen Arbeitnehmern (vgl. § 10c II, III EStG). 
Die Tabelle wird nicht mehr amtlich erstellt, son-
dern nach den gesetzlichen Formeln von den jewei-
ligen Herausgebern per EDV berechnet. Besondere 
Lohnsteuertabellen gelten für Arbeitnehmer, die (1) 
für den Fall ihres Ausscheidens aus der Beschäftigung 
Anspruch auf eine  lebenslängliche Versorgung  oder 
an deren Stelle auf eine Abfindung haben oder wenn 
sie in der  gesetzlichen Rentenversicherung nachzuver-
sichern  sind (z.B. Beamte, Richter, Berufssoldaten); 
(2) im Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen  Anwartschafts-
rechte auf eine Altersversorgung  ganz oder teilweise 
ohne eigene Beitragsleistungen erwerben (z.B. Vor-
standsmitglieder einer AG, herrschende Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer GmbH); (3)  Ruhegehälter, 
Witwen- oder Waisengelder, Unterhaltungsbeiträge 
oder gleichartige Bezüge  beziehen, die aufgrund be-
amtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher 
Vorschriften oder nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen von Körperschaften gezahlt werden (z.B. pen-
sionierte Beamte, Richter); (4)  Altersruhegeld  aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen (z.B. wei-
terbeschäftigte Arbeitnehmer). –  Gegensatz:   allge-
meine Lohnsteuertabelle.
    Stichwort  besondere Veranlagung    –  Form, die im Jahre der 
Eheschließung bei der Veranlagung vom  Ehegat-
ten gewählt werden kann (§ 26c EStG). Die Ehegat-
ten werden dabei steuerlich so behandelt, als ob sie 
unverheiratet wären. Ab dem Veranlagungszeitraum 
2013 wird die besondere Veranlagung durch das Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 aufgehoben. Die Ehe-
gatten können nur noch zwischen der Zusammenver-
anlagung und getrennter Veranlagung bzw. Einzel-
veranlagung wählen.
    Stichwort  Besorgungsleistung    –  liegt vor, wenn ein Unter-
nehmer im eigenen Namen eine sonstige Leistung 
beschafft, diese Leistung aber für einen nicht ge-
nannten Auftraggeber bestimmt ist (also ein Fall des 
Kommissionsgeschäfts mit Dienstleistungen, und 
zwar Einkaufskommission). Der Fall wird so behan-
delt, als hätte der Unternehmer die Leistung für sich 
selbst bezogen und anschließend eine Leistung der 
gleichen Art an seinen Auftraggeber erbracht (§ 3 XI 
UStG). – Vgl.  Kommissionsgeschäft über sonstige 
Leistungen;  Leistungskommission.
    Stichwort  Besserungsschein   – 1.  Vergleichsverfahren:  Ein nach 
der bis 31.12.1998 geltenden VerglO abgegebenes 
schriftliches Versprechen des Schuldners zur Leis-
tung weiterer Zahlungen über die Vergleichsquote hi-
naus.  –  2.  Einkommen-  und  Körperschaftsteuerrecht:  
Verbindlichkeiten auf Besserungsschein sind nicht 
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passivierungsfähig. Zahlungen auf Besserungsschein 
sind aber  Betriebsausgaben.

    Stichwort  Bestandskraft   – Es wird zwischen der formellen und 
der materiellen Bestandskraft unterschieden. Die for-
melle Bestandskraft bedeutet Unanfechtbarkeit. Der 

  Verwaltungsakt kann nicht oder nicht mehr mit 
Rechtsbehelfen angefochten werden. Materielle Be-
standskraft bedeutet die Verbindlichkeit eines Ver-
waltungsaktes (vgl. AEAO vor §§  172–177 Nr. 1). 
Zumeist treten beide Formen der Bestandskraft bei 
einem Steuerverwaltungsakt gleichzeitig ein. Abwei-
chungen können sich durch die Nebenbestimmun-
gen des Vorbehalts der Nachprüfung (§ 164 AO) und 
der Vorläufigkeit (§ 165 AO) ergeben. Aufgrund die-
ser Nebenbestimmungen tritt zwar die formelle Be-
standskraft mit Ablauf der Rechtsbehelfsmöglichkeit 
ein (siehe oben). Die materielle Bestandskraft mit ih-
rer erhöhten Rechtssicherheit tritt dann aber in Ab-
weichungsfällen erst mit der späteren Aufhebung der 
genannten Nebenbestimmungen ein. – Hintergrund 
ist die Möglichkeit, einen Steuerbescheid, der unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, jederzeit und 
in vollem Umfang bis zum Eintritt der Verjährung 
zu ändern, während ein materiell bestandskräftiger 
Steuerverwaltungsakt nur punktuell unter den Ein-
zelvoraussetzungen der §§ 129 und 172 ff. AO geän-
dert werden kann.

    Stichwort  Bestandsverzeichnis   –  I. Grundstücksrecht:  Teil des 
Grundbuchs, in dem das Grundstück katastermäßig 
bezeichnet ist.

 II. Einkommensteuerrecht:  Erfassung des  beweg-
lichen Anlagevermögens für Steuerzwecke (R 5.4 
EStR). Aufzustellen durch jährliche körperliche Be-
standsaufnahme oder durch laufende Inventur. –  In-
halt:  Das Bestandsverzeichnis erfasst bewegliche An-
lagegüter, auch voll abgeschriebene. Das Bestands-
verzeichnis muss enthalten: Genaue Bezeichnung, 
Bilanzwert, bei permanenter Inventur zusätzlich Tag 
der Anschaffung oder Herstellung, Höhe der  An-
schaffungskosten oder   Herstellungskosten, Tag 
des Abgangs. Nicht aufgenommen werden müssen: 
(1)   geringwertige Wirtschaftsgüter; (2) bewegli-
che Anlagegüter, für die zulässigerweise ein Festwert 
angesetzt wird.  –   Zulässige Erfassungsweise:  (1) Ge-
samtanlagen, auf die einheitliche Absetzung für Ab-
nutzung (AfA) vorgenommen wird, können als Ein-
heit eingetragen werden; (2) für gleichartige Gegen-
stände, die im gleichen Zeitraum angeschafft und 
deren Anschaffungskosten, Nutzungsdauer und Ab-
schreibungsmethode gleich sind, ist Zusammenfas-
sung statthaft.

    Stichwort  Bestätigungsverfahren   – Verfahren, nach dem die 
Gültigkeit einer   Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer durch Anfrage beim Bundeszentralamt für 
Steuern überprüft werden kann. Bestätigt werden die 
Gültigkeit der Nummer, des Namens und der An-
schrift der zugehörigen Person; vgl. § 18e UStG. Die 
Bestätigung kann auch online durchgeführt werden; 

dies ermöglicht den betroffenen Wirtschaftskreisen, 
hinreichend schnell über die umsatzsteuerliche Un-
ternehmereigenschaft ihrer Geschäftspartner Sicher-
heit zu bekommen.
    Stichwort  Bestätigungsvermerk   –  Testat. 
 I. Begriff:  Der Bestätigungsvermerk ist das abschlie-
ßende Gesamturteil, das nach einer nach anerkann-
ten Berufsgrundsätzen (   Berufsgrundsätze für 
Wirtschaftsprüfer) durchgeführten ordnungsmäßi-
gen  Prüfung abgegeben wird (§ 322 I 1, 2 HGB). 
Mit einem Bestätigungsvermerk bestätigt der  Ab-
schlussprüfer, dass Jahresabschluss und Buchführung 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und dass 
der Lagebericht keine falschen Vorstellungen von der 
Lage der Unternehmung erweckt. Ein unmittelbares 
Urteil über die wirtschaftliche Lage der Unterneh-
mung ist mit dem Bestätigungsvermerk nicht verbun-
den. Ist der Bestätigungsvermerk versagt worden, so 
ist hierauf in einem bes. Vermerk (dem Versagungs-
vermerk) hinzuweisen (§ 322 IV 2 HGB). Der Bestä-
tigungsvermerk ist Bestandteil des zu erstellenden 

 Prüfungsberichts.
 II. Bedeutung:  Durch den Bestätigungsvermerk sol-
len Adressaten, z.B. Gesellschafter, Gläubiger, Arbeit-
nehmer, Aufsichtsrat und Öffentlichkeit, über das Er-
gebnis einer Prüfung unterrichtet werden. Der volle 
Wortlaut des Bestätigungsvermerks ist in allen Ver-
öffentlichungen und Vervielfältigungen des Jahres-
abschlusses wiederzugeben. – Die rechtliche Bedeu-
tung des Bestätigungsvermerks liegt v.a. darin, dass 
ein Jahresabschluss nach HGB erst festgestellt werden 
kann, wenn die   Jahresabschlussprüfung stattge-
funden hat (§ 316 I 2 HGB). – Die tatsächliche Bedeu-
tung des Bestätigungsvermerks in der Praxis ist wei-
tergehend. I.d.R. wird die Unternehmungsleitung an 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk inte-
ressiert sein; die Androhung der Einschränkung oder 
Versagung des Bestätigungsvermerks wird oft zur Be-
achtung der Rechnungslegungsvorschriften anreizen.
 III. Inhalt:  Der Bestätigungsvermerk beschreibt die 
Aufgabe des Abschlussprüfers und grenzt sie gegen-
über der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der zu prüfenden Unternehmung für Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht bzw. Konzernab-
schluss und -lagebericht ab. Des Weiteren werden Ge-
genstand, Art und Umfang der Prüfung erläutert. In 
der abschließenden Beurteilung wird das Prüfungs-
ergebnis formuliert. Nach § 322 II HGB soll die Be-
urteilung des Prüfungsergebnisses allg. verständlich 
und problemorientiert erfolgen; auf Risiken, die den 
Fortbestand des Unternehmens gefährden, ist geson-
dert einzugehen.  –  Vgl. auch   Prüfungsstandard 
IDW PS 400.
 IV. Arten:  1.  Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk:  
Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prü-
fung keine Einwendungen zu erheben, so hat der Ab-
schlussprüfer nach § 322 I 3 HGB im Bestätigungs-
vermerk zu erklären, dass die von ihm durchgeführte 
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Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und 
der Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft bzw. des Konzerns gibt. Ferner 
ist darauf einzugehen, ob der Lagebericht bzw. Kon-
zernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Unternehmens bzw. Konzerns vermit-
telt und Risiken der künftigen Entwicklung richtig 
darstellt (§ 322 III HGB). – Einwendungen sind mehr 
als geringfügige Beanstandungen; unwesentliche Be-
anstandungen stehen der Erteilung des Bestätigungs-
vermerks nicht entgegen. Die Trennung von Wesent-
lichem und Unwesentlichem kann schwierig sein. – 2. 
 Einschränkung und Versagung des Bestätigungsver-
merks:  Sind Einwendungen zu erheben, so ist der 
Bestätigungsvermerk gemäß §  322 IV HGB einzu-
schränken bzw. zu versagen. Einschränkung und Ver-
sagung sind zu begründen; Einschränkungen müssen 
so dargestellt werden, dass ihre Tragweite deutlich er-
kennbar wird. Die Versagung ist in den Vermerk auf-
zunehmen; dieser darf dann nicht als Bestätigungs-
vermerk bezeichnet werden; stattdessen kommt die 
Bezeichnung „Versagungsvermerk“ in Betracht. – Die 
Grenzziehung zwischen Einwendungen, die zur Ein-
schränkung führen, und Einwendungen, die die Ver-
sagung des Bestätigungsvermerks zur Folge haben 
müssen, ist schwierig und umstritten.

    Verweisstichwort  Bestattungskosten    Beerdigungskosten.

    Stichwort  Bestechung   –  I. Allgemein:  Das Anbieten, Verspre-
chen oder Gewähren von Geschenken oder ande-
ren Vorteilen an einen Amtsträger oder einen für 
den öffentlichen Dienst bes. Verpflichteten sowie ei-
nen Angestellten im Geschäftsverkehr. –  Formen:  (1) 
 Bestechung  i.e.S.:  Vorteilsgewährung: Gewährung, 
Versprechen oder Anbieten von Geschenken oder an-
deren Vorteilen; (2)  Bestechlichkeit/Vorteilsannahme:  
Gewähren- und Versprechenlassen oder Fordern von 
Geschenken oder Vorteilen zu bestimmten Zwecken.

 Steuerrecht:  1. Wird aus betrieblichen Gründen eine 
Bestechung vorgenommen, sind die dadurch verur-
sachten Betriebsausgaben nach der Sonderregelung 
des § 4 V Nr. 10 EStG steuerlich nicht abzugsfähig, 
wenn die Zuwendung der Vorteile aus Sicht des dt. 
Rechts eine strafbare Handlung darstellen oder mit 
Geldbuße bedroht sind. Die Finanzämter, die Ge-
richte und die Verwaltungsbehörden haben sich ge-
genseitig auf Verdachtsfälle hinzuweisen. Vom Ab-
zugsverbot können auch Bestechungsgelder an aus-
ländische Empfänger betroffen sein.  –  2. Wer als 
Arbeitnehmer Bestechungsgelder vereinnahmt, emp-
fängt keinen Arbeitslohn, ist mit dem fraglichen Be-
trag aber trotzdem steuerpflichtig (§ 22 Nr.3 EStG).

    Verweisstichwort  Besteuerung     Besteuerungsprinzipien, Ein-
kommensbesteuerung,   Erbschaftsbesteue-
rung, Ertragsbesteuerung, fiskalische Besteuerung, 

Gewerbebesteuerung,   Haushaltsbesteuerung, 
  Kraftfahrzeugbesteuerung, nicht fiskalische Be-

steuerung,   Steuerarten, Steuern,   Steuerpoli-
tik,   Steuerrecht,   Steuerrechtfertigungslehre, 

 Steuersystem,  Steuertariftypen, Umsatzbesteu-
erung, Unternehmensbesteuerung, Verbrauchsbe-
steuerung, Vermögensbesteuerung, Wertzuwachs-
steuer.
    Verweisstichwort  Besteuerung der Renten    Rentenbesteuerung.
    Stichwort  Besteuerungsgrundlage    –  tatsächliche und recht-
liche Verhältnisse, die für die Steuerpflicht und für 
die Bemessung der Steuer maßgebend sind (§ 199 I 
AO). – 1. Die  Feststellung  der Besteuerungsgrundlage 
bildet einen mit  Rechtsbehelfen nicht selbstständig 
anfechtbaren Teil des  Steuerbescheides, soweit die 
Besteuerungsgrundlage nicht gesondert festgestellt 
wird (§ 157 II AO). – 2.  Gesondert  und für mehrere 
Beteiligte  einheitlich  von einem Finanzamt werden 
die Besteuerungsgrundlagen durch  Feststellungs-
bescheid festgestellt (§§ 179, 180 AO).
    Stichwort  Besteuerungsprinzipien    –  1.  Begriff:  steuerliche 
Grundsätze, die zur Realisation bestimmter Ziele 
bei der Ausgestaltung von  Steuersystemen zu be-
achten sind. Besteuerungsprinzipien ändern sich im 
Zeitablauf aufgrund wechselnder politischer, öko-
nomischer und sozialer Zielsetzungen, bes. des Ver-
ständnisses des steuerlichen Gerechtigkeitsbegriffs 
(  Steuergerechtigkeit). –   Beispiele:   Äquivalenz-
prinzip,   Assekuranzprinzip,   Leistungsfähig-
keitsprinzip, Entscheidungsneutralität der Besteue-
rung.  –  Zu Besteuerungsprinzipien des grenzüber-
schreitenden Lieferungs- und Leistungsverkehrs vgl. 

 Bestimmungslandprinzip und  Ursprungsland-
prinzip. – 2.  Arten:  a)  Klassische Besteuerungsprinzi-
pien (bzw. Smithsche Steuerregeln):  (1) Gleichmäßig-
keit der Besteuerung: Gleichbehandlung der Steu-
erpflichtigen; (2) Bestimmtheit der Besteuerung: 
Vermeidung von Willkür bei der Steuererhebung; 
(3) Bequemlichkeit der Besteuerung (hinsichtlich 
der Steuerzahlungstermine und -modalitäten); (4) 
Billigkeit der Besteuerung: Minimierung der Steue-
rerhebungskosten. Diese „vier Grundregeln über die 
Steuern i.Allg.“ wurden erstmals von Smith 1776 auf-
gestellt. – b)  Moderne Besteuerungsprinzipien:  (1)  fis-
kalisch-budgetäre Prinzipien:  auf eine ausreichende 
finanzielle Bedarfsdeckung und deckungspolitische 
Anpassungsfähigkeit des Steuersystems ausgerich-
tete Prinzipien; (2)  ethisch-soziale Prinzipien:  Die 
Grundsätze der Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit und 
Leistungsfähigkeit beinhaltende Prinzipien (  Leis-
tungsfähigkeitsprinzip,   Äquivalenzprinzip, Edin-
burgher Regel); (3)  wirtschaftspolitische Prinzipien:  
Entscheidungsneutralität der Besteuerung mit dem 
Ziel der Vermeidung gesamtwirtschaftlicher Wohl-
fahrtsverluste durch steuerbedingte Fehlallokationen, 
die aktive und passive Flexibilität des Steuersystems 
im Hinblick auf eine moderne Konjunkturpolitik und 
die wachstumspolitische Ausrichtung der Besteue-
rung gewährleistende Prinzipien; (4)  steuertechnische 
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Prinzipien:  die Grundsätze der Systemhaftigkeit, 
Transparenz, Praktikabilität, Stetigkeit und Bequem-
lichkeit beinhaltende Prinzipien.

    Stichwort  bestimmte Körperschaften    –  Begriff des Körper-
schaftsteuerrechts (§  24 KStG): Körperschaften und 
Personenvereinigungen, deren Leistungen beim 
Empfänger nicht zu Kapitaleinkünften nach §  20 I 
Nr.1 oder Nr.2 EStG führen, d.h. die nicht Kapital-
gesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, Kolonialgesellschaften oder bergbautrei-
bende Vereinigungen mit den Rechten juristischer 
Personen sind. Bestimmte Körperschaften erhal-
ten einen Freibetrag von 3.835 Euro bei der Körper-
schaftsteuer, maximal jedoch in Höhe des Einkom-
mens. Die Regelung gilt nicht für Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und Vereine, die aus-
schließlich Land- und Forstwirtschaft betreiben, da 
diese durch einen anderen Freibetrag begünstigt wer-
den (§ 25 KStG).

    Stichwort  Bestimmungslandprinzip    –  1.  Begriff:    Besteu-
erungsprinzip i.S.d. Umsatzsteuerrechts ist die Be-
steuerung einer Ware oder Lieferung mit der Um-
satzsteuer des Bestimmungslandes. In Deutschland 
kommt das Bestimmungslandprinzip zur Anwen-
dung, wenn die Lieferungen zwischen den Unterneh-
men der EU erfolgen. Es soll erreicht werden, dass 
im internationalen Wettbewerb die Steuern ihre Be-
deutung als Kosten- und Preisbestandteile verlie-
ren.  –   Gegensatz:    Ursprungslandprinzip, Her-
kunftslandprinzip. – 2. Bei der  Umsatzsteuer  wird in 
den EU-Mitgliedsstaaten bisher weitgehend am Be-
stimmungslandprinzip festgehalten –   Ausfuhr-
lieferungen,  Einfuhrumsatzsteuer (EUSt).  – Vgl. 
auch  innergemeinschaftlicher Verkehr.

    Stichwort  Beteiligte am Besteuerungsverfahren    –  v.a. An-
tragsteller und Antraggegner sowie die Adressaten 
von Verwaltungsakten der Finanzbehörde (§ 78 AO), 
in erster Linie also  Steuerpflichtige im Sinne von 
§ 33 AO.

    Stichwort  Beteiligung    –   I. Charakterisierung:  1.  Begriff:  Mit-
gliedschaftsrecht, das durch Kapitaleinlage (Geld- 
oder Sacheinlage) bei einer Gesellschaft erworben 
wird.  –  Vgl. auch   Beteiligungsfinanzierung.  –  2. 
 Formen:  a)  Beteiligung eines Einzelnen:  (1) Beteili-
gung ohne Gesellschaftscharakter, juristisch nach 
allg. Rechtsnormen zu beurteilen:   partiarische 
Darlehen. (2) Beteiligung mit Gesellschaftscharak-
ter aufgrund von bes. Gesetzesnormen (insbeson-
dere: BGB, HGB, AktG, GmbHG, GenG, Partner-
schG):   Personengesellschaften, Kapitalgesell-
schaften. – b)  Beteiligung einer Unternehmung:  Ganze 
Unternehmungen sind zu einem über der einzelnen 
Unternehmung stehenden Organismus vereinigt: (1) 
Beteiligung mit dem Ziel gegenseitiger wirtschaftli-
cher Förderung (   Interessengemeinschaften). (2) 
Beteiligung zwecks Beherrschung: (a) einfache   Be-
teiligung  einer Unternehmung an einer anderen (z.B. 
Tochtergesellschaften); (b) Verflechtung mehrerer 

Unternehmungen (Konzerne).  –  Beherrschung bei 
der AG in drei  Stufen:  (1) Sperrminorität: über 25 
Prozent der Stimmen (Verhindern von Hauptver-
sammlungs-Beschlüssen, die eine 3/4-Mehrheit er-
fordern); (2) Majorität: über 50 Prozent (absolute 
Mehrheit); (3) völlige Beherrschung: 75 Prozent 
(Durchsetzung praktisch aller Beschlüsse der Haupt-
versammlung).

 II. Handelsrecht:  1.  Partiarische Darlehen  werden un-
ter Darlehen aufgeführt, die Einlage des  Stillen Gesell-
schafters  geht in das Vermögen des Geschäftsinhabers 
ein (§ 230 HGB). – 2. Beteiligung als Gesellschafter 
einer  Personen- oder Kapitalgesellschaft  wird als Ei-
gen-, Stamm- oder Grundkapital ausgewiesen.  –  3. 
 Handelsrechtlich  sind bei Kapitalgesellschaften Betei-
ligungen nur solche Anteile an anderen Unterneh-
men, die dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Her-
stellung einer dauernden Verbindung zu dienen be-
stimmt sind; Einzelheiten in § 271 I HGB.

 III. Steuerrecht:  Als Beteiligung gilt der Besitz von 
Gesellschafts-, Bohr- und Genossenschaftsanteilen, 
Aktien, Einlagen etc. Als  wesentliche Beteiligung  gilt 
ein Anteil von mehr als 1 Prozent am Kapital einer 
Kapitalgesellschaft (§ 17 I EStG; ursprünglich nur 25 
Prozent, dann ab 1999 10 Prozent). – 1. a)  Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften  haben allg. das Problem der 

 Doppelbesteuerung, was dazu führt, dass in zahl-
reichen Staaten für Beteiligungen bes. Bestimmungen 
gelten, die eine vom Rest des Kapitals und der Kapi-
talerträge abweichende Behandlung vorsehen. – Vgl. 
auch  Schachtelprivileg. – b)  Beteiligungen an Per-
sonengesellschaften  werden nach dt. Steuerrecht nicht 
als selbstständige Wirtschaftsgüter betrachtet, so-
dass es hier i.d.R. keine doppelte Erfassung auf zwei 
Ebenen geben kann.  –  2.  Einkommen- und Körper-
schaftsteuer:  a) Erträge aus Beteiligung an einer Kapi-
talgesellschaft unterlagen bisher zur Vermeidung der 
Doppelbelastung dem   Halbeinkünfteverfahren. 
Ab  dem Veranlagungszeitraum 2009 kommt jedoch 
bei Ausschüttungen und bei Veräußerungen von Be-
teiligungen im Betriebsvermögen sowie  bei wesent-
lichen Beteiligungen im Privatvermögen anstelle 
des  Halbeinkünfteverfahrens das   Teileinkünfte-
verfahren zur Anwendung. Damit wird der steuer-
freie Teil von 50 Prozent auf 40 Prozent abgesenkt. 
Analog hierzu sind Verluste in Höhe von 60 Prozent 
statt bisher in Höhe von 50 Prozent zu berücksichti-
gen. Dividenden aus Beteiligungen im Privatvermö-
gen unterliegen als Einkünfte aus Kapitalvermögen ab 
2009 grundsätzlich der  Abgeltungsteuer (25 Pro-
zent). Sonderregelungen sind im Rahmen der  pri-
vaten Veräußerungsgeschäfte zu berücksichtigen. – b) 
Erträge aus Beteiligung an einer Personengesellschaft 
werden bei dieser gesondert festgestellt und anschlie-
ßend bei der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
den Einkünften der betreffenden Gesellschafter zu-
gerechnet.  –  3.  Gewerbesteuer:  Objekt der Gewer-
besteuer ist idealtypisch der Ertrag des Betriebes: a) 
Für Erträge des Gewerbebetriebs aus  Beteiligungen an 
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Kapitalgesellschaften  ist eine traditionelle Mindestbe-
teiligungsquote von 10 Prozent (ab dem Erhebungs-
zeitraum 2008: 15 Prozent) nötig. Beträgt die Betei-
ligung 10 Prozent (ab dem Erhebungszeitraum 2008: 
15 Prozent) und mehr, so werden die Gewinnanteile 
im Betrieb des Eigentümers der Beteiligung vollstän-
dig steuerbefreit; beträgt sie dagegen weniger als 10 
Prozent (bzw. 15 Prozent), so wird der Ertrag aus der 
Beteiligung vollständig steuerpflichtig.  –  b)  Gewin-
nanteile eines stillen Gesellschafters aus seiner Beteili-
gung  können einkommensteuerlich unter bestimm-
ten Umständen Betriebsausgabe des Betriebsinhabers 
sein, gehören aber zur Ertragskraft des gewerblichen 
Betriebs. Ab dem Erhebungszeitraum 2008 wird der 
Gewinnanteil in Höhe von 25 Prozent hinzugerech-
net. – 4.  Grunderwerbsteuer:  Wer eine Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft direkt oder indirekt auf eine 
Quote von 95 Prozent oder mehr aufstockt, hat für 
sämtliche Grundstücke dieser Gesellschaft Grunder-
werbsteuer zu entrichten (§ 1 III GrEStG). – 5.  Sonsti-
ges:  Wer eine Beteiligung an einer ausländischen Per-
sonengesellschaft erwirbt, aufgibt oder (z.B. in Hin-
blick auf seine Beteiligungsquote) verändert, hat dies 
den Finanzbehörden anzuzeigen (§ 138 II Nr.2 AO). 
Ebenso ist der Erwerb einer Beteiligung an einer be-
schränkt steuerpflichtigen juristischen Person ab ei-
ner Beteiligungsquote meldepflichtig, wenn die er-
reichte Beteiligung insgesamt Anschaffungskosten 
von mehr als 150.000 Euro hat oder die Beteiligungs-
quote unmittelbar 10 Prozent oder mittelbar 25 Pro-
zent erreicht (§ 138 II Nr. 3 AO).

    Stichwort  Beteiligungsfinanzierung    –  1.  Begriff:  Sammelbe-
zeichnung für alle Formen gesellschaftlicher Beschaf-
fung von Eigenkapital durch Kapitaleinlagen von Ge-
sellschaftern der Unternehmung. Die Rechtsfolgen 
der Beteiligungsfinanzierung wie Mitwirkung an der 
Geschäftsführung, Gewinn- und Verlustbeteiligung 
sowie Haftung für die Verbindlichkeiten sind nach 
der Unternehmungsform gesetzlich geregelt oder 
vertraglich zu vereinbaren.  –  2.  Finanzierungsmittel 
zur  Beteiligungsfinanzierung :  (1) Einlagen, (2) Ak-
tien, (3) Genossenschaftsanteile, (4) Bohranteile, (5) 
Schiffsparts des Kapitalgebers am Gewinn (bei Kapi-
talgesellschaften und Genossenschaften in Form der 

 Dividende, sonst als  Gewinnausschüttung) und 
ggf. am Liquidationserlös sind vertraglicher Verein-
barung zugänglich.  –  3.  Mischformen  zwischen Be-
teiligungsfinanzierung und Fremdfinanzierung wer-
den in der Gewinnobligation gesehen (d.h. Schuld-
verschreibungen mit erfolgsabhängiger Verzinsung) 
sowie in der Wandelanleihe und auch in zweckge-
bundenen Rücklagen für soziale Zwecke. – 4. Für die 
Kapitalgeber gehört die  Beteiligung zum  Finanz-
anlagevermögen , sofern es sich um eine dauernde Be-
teiligung handelt.  –  5.  Steuerrechtliche Behandlung:  

 Beteiligung,  Organschaft,  Schachtelprivileg.

    Stichwort  Beteiligungsverlust    –  Verluste aus der   Veräu-
ßerung einer Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft oder einer Teilwertabschreibung sind bis 

einschließlich 2008 nach dem Halbeinkünfteverfah-
ren bei der Einkommensteuer zur Hälfte abzugsfähig. 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 sind Verluste 
aus Veräußerungen von Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften, die sich im Betriebsvermögen befinden, 
sowie bei  wesentlichen Beteiligungen im Privatver-
mögen nunmehr mit 60 Prozent (   Teileinkünfte-
verfahren) zu berücksichtigen. Bei allen anderen Be-
teiligungen im Privatvermögen (Beteiligung unter 1 
Prozent) können Veräußerungsverluste bei Erwer-
ben ab dem Veranlagungszeitraum 2009 nur mit Ge-
winnen aus Aktienverkäufen ab 2009 verrechnet wer-
den.   –   Ausnahme:  Kreditinstitute und Lebensversi-
cherungsunternehmen.

    Stichwort  Betreuungsfreibetrag    –  ein   Freibetrag bei der 
Einkommensteuer (§ 32 VI EStG), der zusätzlich zum 

  Kinderfreibetrag bzw. zum Kindergeld gewährt 
wird, um die Aufwendungen für die notwendige Be-
treuung eines Kindes in pauschaler Form abzugelten. 
Der Betreuungsfreibetrag beträgt insgesamt 2.640 
Euro (seit 2010) und wird, wenn es zwei Anspruchs-
berechtigte gibt, bei denen das Kind steuerlich zu be-
rücksichtigen ist, mit je 1.320 Euro jedem Steuer-
pflichtigen zugerechnet. Für jeden Kalendermonat, 
in dem das Kind steuerlich nicht zu berücksichtigen 
war, verringert sich der Betreuungsfreibetrag um ein 
Zwölftel. Die Regelungen zur Kinderbetreuung wer-
den in § 9c EStG zusammengefasst.

    Stichwort  Betrieb   –   I. Betriebswirtschaftslehre:  1.  Begriff:  ört-
liche, technische und organisatorische Einheit zum 
Zwecke der Erstellung von Gütern und Dienstleis-
tungen, charakterisiert durch einen räumlichen Zu-
sammenhang und eine Organisation, „die auf die Re-
gelung des Zusammenwirkens von Menschen und 
Menschen, Menschen und Sachen sowie von Sachen 
und Sachen im Hinblick auf gesetzte Ziele gerichtet 
ist” (Kosiol). – a)  Örtliche Einheit:  Betrieb ist insoweit 
der  Arbeitsstätte gleichzusetzen, als die Leistungs-
erstellung und -verwertung in einem räumlich und 
technisch zusammengehörigen, überschaubaren Be-
reich erfolgt. – b)  Organisatorisch-technische Einheit:  
Hilfs- und Nebenbetriebe (Produktionshilfsbetrieb, 
Produktionsnebenbetrieb) zählen im Gegensatz zur 
Arbeitsstätte auch dann zur organisatorischen Ein-
heit des Betriebes, wenn sie getrennt vom Hauptbe-
trieb (Produktionshauptbetrieb) am gleichen Ort und 
unter derselben technischen Leitung arbeiten. Die or-
ganisatorische Kombination des sachlichen Betriebs-
vermögens mit der verfügbaren Arbeitsleistung durch 
den Arbeitgeber vollzieht sich im Bereich des Betrie-
bes.  –  2.  Abgrenzung zu Unternehmung:  Der Begriff 
„Unternehmung” bezeichnet die rechtliche und wirt-
schaftlich-finanzielle Einheit. – 3.  Arten:  a) nach der 
 Größe:  Unterscheidung nach der Beschäftigtenzahl, 
nach Umsätzen, Steuerleistung u.Ä. in Groß-, Mit-
tel- und Kleinbetriebe.  –  Vgl. auch Betriebsgrößen-
klasse,  Betriebsgrößenklassifikation. – b) nach  Art 
der (wirtschaftlichen) Leistung:  (1) Produktionsbe-
triebe, wie Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie-, 
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Bergbau-Betriebe; (2) Dienstleistungsbetriebe, wie 
Verkehrs-, Handels-, Bank-, Versicherungs-Betriebe; 
(3) Verwaltungsbetriebe, wie organisatorisch selbst-
ständige Stätten der Dienstleistung in der Gesund-
heitspflege (Krankenhäuser, Badeanstalten); (4) Ar-
beitsstätten der Verwaltung (umstritten).

 II. Volkswirtschaftslehre:  systemindifferenter Ober-
begriff für Wirtschaftseinheiten, die mittels des Ein-
satzes von Produktionsfaktoren für Dritte Leistun-
gen erstellen. Betriebe in Marktwirtschaften werden 
als Unternehmungen bezeichnet, wenn sie dem Au-
tonomieprinzip, dem Prinzip des Privateigentums 
und dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip gehor-
chen. – Der Begriff Betrieb wird umgangssprachlich 
oft als Synonym für  Unternehmung  gebraucht. Mit 
Betrieb können auch nur Teilbereiche der Unterneh-
mung bezeichnet werden.

 III. Soziologie:  1. Betrieb als soziales Gebilde ist  ge-
kennzeichnet durch:  (1) formal festgelegte betriebli-
che Arbeitsteilung, d.h. Zuordnung von Positionen, 
Stellen und Abteilungen (formale Organisation); (2) 
informelle Beziehungen zwischen den Betriebsmit-
gliedern, die unabhängig von der formalen Organi-
sation und den Betriebszielen bestehen; (3) vertikale 
Ordnung der Entscheidungskompetenzen und Ver-
antwortung; (4) Verhältnis der Über- und Unterord-
nung der Positionsinhaber, die aufgrund der verti-
kalen Ordnung von Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten entsteht (erste hierarchische Ordnung); (5) 
durch die gesellschaftlich determinierten Bewertun-
gen der einzelnen Positionen (zweite hierarchische) 
Ordnung im Sinn von höher und niedriger (Statusor-
ganisation). – 2.  Gegenstand  der Betriebssoziologie.

 IV. Amtliche Statistik:  1. Unterschiedlich definier-
ter  Begriff:  a) im  produzierenden Gewerbe:  örtlich ge-
trennte Niederlassungen der Unternehmen, die sich 
von  Arbeitsstätten durch Einbeziehung von nahe 
gelegenen Verwaltungs-, Reparatur- und Hilfsabtei-
lungen unterscheiden. –  b) im  Baugewerbe:  örtliche 
Einheiten (i.d.R. nicht Baustellen) mit Schwerpunkt 
im Baubereich. – c) in der  Land- und Forstwirtschaft:  
technisch-wirtschaftliche Einheit, die für Rechnung 
eines Inhabers (Betriebsinhaber) bewirtschaftet 
wird, einer einheitlichen Betriebsführung untersteht 
und land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse 
hervorbringt. – 2.  Erfassung:  Je nach der im Einzel-
fall anzutreffenden Kombination charakteristischer 
Merkmale können in der tabellarischen Aufberei-
tung technische Einheiten oder örtlich selbstständige 
Einzelbetriebe dargestellt werden: Vertikal als Haupt- 
und Nebenbetrieb oder horizontal als Haupt- und 
Zweigbetriebe einander zugeordnete Einheiten. Be-
sonderheiten sind gemeindlich oder bezirklich nach 
dem Belegenheitsprinzip getrennt erfasste Betriebe, 
wenn sie als unvollständige Betriebe (nicht nach der 
organisatorischen Zusammengehörigkeit der Einhei-
ten) dargestellt werden.

 V. Recht:  1.  Allgemein:  Rechtsstellung verschieden, je 
nach Eigenart der betrieblichen Arbeit der einzelnen 
Wirtschaftszweige (z.B. Handel, Landwirtschaft und 
Bergbau).  –   Gewerbebetrieb:  allg. Vorschriften über 
den Betrieb eines stehenden Gewerbes in der Gewer-
beordnung (GewO) geregelt. Ausgenommene Berei-
che in § 6 GewO geregelt. –  öffentlich-rechtliche Unter-
nehmen:  öffentliche Unternehmen. – 2.  Arbeitsrecht:  
Betrieb ist die organisatorische Einheit, innerhalb 
derer der Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern 
durch Einsatz technischer und immaterieller Mittel 
bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt ver-
folgt, die sich nicht in der Befriedigung von Eigen-
bedarf erschöpfen (Fremdbedarfsdeckung). Durch 
die arbeitstechnische Zweckbestimmung der orga-
nisatorischen Einheit unterscheidet sich der Betrieb 
von dem weiter gefassten Begriff des Unternehmens; 
mehrere Unternehmen können jedoch einen gemein-
samen Betrieb bilden; ein Unternehmen kann aber 
auch mehrere Betriebe umfassen. Arbeitsrechtliche 
Vorschriften und Gesetze (Betriebsverfassung, Kün-
digungsschutz) beziehen sich vielfach auf den Betrieb 
und seine Größe (Kleinbetrieb). – 3.  Steuerrecht  (v.a. 
BewG): a)  Allgemeines : Der Betriebsbegriff wird in 
vielfältiger Form verwendet. Teilweise steht und fällt 
die Anwendbarkeit von bestimmten (oft: günstigen) 
Sondervorschriften daran, dass die Voraussetzungen 
für das Vorliegen eines Betriebes oder einer bestimm-
ten Sonderform von Betrieben erfüllt sind; werden sie 
(ggf. knapp) verfehlt, kommen u.U. ganz andere Be-
stimmungen auf den Sachverhalt zur Anwendung. 
Das macht die genaue Kenntnis der steuerlichen Be-
triebsbegriffe für die Praxis bes. wichtig, können ge-
ringfügige Fehlbeurteilungen doch erhebliche steu-
erliche Mehrbelastungen auslösen. – b)  Im Einzelnen 
sind v.a. zu unterscheiden:  (1)  Land- und forstwirt-
schaftlicher Betrieb:  die Bearbeitung und Nutzung von 
Grund und Boden zur Gewinnung organischer Er-
zeugnisse einschließlich ihrer unmittelbaren Verwer-
tung, steuerliche Folge: teilweise günstige Gewinnbe-
rechnungsvorschriften. (2)  Gewerblicher Betrieb:  jede 
selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit Ge-
winnerzielungsabsicht unternommen wird und sich 
als Beteiligung am allg. wirtschaftlichen Verkehr dar-
stellt, sofern die Betätigung nicht als Land- und Forst-
wirtschaft oder freier Beruf anzusehen ist und keine 
reine Vermögensverwaltung darstellt (§  15 EStG). 
Steuerliche Folge: meist auch Gewerbesteuerpflicht. 
(3)  Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb : gemäß § 14 AO 
der Oberbegriff für Betriebe, Gegensatz: Vermögens-
verwaltung. Steuerliche Folge: Betätigungen einer 
steuerfreien Körperschaft sind, soweit sie einen sol-
chen Geschäftsbetrieb bilden, grundsätzlich von der 
Steuerfreiheit ausgenommen. (4) V.a. im Rahmen der 
Regelungen über Betriebsaufgabe und im Umwand-
lungssteuerrecht von Bedeutung ist der Begriff des 

  Teilbetriebes . (5)  Betriebe gewerblicher Art sind 
der einzige Bereich, mit dem juristische Personen des 
öffentlichen Rechts der  Körperschaftsteuer unter-
liegen (§ 1 I Nr.6 KStG), wenn sie nicht ohnehin in 
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bes. privatrechtliche Unternehmungsform gekleidet 
sind, wie z.B. Sparkassen (Die Eigenbetriebe der öf-
fentlichen Hand in der Unternehmungsform einer 
Kapitalgesellschaft sind ohnehin unbeschränkt steu-
erpflichtig.). – c)  Umsatzsteuerlich  spricht man nicht 
vom „Betrieb“ des Unternehmers, sondern vom „Un-
ternehmen“, in speziellen Zusammenhängen auch 
vom „Geschäftsbetrieb im Ganzen“ (§  1a UStG); 
der unterschiedliche Sprachgebrauch hebt hervor, 
dass die Abgrenzung, wann ein solcher Organismus 
vorliegt und wann nicht, im Umsatzsteuerrecht (das 
auf europäisch einheitliche Vorgaben zurückgreift) 
und im Ertragsteuerrecht (das weitgehend national 
autonom geprägt ist) unterschiedlich sein kann.
    Stichwort  Betrieb gewerblicher Art   – steuerrechtlicher Begriff 
für Einrichtungen von juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts, die einer nachhaltigen wirtschaft-
lichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen oder 
anderen wirtschaftlichen Vorteilen außerhalb der 

 Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich in-
nerhalb der Gesamttätigkeit der juristischen Person 
wirtschaftlich herausheben. Nicht erforderlich ist Ge-
winnerzielungsabsicht und Beteiligung am allg. wirt-
schaftlichen Verkehr. –  Kein  Betrieb gewerblicher Art 
ist ein   Hoheitsbetrieb.  –  Einzelheiten: §  4 KStG, 
Körperschaftsteuer-Richtlinien zu § 4 KStG.
    Verweisstichwort  Betriebsabwicklung    Abwicklung.
    Stichwort  Betriebsanalyse   – zu einem bestimmten Zeitpunkt 
vorgenommene Analyse des Betriebes oder seiner 
Teilbereiche mit den einzelnen Funktionen auf Zu-
stand und Zweckmäßigkeit in Ausstattung, Beset-
zung, Arbeitsablauf, Kostenstruktur, Wirtschaftlich-
keit, Kapazität, Leistungserfolg und Konkurrenz-
fähigkeit sowie auf organisatorische Tatbestände 
(Gemeinkostenwertanalyse, Wertanalyse, Organisati-
onsmethodik). Die Betriebsanalyse ist zusammen mit 
der Produktanalyse potenzieller Ausgangspunkt für 
die Arbeitsvorbereitung, das Organisationsmanage-
ment sowie das Marketing. – Vgl. auch Betriebsver-
gleich.
    Stichwort  Betriebsaufgabe   – 1.  Begriff:  Form der Beendigung 
eines land- und forstwirtschaftlichen oder gewerb-
lichen Betriebs oder der selbstständigen Tätigkeit. 
Eine Betriebsaufgabe ist anzunehmen, wenn (1) auf-
grund eines Entschlusses des Steuerpflichtigen, den 
Betrieb aufzugeben, (2) die Tätigkeit endgültig ein-
gestellt wird (sonst Betriebsunterbrechung), (3) die 
wesentlichen Betriebsgrundlagen (4) in einem ein-
heitlichen Vorgang (d.h. innerhalb eines kurzen Zeit-
raums; sonst:   Abwicklung) (5) entweder an ver-
schiedene Abnehmer verkauft oder ins   Privat-
vermögen überführt oder teilweise veräußert und 
teilweise ins Privatvermögen überführt werden 
und (6) dadurch der Betrieb als selbstständiger Or-
ganismus des Wirtschaftslebens zu bestehen auf-
hört. –  Gegensatz:  Betriebsveräußerung, Betriebsver-
lagerung. – 2.  Besonderheiten  bei Aufgabe der selbst-
ständigen Tätigkeit (R 18.3 III EStR). – 3.  Steuerliche 

Behandlung:  a)  Einkommensteuerlich  gilt Betriebsauf-
gabe als Betriebsveräußerung (§§ 14, 14a III, 16 III, 
18 III EStG). Durch das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 gilt der Betrieb so lange als fortgeführt, bis der 
Steuerpflichtige die Aufgabe erklärt hat. Der im Zuge 
der Betriebsaufgabe erzielte Gewinn (§§ 16 und 18 III 
EStG i.V. mit § 34 EStG, § 52 XLVII EStG) unterliegt 
als  außerordentliche Einkünfte der Einkommen-
steuer ggf. unter Gewährung eines  Freibetrags und 
Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes (   Ver-
äußerungsgewinn). Sowohl der Freibetrag als auch 
der ermäßigte Steuersatz werden jeweils nur einmal 
im Leben gewährt, daher ist für die Gewährung je-
weils ein entsprechender Antrag erforderlich  (§§ 16 
IV, 34 III EStG). Zur Ermittlung des Aufgabegewinns 
sind veräußerte Wirtschaftsgüter mit erzielten Veräu-
ßerungspreisen, nicht veräußerte mit dem  gemei-
nen Wert im Zeitpunkt der Betriebsaufgabe anzuset-
zen und dem Buchwert des   Betriebsvermögens 
im Zeitpunkt der Betriebsaufgabe gegenüberzustel-
len. – b) Der im Zuge der Betriebsaufgabe erzielte Ge-
winn unterliegt bei natürlichen Personen nicht der 

 Gewerbesteuer, weil die Gewerbesteuer bei natür-
lichen Personen auf den Gewinn nur aus einem „ste-
henden“ (= aktiven) Gewerbebetrieb erhoben wird, 
dies aber auf den Aufgabegewinn nicht zutrifft. Da-
gegen wird bei den meisten juristischen Personen der 
Gewinn schon aufgrund der Rechtsform als gewerb-
lich angesehen (§ 2 III GewStG, insbesondere bei AG 
und GmbH), was zur Folge hat, dass auch der Gewinn 
aus der Aufgabe des Betriebes ebenfalls noch automa-
tisch als gewerblich i.S.d. Gewerbesteuergesetzes gilt 
und daher steuerpflichtig wird. Entsprechend diesen 
Grundsätzen ist bei einer Personengesellschaft der 
Aufgabegewinn gewerbesteuerfrei nur, soweit er auf 
einen Gesellschafter entfällt, der eine natürliche Per-
son ist. – c) Die im Rahmen der Betriebsaufgabe ge-
tätigten Verkäufe unterliegen als Lieferung oder sons-
tige Leistungen, die Überführungen von Wirtschafts-
gütern in das Privatvermögen als der Lieferung gegen 
Entgelt gleichgestellte Entnahme (   unentgeltli-
che Wertabgaben) der   Umsatzsteuer. Die Befrei-
ungen in § 4 UStG sind zu beachten. Nicht der Um-
satzsteuer unterliegt jedoch die Veräußerung eines in 
der Gliederung des Unternehmens gesondert geführ-
ten Betriebs, wenn sie an einen anderen Unternehmer 
für dessen Unternehmen erfolgt (§ 1a UStG,  Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen).

    Stichwort  Betriebsaufspaltung    –   Betriebsspaltung, Betrieb-
steilung  (Doppelgesellschaft). 1.  Begriff:  Trennung 
eines   Gewerbebetriebs in zwei rechtlich ge-
trennte Unternehmungen.  –  2.  Zweck:  z.B. außer-
steuerliche Gründe (z.B. Haftungsbeschränkung für 
die das Risiko tragende Betriebsgesellschaft, Nach-
folgeregelung). Minderung der Gewerbeertrag-
steuerbelastung gegenüber einer Personengesell-
schaft durch Abschluss schuldrechtlicher Verträge 
zwischen der Kapitalgesellschaft und ihren Gesell-
schaftern (Geschäftsführungs-, Beratungs- und 
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Darlehensverträge). – 3.  Formen:  a) Aufteilung in  Be-
sitz- und Betriebsgesellschaft,  wobei letztere i.d.R. eine 
Kapitalgesellschaft und erstere eine Personenunter-
nehmung ist.  –  b) Aufteilung in  Produktions- und 
Vertriebsgesellschaft.   –  c)  Echte Betriebsaufspaltung:  
Aufteilung eines bisher einheitlichen Unternehmens 
auf zwei rechtlich selbstständige Unternehmun-
gen. – d)  Unechte Betriebsaufspaltung:  Zwei rechtlich 
selbstständige Unternehmungen werden durch sach-
liche und personelle Verflechtung verbunden.  –  e) 
 Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung:  Besitz- und 
Betriebsgesellschaft sind Personengesellschaften. – 4. 
 Voraussetzungen:  a)  Sachliche Verflechtung:  Der Be-
triebsgesellschaft muss durch das Besitzunterneh-
men mind. eine wesentliche Betriebsgrundlage zur 
Nutzung überlassen werden. – b)  Personelle Verflech-
tung:  Die hinter beiden Unternehmungen stehenden 
Personen müssen einen einheitlichen geschäftlichen 
Betätigungswillen haben. Dieser ist gegeben, wenn 
die Person/Personen, die das Besitzunternehmen tat-
sächlich beherrschen, in der Lage sind, auch in der 
Betriebsgesellschaft ihren Willen durchzusetzen. – 5. 
 Rechtsfolgen:  a) Die Begründung der Betriebsaufspal-
tung erfolgt Gewinn neutral. – b) Die ihrer Art nach 
vermögensverwaltende (   Vermögensverwaltung) 
und damit an sich nicht gewerbliche Tätigkeit der Be-
sitzunternehmung wird als  Gewerbebetrieb quali-
fiziert. – c) Die Anteile an der Betriebskapitalgesell-
schaft sind notwendiges   Betriebsvermögen bzw. 

 Sonderbetriebsvermögen. – d) Veränderungen in 
den Voraussetzungen durch bestimmte Handlungen 
oder Geschehnisse (z.B. Erbfall) können zum Fortfall 
der Betriebsaufspaltung führen. Dieser ist als  Be-
triebsaufgabe, mit der Folge der Gewinnrealisierung, 
zu beurteilen, es sei denn, es finden anschließend die 
Grundsätze der Betriebsverpachtung (  Pacht) An-
wendung. – 6. Dem zwischen beiden Gesellschaften 
geschlossenen Pachtvertrag kann die  steuerliche An-
erkennung  nur versagt werden, wenn einzelne Teile 
der Vereinbarung so ungewöhnlich sind, dass an der 
Ernsthaftigkeit der Betriebsüberlassung aufgrund des 
Pachtvertrages Zweifel bestehen. – Vgl. auch Spaltung 
von Kapitalgesellschaften.

    Stichwort  Betriebsausgabe    – 1. Einkommensteuerrechtlicher  
Begriff  für Aufwendungen, die durch den Betrieb des 
Steuerpflichtigen veranlasst sind (§ 4 IV EStG). Keine 
Betriebsausgaben sind: Aufwendungen zur Förde-
rung staatspolitischer Zwecke (§  4 VI EStG), Auf-
wendungen für die Wege zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte und für Familienheimfahrten (§  5a 
EStG), Aufwendungen für die Gewerbesteuer und 
die darauf entfallenden Nebenleistungen (§ 5b EStG). 
Bei Schuldzinsen wird durch das Gesetz näher gere-
gelt, welche als betrieblich anzuerkennen sind (§  4 
IVa EStG; Schuldzinsenabzug).  –  2. Betriebsaus-
gaben  mindern  bei der Gewinnermittlung den  Ge-
winn , es sei denn, es handelt sich um nichtabzugsfä-
hige Betriebsausgaben. – 3.  Nichtabzugsfähige Betrieb-
sausgaben  (§ 4 V EStG) sind: (1) Aufwendungen für 

Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des 
Steuerpflichtigen sind, es sei denn, dass die Anschaf-
fungskosten/Herstellungskosten der dem Empfän-
ger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände 
insgesamt 35 Euro (ab Veranlagungszeitraum 2004) 
nicht übersteigen; (2) Aufwendungen für die Bewir-
tung von Personen aus geschäftlichem Anlass, soweit 
sie 70 Prozent der Aufwendungen übersteigen, die 
nach der allg. Verkehrsauffassung als angemessen an-
zusehen sind und deren Höhe und betriebliche Ver-
anlassung nachgewiesen sind (  Geschäftsfreunde-
bewirtung); (3) Aufwendungen für Gästehäuser, die 
sich außerhalb des Ortes eines Betriebs des Steuer-
pflichtigen befinden; (4) Aufwendungen für Jagd, Fi-
scherei, Segel- oder Motorjachten sowie für ähnliche 
Zwecke und für die damit zusammenhängenden Be-
wirtungen; (5)   Mehraufwendungen für Verpfle-
gung, soweit sie die festgelegten Pauschbeträge über-
steigen; (6) Aufwendung für ein häusliches Arbeits-
zimmer und dessen Ausstattung; keine Beschränkung 
besteht, wenn das Arbeitszimmer Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit ist; 
(7) andere als die in (1) bis (6) aufgeführten Aufwen-
dungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen 
oder anderer Personen berühren, soweit sie nach allg. 
Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen 
sind; (8) von einem Gericht oder einer Behörde oder 
von Organen der EU festgesetzte Geldbußen, Ord-
nungs- und Verwarnungsgelder; (9) Zinsen auf hin-
terzogene Steuern; (10) Ausgleichszahlungen, die bei 
Bestehen einer körperschaftsteuerlichen   Organ-
schaft an außen stehende Anteilseigner geleistet wer-
den; (11) Zuwendung von Vorteilen, wenn dies eine 
rechtswidrige Handlung darstellt, die nach Gesetz mit 
einer Geldbuße geahndet wird; (12) seit dem Veran-
lagungszeitraum 2007 auch Zuschläge nach §  162 
IV AO;  (13) seit dem Veranlagungszeitraum 2008 
stellt  die Gewerbesteuer und die darauf entfallen-
den Nebenleistungen keine Betriebsausgaben mehr 
dar. – 4.  Pauschbeträge für Betriebsausgaben:  Sie sind 
für bestimmte Berufsgruppen oder Aufwendungsar-
ten möglich (  Pauschbeträge). –  Gegensatz:   Be-
triebseinnahmen.

    Stichwort  Betriebsausgabenpauschale    –  1.  Begriff : bei der 
Körperschaftsteuer ein Pauschalbetrag in Höhe von 
5 Prozent der in einem Jahr von einer Körperschaft 
bezogenen  Dividenden (§ 8b II KStG) zzgl. 5 Pro-
zent der in einem Jahr realisierten Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an einer anderen Körper-
schaft (§  8b III KStG).  –  2.  Steuerliche Behandlung : 
Bei der Gewinnermittlung der Körperschaft wer-
den in Höhe der fünfprozentigen Betriebsausgaben-
pauschale nichtabziehbare Betriebsausgaben unter-
stellt. – 3.  Hintergründe : a)  Zweck der Regelung:  Nach 
allg. Prinzipien sind bei der Einkommensbesteuerung 
Ausgaben häufig nicht abzugsfähig, wenn die zuge-
hörigen Einnahmen steuerfrei sind (vgl. § 3c EStG). 
Nach diesem Prinzip müssten Ausgaben einer Kör-
perschaft, die in Zusammenhang mit dem Bezug von 
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Dividenden aus anderen Körperschaften stehen, ei-
gentlich vom Abzug bei der Gewinnermittlung aus-
geschlossen sein, z.B. Verwaltungskosten in Zusam-
menhang mit der Verwaltung der Beteiligung an den 
Tochtergesellschaften oder Zinskosten für die Fremd-
finanzierung einer Beteiligung, anteilige Manage-
mentkosten der Obergesellschaft etc. Da die exakte 
Berechnung dieser Kosten jedoch aufwendig wäre, 
trägt das Körperschaftsteuergesetz den Zusammen-
hängen dadurch Rechnung, dass  der Nichtabzieh-
barkeit dieser Kosten jedes Jahr, unabhängig von der 
wirklichen Höhe, durch einen Pauschalbetrag – eben 
durch die Betriebsausgabenpauschale – Rechnung ge-
tragen wird und im Gegenzug die wirklich angefalle-
nen Kosten regulär abzugsfähige Kosten bleiben (§ 8b 
V Satz 2 KStG). – b)  Gründe für die Art der Berech-
nung : Dadurch, dass sich die Pauschale sowohl auf 
laufende Dividenden bezieht (§ 8b II KStG) als auch 
auf Veräußerungsgewinne (§ 8b III KStG), wird ver-
hindert, dass sich die Pauschalierung durch Thesau-
rierung der Gewinne in der Tochtergesellschaft um-
gehen lässt. Bei dem heutigen System der Betrieb-
sausgabenpauschale wird nämlich für einen in der 
Tochter entstandenen Gewinn die fünfprozentige 
Pauschale in jedem Fall fällig: bei Ausschüttung so-
fort, bei Thesaurierung spätestens bei der Veräuße-
rung der Anteile (weil durch eine Thesaurierung der 
Wert der Anteile entsprechend steigt und dadurch 
auch die spätere 5 Prozentpauschale auf den Veräuße-
rungsgewinn entsprechend erhöht wird).
    Stichwort  Betriebseinnahmen    –  einkommensteuerrechtli-
cher Begriff. Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in 
Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb veran-
lasst sind. – Keine Betriebseinnahmen sind  Einla-
gen. –  Gegensatz:   Betriebsausgaben.
    Stichwort  Betriebseröffnung    –   Geschäftseröffnung.  1.  Allge-
mein:  Gewerbeanmeldung.  –  2.  Steuerrecht:  Die  Be-
triebseröffnung muss dem Finanzamt bzw. der Ge-
meinde, in dessen Bezirk die Betriebseröffnung er-
folgt, nach amtlichen Vordruck angezeigt werden 
(§ 138 I AO). – Begründung von  Betriebsvermö-
gen: Bewertung in der Eröffnungsbilanz nach § 6 I Nr. 
6 EStG.
    Stichwort  Betriebsfinanzamt    Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich bei einem inländischen gewerblichen Betrieb die 
Geschäftsleitung befindet oder bei ausländischen ge-
werblichen Betrieben eine Betriebsstätte (bei mehre-
ren Betriebsstätten die wirtschaftlich bedeutendste) 
unterhalten wird (§ 18 I 2 AO). Das Betriebsfinanz-
amt ist insbesondere  örtlich zuständig  für die geson-
derten Feststellungen.
    Stichwort  Betriebsgebäude   – alle Baulichkeiten, die ihrer An-
lage nach für Betriebszwecke erbaut wurden, wie z.B. 
Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerschuppen und Ver-
waltungsgebäude. –  Steuerliche Behandlung:  Betriebs-
gebäude gehören steuerlich bei Nutzung für den eige-
nen Betrieb zum  Betriebsvermögen. Eigenbetrieb-
lich genutzte Gebäudeteile, deren Wert im Verhältnis 

zum ganzen Gebäude von untergeordneter Bedeu-
tung ist, sind nicht   notwendiges Betriebsvermö-
gen. Aufwendungen und   Absetzungen für Ab-
nutzung (AfA) für Betriebsgebäude sind steuerlich 

 Betriebsausgaben. – Vgl. auch  Betriebsgrund-
stück,  Betriebsvorrichtungen.
    Verweisstichwort  Betriebsgesellschaft    Betriebsaufspaltung.
    Stichwort  betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer    –  1.  Allge-
mein:  Zeitraum, in dem ein  Wirtschaftsgut voraus-
sichtlich seiner Zweckbestimmung nach benutzt wer-
den kann; bei gebraucht angeschafften Wirtschafts-
gütern die voraussichtliche Restnutzungsdauer. Die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist unter Be-
rücksichtigung der bes. Verhältnisse zu schätzen. Da-
bei ist die subjektive Ansicht der Bilanzierenden zu 
berücksichtigen, soweit sie nicht der allg. Erfahrung 
widerspricht.  –  2. In der Kostenrechnung bestimmt 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer direkt den 
Abschreibungszeitraum. – 3.  Anders:  Technische Nut-
zungsdauer (Zeitraum bis zum körperlichen Ver-
schleiß), wirtschaftliche Nutzungsdauer (Zeitraum 
der rentablen Nutzung) und rechtliche Nutzungs-
dauer (Zeitraum, in dem das Wirtschaftsgut genutzt 
werden darf). – Vgl. auch  Absetzung für Abnut-
zung (AfA),  AfA-Tabellen.
    Stichwort  Betriebsgrößenklassifikation    –  Einteilung der 
steuerlichen Betriebe für die  Außenprüfung. – 1. 
 Rechtsgrundlage:  BMF-Schreiben vom 22.6.2012 IV 
A 4 – S 1450/09/10001; DOK 2012/0493846 (BStBl. I 
689) gemäß § 3 BpO 2000. – 2.  Änderungen der Ab-
grenzungsmerkmale:  Mit Wirkung vom 1.1.2013 wur-
den die Abgrenzungsmerkmale aktualisiert. Es sind 
z.B. für die Einstufung als Kleinbetrieb 170.000 Euro 
statt bisher 160.000 Euro Umsatz erforderlich bzw. 
36.000 Euro statt bisher 34.000 Euro Gewinn. Zu be-
achten ist die Einstufung als sog. Einkommensmilli-
onär. Wird von dieser Personengruppe eine Summe 
von positiven Überschusseinkünften von über 
500.000 Euro erwirtschaftet, werden diese als Groß-
betriebe eingestuft. Liegt das Jahresgehalt darun-
ter, entscheidet die Finanzverwaltung über den An-
lass einer Prüfung nach eigenem Ermessen, wenn 
ein Aufklärungsbedürfnis besteht. Konkrete Anhalts-
punkte sind hierzu nicht erforderlich. Ausreichend 
ist die Vermutung, die eingereichte Steuererklärung 
sei nicht vollständig. Gleiches gilt, wenn die Steuerer-
klärung einen Verweis auf eine umfangreiche Beleg-
sammlung enthält.  –  3.  Bedeutung:  Die Zuordnung 
entscheidet v.a. über den zeitlichen Umfang der Au-
ßenprüfung. Großbetriebe werden zeitlich (fast) lü-
ckenlos, d.h. zu 80 bis 90 Prozent,  geprüft, d.h. ein 
Prüfungszeitraum schließt an den vorangehenden an. 
Für die übrigen Betriebe soll der Prüfungszeitraum 
i.d.R. nicht über drei Besteuerungszeiträume zurück-
reichen (§§ 3, 4 BpO 2000).
    Stichwort  Betriebsgrundstück    –  Grundsätzlich stellt 
ein Betriebsgrundstück zwei Wirtschaftsgü-
ter dar:   Grund und Boden und Gebäude 
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(  Gebäudewert). Bebauter Grund und Boden teilt 
grundsätzlich das Schicksal des Gebäudes als  Be-
triebsvermögen oder  Privatvermögen: Grundstü-
cke oder Grundstücksteile, die ausschließlich und 
unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke verwen-
det werden, gehören zum  notwendigen Betriebs-
vermögen. Sind noch andere Personen Miteigentü-
mer, so sind Grundstücke und Grundstücksteile nur 
insoweit notwendiges Betriebsvermögen, als sie dem 
Betriebsinhaber gehören. Eigenbetrieblich genutzte 
Grundstücksteile brauchen nicht als  Betriebsver-
mögen behandelt zu werden, wenn ihr Wert im Ver-
hältnis zum Wert des ganzen Grundstücks von un-
tergeordneter Bedeutung ist (weder mehr als 1/5 des 
Wertes noch mehr als 20.500 Euro) (R 4.2 VIII EStR). 
Bei Gewinnermittlung durch  Betriebsvermögens-
vergleich können Grundstücke und Grundstück-
steile, die nicht eigenbetrieblich genutzt werden und 
nicht eigenen Wohnzwecken dienen, als   gewill-
kürtes Betriebsvermögen behandelt werden, wenn 

sie in einem objektiven Zusammenhang mit dem Be-
trieb stehen und ihn zu fördern bestimmt und geeig-
net sind.
 Bewertungsgesetz:  1.  Begriff:  der zu einem gewerb-
lichen Betrieb gehörende  Grundbesitz, soweit er, 
losgelöst von seiner Zugehörigkeit zu dem gewerbli-
chen Betrieb, (1) zum Grundvermögen gehört oder 
(2) einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bil-
den würde (§ 99 BewG), (nicht zu verwechseln mit 

  Geschäftsgrundstücken). Betriebsgrundstücke 
sind bei der Bewertung des   Betriebsvermögens 
zu erfassen (   Einheitswert).  –  2.  Zuordnung zum 
Betriebsvermögen:  Die Zuordnung von Grundstü-
cken zum Betriebsvermögen folgt nach Einführung 
der   verlängerten Maßgeblichkeit der ertragsteu-
erlichen Behandlung (§ 95 I BewG). – 3.  Bewertung:  
Betriebsgrundstücke werden unter Beachtung gewis-
ser Sonderermittlungsvorschriften und grundsätzlich 
unter Beachtung der tatsächlichen Verhältnisse zum 
Besteuerungszeitpunkt bewertet. Bis zum 31.12.2006 

Abgrenzungsmerkmale für den 21. Prüfungsturnus (Merkmale für den Stichtag 1.1.2013)

Bemessunggrundlage (€) Größenklassen
Betriebsart 1) Betriebsmerkmale Großbetriebe (G) Mittelbetriebe (M) Kleinbetriebe (K)

Handelsbetriebe (H) Umsatzerlöse oder steuerlicher 
Gewinn

über 7.300.000
über 280.000

über 900.000
über 56.000

über 170.000
über 36.000

Fertigungsbetriebe (F) Umsatzerlöse oder steuerlicher 
Gewinn

über 4.300.000
über 250.000

über 510.000
über 56.000

über 170.000
über 36.000

Freie Berufe (FB) Umsatzerlöse oder steuerlicher 
Gewinn

über 4.700.000
über 580.000

über 830.000
über 130.000

über 170.000
über 36.000

Andere Leistungs-
betriebe (AL)

Umsatzerlöse oder steuerlicher 
Gewinn

über 5.600.000
über 330.000

über 760.000
über 63.000

über 170.000
über 36.000

Kreditinstitute (K) Aktivvermögen oder steuerlicher 
Gewinn

über 140.000.000
über 560.000

über 35.000.000
über 190.000

über 11.000.000
über 46.000

Versicherungsunter-
nehmen, Pensions-
kassen (V)

Jahresprämieneinnahmen über 30.000.000 über 5.000.000 über 1.800.000

Unterstützungs-
kassen (U) – – alle

Land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe 
(LuF)

Wirtschaftswert der selbstbe-
wirtschafteten Fläche oder
steuerlicher Gewinn

über 230.000
über 125.000

über 105.000
über 65.000

über 105.000
über 65.000

sonstige Fallart
(soweit nicht unter 
den Betriebsarten 
erfasst)

Erfassungsmerkmale Erfassung als Großbetrieb

Verlustzuweisungs-
gesellschaften (VZG) 
und Bauherrenge-
meinschaften (BHG)

Personenzusammenschlüsse 
und Gesamtobjekte i.S.d. Nrn. 
1.2 und 1.3 des BMF-Schreibens 
vom 13.7.1992 IV A 5 - S 0361 - 
19/92 (BStBl. I 404)

alle

Bedeutende 
steuerbegünstigte 
Körperschaften und 
Berufsverbände (BKÖ)

Summe der Einnahmen über 6.000.000

Fälle mit bedeuten-
den Einkünften (bE)

Summe der positiven Einkünfte 
gem. § 2 I Nrn. 4-7 EStG (keine 
Saldierung mit negativen Ein-
künften)

über 500.000

1) Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe, die zugleich die Voraussetzungen für die Behandlung als sonstige Fallart erfüllen, sind nur dort zu erfassen.
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bestand ein sog. Einheitswert, der auf den Wertver-
hältnissen von 1964 beruht. Die Anwendung der Ein-
heitswerte ist wegen der Ungleichbehandlung gegen-
über anderen Vermögensarten als verfassungswid-
rig eingestuft worden. Für die Grundsteuer können 
die Einheitswerte jedoch weiterhin angewendet wer-
den. Im Einheitswert des Betriebsvermögens sind Be-
triebsgrundstücke aber mit 140 Prozent ihres festge-
stellten Einheitswertes anzusetzen (§121a BewG).
    Stichwort  Betriebskindergarten    –  Stellt ein Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern unentgeltlich einen Betriebs-
kindergarten zur Verfügung, so liegt darin ein geld-
werter Vorteil für den Arbeitnehmer, der zum Ar-
beitslohn hinzugezählt werden müsste. Jedoch ist 
die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von 
nicht schulpflichtigen Kindern in Betriebskindergär-
ten oder ähnlichen Einrichtungen durch gesetzliche 
Sonderregelung steuerfrei (§ 3 Nr. 33 EStG).
    Stichwort  Betriebsmittel   –     Unterschieden werden bei der Ein-
heitsbewertung land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe nach § 33 BewG: (1) Stehende Betriebsmittel: 
Anlagegegenstände; (2) umlaufende Betriebsmittel: 
Verbrauchsgüter. Sämtliche Betriebsmittel sind im 
Normalfall mit der Ermittlung des Ertragswerts nach 
dem vergleichenden Verfahren (   land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen,   Wirtschaftswert) ab-
gegolten.
    Verweisstichwort  Betriebsprüfung    Außenprüfung.
    Stichwort  Betriebsrente   – betriebliche Altersversorgung (bAV) 
in Form einer Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebe-
nenrente.
    Stichwort  Betriebsschulden    –  Begriff des Bewertungsgeset-
zes: Geldschulden und Lasten, die eine geldwerte 
Verpflichtung auf Sachleistungen darstellen, auch 
in Form von   Rückstellungen.  –  Betriebsschul-
den sind bereits bei  Ermittlung des Einheitswerts  des 
gewerblichen Betriebs vom Rohvermögen abzugs-
fähig, wenn sie in der   Steuerbilanz ausgewiesen 
werden (§ 103 I BewG). –  Gegensatz:  Privatschulden 
(   Schulden); diese dürfen erst bei der Ermittlung 
des   Gesamtvermögens abgezogen werden (§  10 
ErbStG). – Zur  Bewertung der  Betriebsschulden vgl. 
§§ 10, 12 BewG.
    Verweisstichwort  Betriebsspaltung    Betriebsaufspaltung.
    Stichwort  Betriebsstätte    –   I. Allgemeines:  Eine Betriebsstätte 
ist eine feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die 
dem Betrieb eines Unternehmens dient. Der Begriff 
findet sich sowohl in nationalen dt. Steuergesetzen 
als auch in den Doppelbesteuerungsabkommen. Was 
im Einzelnen gemeint ist, bestimmt sich bei nationa-
len dt. Gesetzen einheitlich nach einer Definition in 
der AO (§ 12 AO), bei den Texten der Doppelbesteu-
erungsabkommen dagegen nach den im Abkommen 
selbst vereinbarten Definitionen (Art. 5 OECD-MA 
und die ihm folgenden Abgrenzungen in den kon-
kreten Doppelbesteuerungsabkommen Deutschlands 
mit anderen Ländern).

 II. Nationales deutsches Recht:  1.  Begriff:  Jede feste 
Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit 
eines Unternehmens dient (§ 12 Satz 1 AO). Als Be-
triebsstätten gelten bes. (§ 12 Satz 2 AO): (1) Stätten, 
an denen sich die Geschäftsleitung befindet; (2) Zw-
eigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Warenlager, 
Ein- und Verkaufsstellen, Bergwerke, Steinbrüche, 
Bauausführungen oder Montagen, Landungsbrü-
cken, Kontore und sonstige Geschäftseinrichtungen, 
die dem Unternehmer oder Mitunternehmer oder 
seinem ständigen Vertreter (z.B. einem Prokuristen) 
zur Ausübung des Gewerbes dienen.  –  2.  Gewerbe-
steuerliche Bedeutung:  a)  Steuerpflicht : Betriebsstätten 
im Inland unterliegen der  Gewerbesteuer. Bauaus-
führungen und Montagen begründen auch gewerbe-
steuerrechtlich eine Betriebsstätte, wenn sie in einer 
Gemeinde länger als sechs Monate bestehen; entspre-
chend auch bei Straßen- und Kanalbauten sowie ber-
gbaulichen Arbeiten. Die Sechsmonatsfrist kann den 
Erhebungszeitraum überschreiten.  –  b)  Zerlegung : 
Der Gewerbesteuermessbetrag eines Unternehmens, 
das in Deutschland mehrere Betriebsstätten besitzt, 
wird durch Zerlegung auf die Gemeinden, in denen 
sich diese Betriebsstätten befinden, verteilt, Maß-
stab ist in den allermeisten Fällen das Verhältnis der 
Arbeitslöhne (§§ 28, 29 GewStG, Ausnahme für Be-
triebe mit Windkraftanlagen). – Vgl. auch  mehr-
gemeindliche Betriebsstätte,   ausländische Be-
triebsstätte. – 3.  Lohnsteuerliche Bedeutung : Jeder Ar-
beitgeber, der im Inland eine Betriebsstätte unterhält, 
ist inländischer Arbeitgeber (§ 38 EStG) und unter-
liegt den Arbeitgeberpflichten im Lohnsteuerver-
fahren. Für das Lohnsteuerverfahren gilt ein eigener, 
weiter als §  12 AO gehender Betriebsstättenbegriff 
(§ 41 II EStG). Danach ist Betriebsstätte der Betrieb 
oder Teil des Betriebes, in dem der für die Durch-
führung des Lohnsteuerabzugs maßgebliche Arbeits-
lohn ermittelt wird.  –  4.  Einkommensteuerliche Be-
deutung im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht : 
Gewinne aus ausländischen Betriebsstätten eines ge-
werblichen Unternehmens sind als (hinreichend) 

  ausländische Einkünfte anerkannt, um zur An-
rechnung ausländischer Steuern auf die inländische 
Steuerschuld zu berechtigen, auch wenn kein Dop-
pelbesteuerungsabkommen existiert (§ 34c EStG, An-
rechnungsmethode). Verluste aus einer Betriebsstätte 
eines gewerblichen Unternehmens, die in einem aus-
ländischen Staat außerhalb der EU und des EWR un-
terhalten wird, sind unter bestimmten Bedingungen 
nicht mit dem Rest des Welteinkommens ausgleich-
bar und können dann nur auf zukünftige Gewinne 
aus demselben Staat vorgetragen werden (§ 2a EStG; 

  Auslandsverluste). Durch das Jahressteuergesetz 
2009 gilt  das Verlustverrechnungsverbot des §  2a 
EStG nur noch für Drittstaaten. Außerdem ist  der 
positive und negative Progressionsvorbehalt nicht 
mehr bei  bestimmten Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung aus EU- und EWR-Ländern anzu-
wenden, das kann sich in Ausnahmefällen auch ein-
mal auf Einkünfte aus ausländischen Betriebsstätten 
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beziehen. Die Möglichkeit, nach früherem ESt-
Recht einmal steuermindernd im Inland  abgezo-
gene Betriebsstättenverluste bei zwischenzeitlich 
(insgesamt) positiven Einkünften wieder hinzuzu-
rechnen (§ 2a IV EStG), ist über den Veranlagungs-
zeitraum 2008 hinaus verlängert worden; diese Re-
gelung kann jedoch nur noch eine begrenzte Anzahl 
von Fällen (Altfälle) betreffen, die früher einmal den 
seinerzeitigen §  2a III EStG für sich nutzen konn-
ten.  –  5.  Einkommensteuerliche Bedeutung im Rah-
men der beschränkten Steuerpflicht : Gewinne, die ein 
ausländisches gewerbliches Unternehmen durch Ge-
schäfte mit dt. Kunden oder anderweitig im Inland 
macht, werden i.d.R. der beschränkten Steuerpflicht 
nur dann unterworfen, wenn dieses Unternehmen 
diese Geschäfte durch eine inländische Betriebsstätte 
macht (§ 49 I Nr. 2 a EStG).
 III. Internationales Steuerrecht:  Einkünfte aus ge-
werblichen Betrieben sind nach dem Doppelbesteu-
erungsabkommen i.d.R. nur dann im Quellenstaat 
zu versteuern, wenn dort eine Betriebsstätte besteht, 
aus der diese Einkünfte stammen (  Betriebsstätten-
prinzip). Der Begriff der Betriebsstätte wird in die-
sem Zusammenhang meist enger definiert als im na-
tionalen Recht.
    Stichwort  Betriebsstättenfinanzamt    –  Finanzamt, in dessen 
Bezirk sich die  Betriebsstätte befindet.
    Stichwort  Betriebsstättenprinzip   – 1.  Begriff : Der Grundsatz, 
dass Gewinne eines international Unternehmens aus 
Tätigkeiten, die mit einer Betriebsstätte in einem be-
stimmten Land zu tun haben, in dem Land dieser Be-
triebsstätte zu versteuern sind. Der Grundsatz betrifft 
nur die  direkten Steuern. Das Betriebsstättenprin-
zip impliziert zwei wesentliche Punkte: (1) dass ein 
Staat die Gewinne, die ein ausländisches Unterneh-
men in dem Gebiet dieses Staates erwirtschaftet, nor-
malerweise  nur  besteuert, wenn das Unternehmen 
hier eine Betriebsstätte unterhält; (2) dass ein Staat, 
wenn ein ausländisches Unternehmen eine Betriebs-
stätte in seinem Gebiet Land unterhält, für die Ge-
winne aus dieser Betriebsstätte aber auch regelmäßig 
einen Steueranspruch erheben wird. – 2.  Rechtsgrund-
lagen und Hintergründe : Da die Staaten bei ihrer Steu-
ergesetzgebung im Grundsatz souverän sind, ist kein 
Staat rechtlich zwingend an das Betriebsstättenprin-
zip gebunden. Es hat sich jedoch als zweckmäßig he-
rausgestellt, da es den Sachzwängen im internationa-
len Wirtschaftsverkehr optimal Rechnung trägt: a) Es 
wäre unpraktisch, von ausländischen Unternehmen 
zu verlangen, für den Gewinn aus einzelnen geschäft-
lichen Aktivitäten im Verkehr mit dem Inland  die Er-
füllung ertragsteuerlicher Verpflichtungen zu verlan-
gen (z.B. für die Lieferung  einzelner Waren vom Aus-
land aus ins Inland die Ermittlung eines steuerlichen 
Gewinns zu verlangen). – b) Andererseits kann sich 
aus wirtschaftspolitischen Gründen kein Staat leis-
ten, feste Niederlassungen ausländischer Unterneh-
men in seinem Gebiet, die vor Ort in direkter Kon-
kurrenz zu seinen heimatlichen Unternehmen stehen, 

unbesteuert zu lassen, da die Unternehmen in aus-
ländischer Hand sonst möglicherweise gravierende 
Wettbewerbsvorteile haben könnten. Das Betriebs-
stättenprinzip ist der gebotene Kompromiss zwischen 
diesen beiden Sachzwängen. Daher wird das Be-
triebsstättenprinzip auch regelmäßig in den  Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) als Grundsatz für 
die Behandlung der Unternehmensgewinne verein-
bart (vgl. Art. 7  OECD-Musterabkommen  zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung). – 3.  Einzelhei-
ten :  a) Umfang des Steueranspruchs:  Der Steuerans-
pruch des Landes, in dem eine Betriebsstätte liegt, er-
streckt sich regelmäßig nur auf die Gewinne, die mit 
der Tätigkeit dieser Betriebsstätte zu tun haben; lie-
fert also z.B. zusätzlich auch das Stammhaus des Un-
ternehmens vom Ausland aus Waren oder Dienst-
leistungen in das betreffende Land, so werden die 
Gewinne hieraus nach dem Betriebsstättenprin-
zip nicht im Land der Betriebsstätte besteuert, weil 
sie nichts mit der örtlichen Betriebsstätte zu tun ha-
ben.  –  b) Relevanter  Betriebsstättenbegriff : Was als 

  Betriebsstätte gilt, kann jedes Land in seiner ei-
genen Gesetzgebung   typischerweise selbst festlegen 
(in Deutschland: § 12 AO). Lediglich in internationa-
len Verträgen, in denen es auf eine einheitliche Sicht-
weise zweier Vertragspartner ankommt (Doppelbe-
steuerungsabkommen), müssen sich die betroffenen 
Vertragspartner für die Anwendung des betreffen-
den Vertrages dann auf eine gemeinsame Sichtweise 
verständigen (vgl. Art. 5 OECD-MA); diese gilt dann 
aber auch nur für die Lektüre des jeweiligen Abkom-
menstextes. In der Praxis vertreten die meisten Län-
der jedoch einen weitgehend ähnlichen Betriebsstät-
tenbegriff. – c)  Ausnahmen : Wo es wirtschaftlich nö-
tig erscheint, machen sowohl die einzelnen Staaten 
als auch die Doppelbesteuerungsabkommen Ausnah-
men vom Betriebsstättenprinzip. So werden bspw. im 
dt. EStG auch einzelne Auftritte ausländischer Künst-
ler und die zugehörigen Gewinne der Veranstalter der 
Steuer unterworfen, obwohl bei einem solchen Auf-
tritt gerade keine Betriebsstätte im Inland existiert.

    Stichwort  Betriebsstättensteuersatz   – bis 1998 geltender bes. 
Steuersatz bei der  Körperschaftsteuer für alle Kör-
perschaften, die nicht in das  körperschaftsteuerli-
che Anrechnungsverfahren einbezogen waren. Galt 
in der Praxis v.a. für Betriebsstätten ausländischer 
Kapitalgesellschaften und wurde daher inoffiziell 
als Betriebsstättensteuersatz bezeichnet. Grundidee 
des Betriebsstättensteuersatzes war ursprünglich, für 
Gewinne solcher Körperschaften eine Belastungssi-
tuation herzustellen, wie sie sich ergeben hätte, wenn 
eine anrechnungsberechtigte Körperschaft 50 Pro-
zent der Gewinne einbehalten und die anderen 50 
Prozent an ihre Gesellschafter ausgeschüttet hätte. 
Von dieser Grundidee entfernte man sich bei ver-
schiedenen Steuersenkungen jedoch immer weiter, 
bis sich der Betriebsstättensteuersatz dem Thesau-
rierungssteuersatz bei normalen Kapitalgesellschaf-
ten so weit angeglichen hatte, dass ab 1999 auf einen 
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bes. Betriebsstättensteuersatz verzichtet wurde.  Der 
EuGH bestätigte später (Urteil vom 23.2.2006), dass 
es eine Diskriminierung von ausländischen Gesell-
schaften aus anderen EU-Staaten darstellte, diese 
dem  bes. Betriebsstättensteuersatz zu unterwer-
fen;  richtig wäre es gewesen, stattdessen  keinen hö-
heren Steuersatz vorzusehen als denjenigen, der bei 
Gründung einer inländischen Tochterkapitalgesell-
schaft, die all ihre Gewinne voll ausschüttet, zu tra-
gen gewesen wäre. Nach einer Folgeentscheidung des 
BFH hätte dies einem Satz von 33,5 Prozent entspro-
chen. Die Frage betrifft allerdings wegen des Wegfal-
les des Betriebsstättensteuersatzes nur noch Altfälle, 
und auch diese nur, soweit noch nicht Verjährung 
eingetreten ist.
    Verweisstichwort  Betriebstätte    Betriebsstätte.
    Verweisstichwort  Betriebsteilung    Betriebsaufspaltung.
    Stichwort  Betriebsteuer    –  Die Bezeichnung wird mit zwei 
unterschiedlichen Inhalten verwendet: 1.  Einkom-
mensteuergesetz : Aus einkommensteuerlicher Per-
spektive sind Betriebsteuern Steuern, die durch die 
Existenz eines Betriebes verursacht bzw. durch die 
betrieblichen Aktivitäten ausgelöst werden.   Bei-
spiele :   Grundsteuer für betriebliche Grundstü-
cke,   Kraftfahrzeugsteuer für betriebliche Fahr-
zeuge.  –  Betriebsteuern können daher einkommen-
steuerlich i.d.R. als   Betriebsausgaben geltend 
gemacht werden (§ 4 IV EStG). Eine Ausnahme bil-
det die Gewerbesteuer, die zwar eindeutig nur des-
wegen entsteht, weil ein Gewerbebetrieb unterhal-
ten wird, d.h. eine Betriebsteuer darstellt, aber nach 
gesetzlicher Fiktion heute keine Betriebsausgabe 
mehr darstellt (§  4 Vb EStG). Gegensatz zum Be-
griff der Betriebsteuer in diesem Sinne ist die  Per-
sonensteuer. – 2.  Betriebswirtschaftslehre : eine Steuer, 
bei der der Gewinn eines Betriebes unabhängig von 
den persönlichen Eigenschaften seiner Eigentümer, 
d.h. insbesondere auch unabhängig von der Rechts-
form, stets gleich hoch besteuert wird. Steuersubjekt 
wäre also nicht mehr der Unternehmer, sondern der 
Betrieb selbst. Die Umstellung der Gewinnbesteu-
erung auf das Konzept einer Betriebsteuer wird ge-
fordert, weil dies Wettbewerbsneutralität sichern 
soll, wenn von gleichen Bruttogewinnen stets glei-
che Nettoerträge verbleiben.   Angesichts des gegen-
wärtigen   Körperschaftsteuersystems in Deutsch-
land, bei dem der Satz der   Körperschaftsteuer 
erheblich unter dem Spitzensteuersatz der Einkom-
mensteuer liegt, müsste die Einführung einer Betrieb-
steuer vermutlich mit niedrigen Steuersätzen in ähn-
licher Höhe wie die heutigen Körperschaftsteuersätze 
einhergehen, und der Transfer der Gewinne aus dem 
betrieblichen in den privaten Bereich der Eigentümer, 
sei es durch Entnahme, sei es durch Dividendenaus-
schüttungen, ebenfalls nach gleichen Regeln besteu-
ert werden. Als Argument gegen die Einführung ei-
nes Betriebsteuerkonzepts wird meist auf steuertech-
nische Schwierigkeiten verwiesen; solche würden v.a. 
im Bereich der Personengesellschaften auftreten. Da 

eine Betriebsteuer außerdem auch mit einer Steuer-
pflicht selbst für solche Betriebsgewinne einherge-
hen würde, deren Eigentümer insgesamt kein höhe-
res Einkommen als den Grundfreibetrag erwirtschaf-
ten können, würde das Konzept auch Schwierigkeiten 
in Bezug auf den verfassungsrechtlichen Grundsatz 
der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit aufwer-
fen. Dennoch wird eine Einführung sporadisch im-
mer wieder diskutiert. – Mit der  Unternehmensteuer-
reform 2008  wurde in das dt. EStG ein Modell einge-
führt, bei dem Personenunternehmen ihre  Gewinne 
vor der Ausschüttung zunächst nach einem festen 
Steuersatz  versteuern lassen können, der  einer grob 
geschätzten Standardbelastung  der Gewinne bei ei-
ner Körperschaft entspricht, und bei einer späteren 
Entnahme der Gewinne ins Privatvermögen der Ei-
gentümer muss der entnommene Betrag dann wie 
eine Dividende besteuert werden (§ 34a EStG). Die-
ses Konzept verwirklicht zwar Teile der Konzeption 
einer Betriebsteuer, unterscheidet sich davon aber in-
soweit wesentlich, als diese Form der Besteuerung für 
Personenunternehmen nicht zwingend ist, sondern 
lediglich wahlweise angeboten wird. – Vgl. auch Un-
ternehmensbesteuerung.

    Stichwort  Betriebs- und Geschäftsgeheimnis   –    Nicht offen-
kundiger betrieblicher Vorgang, an dem der Betrieb-
sinhaber Geheimhaltungswillen hat, der auf einem 
schutzwürdigen wirtschaftlichen Interesse beruht. 
Dem Geheimnisschutz zugänglich sind sonderrecht-
lich nicht geschützte technische Leistungen (Kons-
truktionszeichnungen, Rezepturen, Verfahrensab-
läufe etc.) sowie kaufmännische Geschäftsunterlagen 
(Kundenlisten, Kalkulationsunterlagen, Vertragsun-
terlagen etc.). Sie sind nicht offenkundig, wenn sie 
nur einem begrenzten und verschwiegenen (ggf. zur 
Verschwiegenheit verpflichteten) Personenkreis zu-
gänglich und vom Fachmann nur in mühsamer Un-
tersuchung zu ermitteln sind.  –   Betriebsgeheimnis  
 (Dienstgeheimnis, Fabrikationsgeheimnis):  Erfindun-
gen jeder Art (gesetzlich geschützt oder nicht), Ver-
fahrensmethoden, Rezeptvorschriften, bes. tech-
nische Handgriffe etc.  –   Geschäftsgeheimnis:  Be-
zugsquellenverzeichnisse, Kunden- und Preislisten, 
Preisberechnungen, Kalkulationen, Umsatzzahlen, 
Angebote, Auskünfte, technische Daten von Maschi-
nen etc.

      Stichwort  Betriebsveranstaltungen    –  1.  Steuerliche Proble-
matik:  Richtet der Arbeitgeber für seine Arbeitneh-
mer eine Veranstaltung aus, stellt sich grundsätzlich 
aus steuerlichem Blickwinkel die Grundsatzfrage, 
ob er damit seinen Arbeitnehmern einen geldwer-
ten Vorteil zuwendet (d.h. ob die Veranstaltung ei-
ner Bezahlung gleichsteht, indem für die Arbeitneh-
mer eine Dienstleistung erbracht wird) oder nicht. 
Es liegt dabei auf der Hand, dass von einer Lohnzah-
lung durch Abhaltung einer Veranstaltung jedenfalls 
dann keine Rede sein kann, wenn die Veranstaltung 
ganz überwiegend den eigenen betrieblichen Zwe-
cken des Arbeitgebers dient. Abgrenzungsprobleme 
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stellen sich daher insbesondere dort, wo eine Veran-
staltung auch geselligen Charakter hat (Weihnachts-
feier, im Unterschied zu z.B. einer Fortbildungs-
veranstaltung wesentlich weniger eindeutig!).  –  2. 
 Steuerlicher Sprachgebrauch:  Wird von „Betriebsver-
anstaltung“ gesprochen, sind damit jene Veranstal-
tungen gemeint, von denen anerkannt werden kann, 
dass sie keine Einnahme des Arbeitnehmers darstel-
len, sondern vom Arbeitgeber im überwiegend eige-
nen Interesse ausgerichtet werden. Zuwendungen des 
Arbeitgebers aus Anlass von Betriebsveranstaltun-
gen gehören daher als Leistungen im (ganz) überwie-
gend eigenen betrieblichen Interesse i.d.R. nicht zum 

 Arbeitslohn. – 3.  Anerkennung der  Betriebsveran-
staltung (statt als Dienstleistung für die eigenen Ar-
beitnehmer) jedoch als solche nur unproblematisch, 
wenn: (1) Möglichkeit der Teilnahme für alle Be-
triebsangehörige gleichermaßen, wobei eine Durch-
führung nur für eine – ganze – Abteilung unschäd-
lich ist, (2) i.d.R eintägige Dauer, (3) höchstens zwei 
Veranstaltungen jährlich und (4) Beschränkung auf 
Gewährung der üblichen Zuwendungen, z.B. Ab-
gabe von Speisen und Getränken, Kosten für Unter-
haltungsprogramm.  –  Betragen die Aufwendungen 
des Arbeitgebers inkl. USt insgesamt mehr als 110 
Euro je Arbeitnehmer und Veranstaltung, so spricht 
dies nach Verwaltungsmeinung für eine Einstufung 
als Leistung an den Arbeitnehmer (geldwerten Vor-
teil), also sind die Aufwendungen dann dem Arbeits-
lohn in voller Höhe hinzuzurechnen.  –   Regelung:  
R 19.5 LStR 2008.

    Stichwort  Betriebsvermögen   –  I. Steuerbilanzrecht:  1. Der  Be-
griff  Betriebsvermögen ist gesetzlich nicht definiert. 
Unter Betriebsvermögen wird die Summe aller dem 
Unternehmer zuzurechnenden   Wirtschaftsgü-
ter verstanden, die in einem tatsächlichen oder wirt-
schaftlichen Förderungszusammenhang zum Betrieb 
gestellt sind. Die Betriebsvermögenseigenschaft ist 
für jedes einzelne Wirtschaftsgut gesondert zu prü-
fen. – 2. Das Betriebsvermögen  dient  bei den  Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb und selbständiger Arbeit als Grundlage für die 
Gewinnermittlung durch   Betriebsvermögensver-
gleich. – 3.  Zu   unterscheiden:  a)  Notwendiges Be-
triebsvermögen: Wirtschaftsgüter, die ihrer Art und 
Beschaffenheit nach objektiv erkennbar zum unmit-
telbaren Einsatz im Betrieb bestimmt sind, z.B. Fab-
rikgebäude, Maschinen, Lastkraftwagen. – b)  Ge-
willkürtes Betriebsvermögen: Wirtschaftsgüter, die 
weder notwendiges Betriebsvermögen noch  not-
wendiges Privatvermögen sind, z.B. Grundstücke, 
Wertpapiere, Beteiligungen, wenn sie objektiv geeig-
net und bestimmt sind, den Betrieb zu fördern. Auf-
nahme in das Betriebsvermögen nach subjektivem 
Ermessen des Steuerpflichtigen durch  Einlage. Ge-
willkürtes Betriebsvermögen ist nach neuerer Recht-
sprechung auch für Steuerpflichtige möglich, die ih-
ren Gewinn nicht durch Bilanzierung, sondern durch 

 Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln (§ 4 

III EStG). Dagegen entfällt die Unterscheidung bei 
Kapitalgesellschaften, da Kapitalgesellschaften be-
grifflich kein Privatvermögen haben können.  –  4. 
Besonderheit bei  Personengesellschaften:  a) Wirt-
schaftsgüter im Gesellschaftseigentum bzw. im Ge-
samthandseigentum sind stets notwendiges Betriebs-
vermögen  –   Ausnahmen:  Wirtschaftsgüter, die ihrer 
Art nach nicht zur unmittelbaren betrieblichen Nut-
zung bestimmt sind und deren Erwerb nicht betrieb-
lich veranlasst war, sowie Wirtschaftsgüter, die aus-
schließlich oder fast ausschließlich der privaten Le-
bensführung eines, mehrerer oder aller Gesellschafter 
dienen. Gewillkürtes Betriebsvermögen im Bereich 
des Gesellschaftsvermögens ist nicht möglich.  –  b) 
Wirtschaftsgüter im Eigentum der Gesellschafter sind 
notwendiges Sonderbetriebsvermögen, wenn sie be-
stimmt sind, dem Betrieb der Personengesellschaft 
oder der Beteiligung an der Personengesellschaft zu 
dienen. Bildung gewillkürten Sonderbetriebsvermö-
gens ist möglich (  Sonderbetriebsvermögen).
 II. Bewertungsgesetz:  1.  Begriff:  Das Betriebsver-
mögen stellt eine der drei   Vermögensarten dar, 
die das Bewertungsgesetz unterscheidet (§  18 Nr. 3 
BewG).  –  2.  Umfang:  Zum Betriebsvermögen gehö-
ren alle  Wirtschaftsgüter, die einem gewerblichen 
Betrieb als Hauptzweck dienen und dem Betriebsin-
haber wirtschaftlich (u.U. unabhängig von der zi-
vilrechtlichen Beurteilung, §  39 II AO) zuzuordnen 
sind. Bei Kapitalgesellschaften und Personengesell-
schaften sind die Wirtschaftsgüter auch ohne gewerb-
liche Nutzung deren Betriebsvermögen zuzurechnen; 
zum Betriebsvermögen einer Personengesellschaft 
gehört auch das  Sonderbetriebsvermögen der Ge-
sellschafter (§§ 95, 97 BewG). – 3.  Bewertung:  Das Be-
triebsvermögen ist grundsätzlich mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen (§§ 109, 11 II BewG).
    Verweisstichwort  Betriebsvermögensfreibetrag    Erbschaftsteuer.
    Stichwort  Betriebsvermögensvergleich    –  steuerrechtlicher 
Begriff für eine Art der Gewinnermittlung (  Ein-
künfteermittlung); vgl. § 4 I EStG. Gewinn ist der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem  Betriebsvermögen 
am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebs-
vermögen am Schluss des vorangegangen Wirt-
schaftsjahres, vermehrt um den Wert der  Entnah-
men und vermindert um den Wert der  Einlagen. 
Wer nach Handelsrecht Bücher führen muss, muss 
den Betriebsvermögensvergleich nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung vornehmen (§ 5 
I EStG;  Maßgeblichkeitsprinzip). Für alle anderen 
Steuerpflichtigen schreibt § 141 AO vor, welche Min-
deststandards beim Betriebsvermögensvergleich zu 
beachten sind.
    Stichwort  Betriebsvorrichtungen    –  1.  Begriff:  Alle Vorrich-
tungen einer Betriebsanlage, die in so enger Bezie-
hung zu einem Gewerbebetrieb stehen, dass dieser 
unmittelbar mit ihnen betrieben wird (z.B. Fabrik-
schornsteine, Arbeitsbühnen zur Bedienung von Ma-
schinen, Ziegelbrennöfen, Öltanks einer Raffinerie, 
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Lastenaufzüge). – 2.  Zuordnung und Bewertung  nach 
BewG: a) Betriebsvorrichtungen werden, auch wenn 
sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind, 
nicht in das  Grundvermögen einbezogen (§ 68 II 
BewG), sondern gehören i.d.R. zu den Wirtschafts-
gütern des  Betriebsvermögens. Das hat zur Folge, 
dass Betriebsvorrichtungen nicht zur Bemessungs-
grundlage der Grundsteuer gehören, wohl aber bei 
der Erbschaftsteuer neben den   Grundbesitzwer-
ten als   Betriebsvermögen berücksichtigt wer-
den. –  Ausnahme:  Betriebsvorrichtungen im  land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögen.  –  b) Die Be-
wertung erfolgt für das Betriebsvermögen mit dem 
Steuerbilanzwert (§ 109 I BewG). – Vgl. auch  ver-
längerte Maßgeblichkeit.

    Verweisstichwort  Betriebswohnung    Werkswohnung.

    Stichwort  Bevollmächtigter    –    1.  Erlaubnis:  Zu unbeschränk-
ten, geschäftsmäßigen Hilfeleistungen in Steu-
ersachen sind   Steuerberater,   Steuerbevoll-
mächtigte,   Steuerberatungsgesellschaften, 
Rechtsanwälte,  Wirtschaftsprüfer (WP),  Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften,   Vereidigte Buch-
prüfer und   Buchprüfungsgesellschaften befugt 
(§ 3 Nr. 1 StBerG). Zu beschränkter geschäftsmäßiger 
Hilfeleistung in Steuersachen sind u.a. Notare, Paten-
tanwälte, Lohnsteuerhilfevereine,  Arbeitgeber etc. 
befugt (§  4 StBerG).  –  2.  Bestellung:  Bevollmächtig-
ter kann sich im Steuerveranlagungsverfahren zur Er-
füllung seiner Pflichten derjenige bestellen, der durch 
Abwesenheit oder sonst verhindert ist, diese Pflich-
ten zu erfüllen (§ 80 AO). Im Rechtsmittelverfahren 
kann sich dagegen jeder Rechtsmittelführer durch ei-
nen Bevollmächtigten vertreten lassen und sich in der 
mündlichen Verhandlung eines Beistandes bedienen 
(§  62 FGO). Die Vollmacht ermächtigt den Bevoll-
mächtigten nicht zum Empfang von Steuererstattun-
gen und -vergütungen.

      Stichwort  bewegliches Anlagevermögen    –  Teil des Sachan-
lagevermögens; erfasst im   Bestandsverzeichnis. 
Zum beweglichen Anlagevermögen gehören Ma-
schinen einschließlich großer Spezialreserveteile, Be-
triebs- und Geschäftsausstattung. – Vgl. auch  An-
lagevermögen.  –  Beleuchtungs- und Heizungsan-
lagen, Fahrstühle werden meist auf Unterkonten 
zu Gebäuden (unselbstständige Gebäudeteile) ge-
bucht. –  Bilanzsteuerlich  ist die  Bewertung des be-
weglichen Anlagevermögens durch präzise Grund-
sätze geregelt (§  6 EStG). Nur für bestimmte Per-
sonenkreise und bestimmte Teile des beweglichen 
Anlagevermögens besteht eine   Bewertungsfrei-
heit.

    Stichwort  bewegte Lieferung    –  Begriff des Umsatzsteuer-
rechts: Lieferung, bei der der gelieferte Gegenstand 
im Zuge der Lieferung befördert oder versandt wird. 
Die Beförderung oder Versendung kann durch den 
Lieferanten oder durch den Abnehmer erfolgen (Ab-
holung; dieser Fall war früher nicht unter einer be-
wegten Lieferung erfasst) oder im Auftrag einer 

dieser Personen durch einen beauftragten Dritten 
(z.B. Spediteur). Es spielt keine Rolle, ob sie an die 
Adresse des Kunden geht oder an einen anderen von 
ihm benannten beauftragten Empfänger (z.B. Reihen-
geschäft). Die bewegte Lieferung ist i.d.R. nach den 
Vorschriften desjenigen Staates zu versteuern, in dem 
die Beförderung bzw. Versendung der Ware beginnt 
(§ 3 VI UStG).

    Stichwort  Bewertung   – Verfahren zur Bestimmung des Werts 
von Gütern oder Handlungsalternativen. Die Höhe 
des Wertansatzes richtet sich nach dem Zweck oder 
Anlass der Bewertung.

 I. Bewertung in der Bilanz:  Je nach den mit der Auf-
stellung einer Bilanz verfolgten Zielen sind bei der 
Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen unter-
schiedliche Wertansätze zu wählen. So ist z.B. bei der 
Erstellung von sog. Sonderbilanzen, d.h. Bilanzen, die 
bei bestimmten Anlässen (z.B. Gründung,   Um-
wandlung,   Abwicklung, Überschuldung) aufge-
stellt werden, mit dem   Ertragswert, dem   Ta-
geswert (Auseinandersetzungsbilanz) oder dem Ver-
äußerungswert statt mit   Anschaffungs- oder 

 Herstellungskosten oder dem Nominalwert zu be-
werten.  media/187315_original_1_73310_WGB00300.eps  1.  Allgemeine Bewertungsgrundsätze für die 
Jahresbilanz  (§§  242 ff. HGB): Sie sind bei anderen 
Bilanzarten unter Beachtung des jeweiligen Bilanzie-
rungszwecks entsprechend anzuwenden. Grundsätze 
im Einzelnen: a) Die Bewertung hat den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu ent-
sprechen (§ 243 I).  V.a. gelten:  (1) Grundsatz der  Bi-
lanzidentität  (§ 252 I Nr. 1); (2) Grundsatz der  Unter-
nehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip),  d.h. es 
ist bei der Bewertung von der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit auszugehen, wenn nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen 
(§ 252 I Nr. 2); (3) Prinzip der  Einzelbewertung  (§ 252 
I Nr. 3) zum Abschlussstichtag (Stichtagsprinzip); (4) 
 Wertaufhellung  (§  252 I Nr. 4) d.h. es sind wertbe-
einflussende Tatbestände, die ihre Ursache vor oder 
am Abschlussstichtag haben, aber erst danach be-
kannt werden, zu berücksichtigen; (5)  Vorsichtsprin-
zip,  konkretisiert als  Realisationsprinzip  und  Impa-
ritätsprinzip  (§ 252 I Nr. 4); (6)  Abgrenzungsprinzip,  
d.h. Aufwands- und Ertragsbildung nach der wirt-
schaftlichen Verursachung und nicht nach dem Zah-
lungszeitpunkt (§ 252 I Nr. 5); (7) Grundsatz der  Be-
wertungsmethodenstetigkeit  (s. Bewertungsstetigkeit), 
(§ 252 I Nr. 6). – Vgl. tabellarische Übersicht „Bewer-
tung – § 252 I HGB” . – b) Von den Grundsätzen (1) 
bis (7) darf nur in begründeten Ausnahmefällen ab-
gewichen werden. – 2.  Bewertung in der handelsrecht-
lichen Jahresbilanz:  Für Vermögensgegenstände stel-
len die  Anschaffungskosten oder  Herstellungs-
kosten grundsätzlich die Wertobergrenze dar (§ 253 
I HGB); eingetretene Wertsteigerungen (etwa markt-
bedingt) bleiben grundsätzlich außer Betracht (An-
schaffungswertprinzip; Realisationsprinzip). Aus-
nahmen bestehen für Vermögensgegenstände, die 
dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind 
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und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus 
Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichba-
ren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen (§ 246 
II HGB) sowie für Finanzinstrumente des Handels-
bestands bei Kredit- und Finanzdienstleistungsinsti-
tuten. Nach § 340 e III HGB sind diese zum beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags zu 
bewerten.  –  Bei den abnutzbaren  Anlagegegenstän-
den  sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Au-
ßerplanmäßige Abschreibungen (  Sonderabschrei-
bungen) sind grundsätzlich bei allen Gütern des An-
lagevermögens vorzunehmen, um die Gegenstände 
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am 
Abschlussstichtag beizulegen ist. Sie sind vorzuneh-
men bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung (§ 253 III HGB); nur bei den Vermögensge-
genständen die Finanzanlagen sind, können außer-
planmäßige Abschreibungen auch bei voraussichtlich 
nicht dauernder Wertminderung vorgenommen wer-
den. – Für Gegenstände des  Umlaufvermögens  gilt das 
(strenge) Niederstwertprinzip, d.h. von den mögli-
chen Wertansätzen gemäß § 253 IV HGB ist der je-
weils niedrigste zu wählen.  Entfällt der Grund für 
eine außerplanmäßige Abschreibung besteht mit 

Ausnahme für den entgeltlich erworbenen Geschäfts- 
oder Firmenwert ein Wertaufholungsgebot (§253 V 
HGB).  media/187316_original_119823.eps 3.  Steuerrechtliche Bewertung:  Von Bedeutung 
ist die Bewertung in der   Steuerbilanz für Zwe-
cke der  Ertragsteuern und in der  Vermögens-  
aufstellung für Zwecke der  Substanzsteuern (heute 
praktisch nur noch  Erbschaftsteuer). Grundsätz-
lich bestimmt sich die steuerliche Bewertung nach 
den Regelungen des Bewertungsgesetzes, soweit 
nicht Spezialvorschriften anderer Steuergesetze vor-
gehen.  –  a) Die  ertragsteuerlichen Bewertungsvor-
schriften  sind in § 6 EStG geregelt und verdrängen da-
mit die Regelungen des Bewertungsgesetzes. Zu be-
achten ist, dass gemäß § 5 EStG für die Steuerbilanz 
grundsätzlich die GoB maßgeblich sind (   Maß-
geblichkeitsprinzip). Da dies auch für die Bewertung 
gilt, sind, soweit § 6 EStG nicht andere Maßstäbe be-
stimmt, die Wertansätze der Handelsbilanz in die 
Steuerbilanz zu übernehmen. Als Wertmaßstab nennt 
§  6 EStG neben den   Anschaffungskosten bzw. 

 Herstellungskosten den  Teilwert. Bei den ein-
zelnen Bilanzpositionen sind bes. folgende steuerli-
che Besonderheiten zu beachten: (1)  Wirtschaftsgüter 

Bewertung – § 252 Abs. 1 HGB

§ 252 Abs. 1 HGB

Fortführung der
Unternehmenstätigkeit

Einzelbewertung

Vorsicht

Realisationsprinzip

Imparitätsprinzip

Wertaufhellung

Periodengerechte
Abgrenzung/Pagatonik

Methodenstetigkeit

Bilanzidentität (Nr. 1)

(Nr. 2)

(Nr. 3)

(Nr. 4)

(Nr. 4)

(Nr. 4)

(Nr. 4)

(Nr. 5)

(Nr. 6)

Bewertung – Bewertungsvorschriften des HGB 

§252 – allgemeine Bewertungs-
   grundsätze

§253 S. 1 – AK/HK Prinzip

§253 S. 2 – Verbindlichkeiten: 
   Erfüllungsbetrag
– Rückstellungen: vernünf-
   tige kfm. Beurteilung, not-
   wendiger Erfüllungsbetrag

§253 III – im AV: Grundsatz plan-
   mäßiger Abschreibung:
   Abschreibung auf 
   niedrigeren beizulegenden 
   Wert bei voraussichtlich  
   dauernder Wertminderung, 
   Abschreibungswahlrecht 
   bei voraussichtlich nicht 
   dauerhafter Wertminderung 
   von Finanzanlagen

§253 IV – im UV: Abschreibung
– auf den niedrigeren 
   Börsen- oder Marktpreis 
   bzw. beizulegenden Wert

§255 I – Umfang der AK

§255 II S. 2 u. 3 – Untergrenze der HK

§250 III S. 2 – planmäßige Tilgung des 
   Disagio

AK = Anschaffungskosten, HK = Herstellungs–
kosten, AV = Anlagevermögen, UV = Umlauf–
vermögen, VG = Vermögensgegenstand



Bewertungsgesetz (BewG)103

des Anlagevermögens,  die der Abnutzung unterliegen, 
sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, 
vermindert um die   Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) o.Ä., anzusetzen. Ist der Teilwert aufgrund ei-
ner voraussichtlich dauernden Wertminderung nied-
riger, so kann dieser angesetzt werden. Fällt die Wert-
minderung später fort, muss eine entsprechende 
Zuschreibung vorgenommen werden. (2)  Andere 
Wirtschaftsgüter  (Grund und Boden, immaterielle 
Wirtschaftsgüter, Beteiligungen, Umlaufvermögen) 
sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
anzusetzen. Stattdessen kann der niedrigere Teilwert 
angesetzt werden, wenn die Wertminderung dauer-
haft ist; auch hier besteht Zuschreibungspflicht bei 
späterem Wegfall der Wertminderung. Diese Rege-
lung gilt sinngemäß auch für Verbindlichkeiten. Un-
verzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 
von weniger als zwölf Monaten sind mit 5,5 Prozent 
abzuzinsen. (3)  Entnahmen und  Einlagen sind 
grundsätzlich mit dem Teilwert zu bewerten. Entspre-
chendes gilt für die Bewertung von  Wirtschaftsgütern 
bei der Eröffnung eines Betriebes.  (4)  Wirtschaftsgüter 
beim entgeltlichen Erwerb eines Betriebes  sind mit dem 
Teilwert, höchstens jedoch mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten anzusetzen. – b) Die  Be-
wertungsmaßstäbe der Vermögensaufstellung sind 
im Bewertungsgesetz festgelegt. Gemäß § 109 BewG 
werden die zu einem  Gewerbebetrieb gehörenden 
Wirtschaftsgüter bei Steuerpflichtigen, die ihren Ge-
winn nach § 4 oder § 5 EStG ermitteln (bilanzierende 
Kaufleute), grundsätzlich mit dem gemeinen Wert 
angesetzt. Die Ermittlung des gemeinen Werts wird 
in § 11 II BewG normiert. – c) Neuregelungen sind 
im Rahmen der  Erbschaftsteuerreform zu berück-
sichtigen, welche auf Antrag (nur für Erbfälle) bereits 
ab dem 1.1.2007 angwendet werden können.

 II. Bewertung in ausgewählten Sonderbilanzen: 
   Abwicklungsbilanz, Gründungsbilanz, Insol-
venzstatus, Überschuldungsbilanz, Umwandlungs-
bilanzen.

 III. Bewertung in der Kostenrechnung:  1. Der einem 
betriebszweckbezogenen Gütergebrauch oder -ver-
brauch zuzuordnende Kostenwert hängt grundsätz-
lich vom  Zweck der Verwendung der Kosteninforma-
tion  ab (Auswertungsrechnung). Der Verbrauch von 
auf Lager liegendem Material für einen Zusatzauftrag 
z.B. zieht dann keine Kosten nach sich, wenn das Ma-
terial bei Nichtverarbeitung verderben würde; er ist 
mit Wiederbeschaffungskosten zu bewerten, wenn 
das Lager nach der Lagerentnahme wieder auf den 
ursprünglichen Bestand aufgefüllt wird. – 2. Für die 
 laufende Kostenerfassung  erweist sich eine derartige 
Bewertungsvielfalt als unpraktikabel. Als Standard-
wert zieht man deshalb durchweg die   Anschaf-
fungskosten bzw.  Herstellungskosten heran (wie in 
der externen Rechnungslegung). Auswertungen für 
spezielle Rechnungszwecke erfordern dann Umbe-
wertungen.  –  3.  Bewertung als Zurechnungsproblem:  
I.Allg. wird gefordert, die Bewertung (als Zuordnung 

eines Geldbetrags auf ein Gut) am jeweiligen Zweck 
auszurichten. Das gilt bes. für den wertmäßigen Kos-
tenbegriff. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
Zweck und Bewertung besteht jedoch nur selten. Eine 
Objektivierung des Rechnungswesens verlangt Prei-
seindeutigkeit.
    Stichwort  Bewertungsabschlag    –  1. Für bestimmte   Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländischer 
Herkunft, deren Preise auf dem Weltmarkt wesentli-
chen Schwankungen unterliegen, war bis einschließ-
lich 1998 ein Importwarenabschlag nach § 80 EStDV 
vorgesehen. – 2. Bei Bewertung nach normierten Ver-
fahren im  Bewertungsrecht  wird oft ein Bewertungs-
abschlag vorgenommen, um Schätzunsicherhei-
ten Rechnung zu tragen; es soll verhindert werden, 
dass der Schätzwert höher ausfällt als der wirkliche 
Wert.  –   Beispiele:  Stuttgarter Verfahren, Sachwert-
verfahren, Ertragswertverfahren. – Vgl. auch  Ab-
schlag.
    Stichwort  Bewertungsbeirat    –  beim Bundesminister der Fi-
nanzen (BMF) zur Durchführung der  Hauptfest-
stellung der Einheitswerte land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens gebildetes Organ mit der Aufgabe, 
dem BMF Vorschläge zu machen zur Festsetzung der 

  Ertragswerte, der   Vergleichszahlen und Ver-
gleichswerte sowie der Normalwerte und Ertrags-
werte der forstwirtschaftlichen Nutzungen. Aufge-
gliedert in je eine landwirtschaftliche, forstwirtschaft-
liche Abteilung, Weinbau- und Gartenbauabteilung 
(§§ 63 ff. BewG).
    Stichwort  Bewertungsfreiheit    –   Bewertungswahlrecht.  1.  Be-
griff  des Einkommensteuerrechts für die Möglich-
keit, zwischen mehreren zulässigen Wertansätzen für 
Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung zu wäh-
len. – 2.  Bewertungsfreiheiten sind bes.:  (1) die Rege-
lung der geringwertigen Wirtschaftsgütern, wonach 
die  Anschaffungskosten oder  Herstellungskos-
ten bis zu einer bestimmten Höchstgrenze im Jahr 
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Betriebseröffnung in voller Höhe 
als   Betriebsausgaben  abgesetzt werden können 
(§ 6 II EStG); (2) Steuervergünstigungen in Form von 

 Sonderabschreibungen i.e.S.
    Stichwort  Bewertungsgesetz (BewG)    –  1.  Begriff:  Gesetz 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 1.2.1991 mit zahl-
reichen späteren Änderungen. Neben der   Abga-
benordnung (AO) ist das Bewertungsgesetz (BewG) 
früher einmal das wichtigste Steuergesetz gewesen, 
in dem alle steuerlichen Bewertungsfragen gere-
gelt waren, und das nur insoweit nicht anzuwenden 
war, als spezielle Steuergesetze (bes. Einkommen-
steuergesetze) eigene Bewertungsvorschriften auf-
weisen. Es hat jedoch an Bedeutung verloren, weil 
ein Großteil der Substanzsteuern heute abgeschafft 
ist (z.B. Gewerbekapitalsteuer), nicht mehr erhoben 
wird (Vermögensteuer) oder sich bei der Werter-
mittlung an der  Steuerbilanz orientiert (  verlän-
gerte Maßgeblichkeit;   Erbschaftsteuer). Deshalb 
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ist das Bewertungsgesetz heute fast nur noch für die 
 Grundsteuer von zentraler Bedeutung. Ergänzend 

gelten: (1)  Durchführungsverordnung  vom 2.2.1935 
(BewDV) mit zahlreichen späteren Änderungen. (2) 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer einheitli-
chen Rechtsanwendung enthielten früher Vermögen-
steuer-Richtlinien, heute die  Erbschaftsteuer-Richt-
linien .  –  2.  Ziel/Bedeutung:  Das Bewertungsgesetz 
(BewG) sollte für die   Substanzsteuern einheitli-
che Werte festsetzen, daher der Begriff  Einheits-
wert. Bis zum Erlass des Bewertungsgesetzes (BewG) 
bestand die Einheitlichkeit der Steuerwerte nicht; da 
die neuen   Bedarfswerte für Grundvermögen bei 
der Grundsteuer nicht gelten, ist die Einheitlichkeit 
der Bewertungsregeln heute aufgegeben.  –  3.  Auf-
bau/Inhalt:  Das Bewertungsgesetz  besteht aus drei 
Teilen und  26 Anlagen.  –  a) Der erste Teil enthält 
 allgemeine Bewertungsvorschriften  (§§  1–16 BewG) 
und gilt für alle öffentlich-rechtlichen Abgaben, die 
durch Bundesrecht geregelt sind, soweit sie durch 
Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwaltet wer-
den; von untergeordneter Bedeutung, wenn sich aus 
anderen Steuergesetzen oder aus dem zweiten Teil 
des Bewertungsgesetzes eine andere Bewertung er-
gibt (§ 1 BewG). –  Beispiele  für abweichende Bewer-
tungsansätze: §§ 6, 7 EStG (spezielle Bewertungsvor-
schriften für die Bewertung in der  Steuerbilanz); 
§ 10 IV UStG (Bewertung des Eigenverbrauchs). – b) 
Der zweite Teil enthält  bes.   Bewertungsvorschriften  
(§§ 17–203): aa) Bewertung und Erfassung der zu be-
wertenden Einheiten mittels der Einheitsbewertung, 
die für das   land- und forstwirtschaftliche Ver-
mögen,  Grundvermögen und  Betriebsvermö-
gen durchgeführt wird (§§ 19–109a); gilt für Grund-, 
Gewerbe-, Erbschaft- und Grunderwerbsteuer, so-
weit in den betreffenden Steuergesetzen nichts Ab-
weichendes bestimmt ist.  –  Die einheitliche Bewer-
tung für verschiedene Steuerarten erfordert ein bes. 
Ermittlungsverfahren  (Einheitswertverfahren) , durch 
das die Einheitswerte festgestellt werden. – bb) Son-
dervorschriften (§§  110–124).  –  cc) Bewertung von 
Vermögen (§§  125-137).  –  dd) Grundbesitzbewer-
tung für die Grunderwerbsteuer (§§ 138–150). – ee) 
Vorschriften zu gesonderten Feststellungen (§§ 152-
156 BewG).  –  ff) Bewertung von Grundbesitz, von 
nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften und 
von Betriebsvermögen für die Erbschaftsteuer (ab 
1.1.2009) (§§ 157-203 BewG). – 3. Der dritte Teil ent-
hält  Schlussbestimmungen  (§§ 204–205) und die  Anla-
gen zum Bewertungsgesetz:  z.B. (1) Tabellen zur Um-
rechnung von Tierbeständen in Vieheinheiten; (2) 
Vervielfältiger zur Ermittlung des Wertes von Grund-
stücken nach dem Ertragswertverfahren (  Ertrags-
wert), zur Berechnung von Kapitalwerten lebens-
länglicher Nutzungen oder Leistungen und zur Be-
rechnung von Pensionsverpflichtungen.  –  4. Das 
Bewertungsgesetz ist durch die   Erbschaftsteuer-
reform (Gesetzesänderung  vom 24.12.2008)  in grö-
ßerem Umfang geändert bzw. ergänzt worden.  Die 
Änderungen betreffen  insbesondere die Bewertung 

von  Land- und Forstwirtschaft, Betriebsvermögen, 
Grundvermögen. Auf Antrag können die Neurege-
lungen für Erbfälle bereits ab dem 1.1.2007 angewen-
det werden.
    

Stichwort  Bewertungsmaßstab    –    1. Aufgrund des   Maß-
geblichkeitsprinzips sind die zentralen handelsrecht-
lichen Bewertungsmaßstäbe Anschaffungs- und 
Herstellungskosten auch steuerrechtlich verbind-
lich. Allerdings ist zu beachten, dass stets einkom-
mensteuerliche Vorschriften bzw. übergeordnete Be-
wertungsgrundsätze als Spezialvorschriften dem 
Maßgeblichkeitsgrundsatz vorangehen (Bewer-
tungsvorbehalt). – 2. Wesentlichster sekundärer Be-
wertungsmaßstab ist der  Teilwert, der darüber hi-
naus im Regelfall auch für die Bewertung von Einla-
gen und Entnahmen zum Zuge kommt. – 3. Bei der 
Bewertung von Verbindlichkeiten und Rückstellun-
gen gelten seit 1999 Besonderheiten gegenüber dem 
Handelsrecht, die auch mit Inkrafttreten des Bil-
MoG grundsätzlich fortbestehen: (1) Verbindlichkei-
ten und Rückstellungen sind unter bestimmten Be-
dingungen abzuzinsen (5,5 Prozent; §  6 I Nr. 3, 3a 
EStG). (2) Bei gleichartigen Verpflichtungen ist zu 
berücksichtigen, wenn der Verpflichtete wahrschein-
lich nicht für alle davon voll in Anspruch genommen 
wird. (3) Sachleistungsverpflichtungen sind mit Voll-
kosten anzusetzen. (4) Bestimmte Rückstellungen 
sind zeitanteilig in Raten anzusammeln (§ 6 I Nr. 3a 
Buchstabe d EStG).
      Stichwor  Bewertungsstützpunkte   – Begriff des Bewertungs-
gesetzes: Zur Sicherung einer gleichmäßigen Bewer-
tung des   land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens werden in einzelnen typischen Betrieben mit 
ortsüblichen Ertragsbedingungen  (Vergleichs- bzw. 
Richtbetriebe)  vorweg die   Vergleichszahlen oder 
(für forstwirtschaftliche Nutzungen und für sonstige 
land- und forstwirtschaftliche Nutzungen unmittel-
bar) die  Vergleichswerte der Nutzungen und Nut-
zungsteile ermittelt  (Hauptbewertungsstützpunkte) , 
durch den   Bewertungsbeirat vorgeschlagen und 
durch Rechtsverordnung festgesetzt (§ 39 BewG).
    Verweisstichwort  Bewertungswahlrecht    Bewertungsfreiheit.
    Verweisstichwort  Bewirtungskosten     Geschäftsfreundebewirtung, 

 Betriebsausgaben.
    Verweisstichwort  BfF –   früher gebräuchliche Abk. für   Bundesamt für 
Finanzen  ,  also die Vorläuferinstitution des Bundes-
zentralamtes für Steuern.
    Verweisstichwort  BFH   – Abk. für  Bundesfinanzhof.
    Stichwort  Bierlager    –  Steuerlager für Bier i.S.d. Biersteuerge-
setzes.
    Stichwort  Biersteuer    –  Verbrauchsteuer auf Bier.  –  1.  Rechts-
grundlage:  Biersteuergesetz 1993 vom 21.12.1992 
(BGBl. I 2150) m.spät.Änd. und die Verordnung zur 
Durchführung des Biersteuergesetzes (BierStV). Er-
hebung und Verwaltung liegen beim Bund (Art. 
108 I 1 GG), der Ertrag steht den Ländern zu (Art. 
106 II Nr. 5 GG).  –  2.  Steuergegenstand:  Bier und 
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Mischungen von Bier mit nichtalkoholischen Geträn-
ken im Sinn der Alkoholstrukturrichtlinie. Besteu-
ert wird die Herstellung und Einfuhr aus Drittstaaten 
von Bier im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, 
aber ohne Büsingen und Helgoland. Bier, das ins Aus-
land gelangt, ist steuerfrei. – 3.  Steuersatz:  Die Höhe 
der Biersteuer bestimmt sich nach dem Stammwür-
zegehalt des Bieres in Gramm je 100 Gramm Bier 
(Grad Plato); dabei werden die Nachkommastellen 
des gemessenen Grades Plato außer Betracht gelas-
sen. Der reguläre Steuersatz (2008) beträgt 0,787 Euro 
je Grad Plato. Ermäßigte Steuersätze sind vorgesehen 
für kleine unabhängige Brauereien (Gesamterzeug-
nismenge jährlich unter 200.000 hl Bier). Die Belas-
tung beträgt für eine Jahresproduktion von weniger 
als 5.000 hl nur 56 Prozent des regulären Steuersat-
zes, danach steigt der Steuersatz in Stufen allmählich 
an (bei 40.000 hl Jahresproduktion werden 84 Prozent 
des regulären Steuersatzes erreicht). Es gibt auf EU-
Ebene Bestrebungen, die Mindeststeuer auf Bier (der-
zeit 0.748 Euro/Liter) anzuheben. Dieser Wert wurde 
im Oktober 1992 festgelegt.  –  4.  Aufkommen:  757 
Mio. Euro (2007), 779 Mio. Euro (2006), 785,9 Mio. 
Euro (2003), 811,5 Mio. Euro (2002), 828,5 Mio. 
Euro (2001), 843,5 Mio. Euro (2000), 909,5 Mio. Euro 
(1995), 722,5 Mio. Euro (1990), 641 Mio. Euro (1985), 
645 Mio. Euro (1980), 652 Mio. Euro (1975), 601 Mio. 
Euro (1970), 501 Mio Euro (1965), 358 Mio. Euro 
(1960), 225 Mio. Euro (1955), 178 Mio. Euro (1950).

    Stichwort  Big Four    – Der Berufsstand der  Wirtschaftsprü-
fer (WP) ist geprägt durch eine erhebliche Konzen-
tration auf wenige weltweit agierende Prüfungsge-
sellschaften. Die umsatzstärksten vier Gesellschaften 
sind Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG und 
Price Waterhouse Coopers.

    Stichwort  Bilanzänderung    –  Bei der   Bewertung in der 
 Steuerbilanz der Ersatz eines zulässigen Bilanzan-

satzes durch einen anderen ebenfalls zulässigen An-
satz (R 4.4 EStR). Nach Einreichung der Bilanz ist 
eine Bilanzänderung mittlerweile nur noch möglich, 
um die Auswirkungen einer notwendigen  Bilanz-
berichtigung zu kompensieren. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass die Bilanzänderung in engem zeitli-
chem und sachlichem Zusammenhang mit der Bi-
lanzberichtigung vorgenommen wird. Der Anfang 
1999 unternommene Versuch, die Möglichkeit zur 
Bilanzänderung ganz abzuschaffen, ist durch das 
Steuerbereinigungsgesetz 1999 wieder aufgehoben 
worden. –  Anders:   Bilanzberichtigung.

    Stichwort  Bilanzberichtigung    –  1.  Begriff:  der Ersatz unrich-
tiger Bilanzansätze durch zulässige (R 4.4 EstR). Un-
richtig sind Werte, die gegen zwingende Vorschriften 
des Einkommensteuerrechts oder Handelsrechts oder 
gegen die einkommensteuerlich relevanten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) versto-
ßen.  –  Der Steuerpflichtige muss eine Bilanzberich-
tigung vornehmen, wenn er nachträglich erkennt, 
dass er falsche Bilanzansätze vorgenommen hat und 

es hierdurch zu einer Verkürzung der Steuern kom-
men könnte (§ 153 AO). – In anderen Fällen, in de-
nen die Bilanz unrichtig ist, darf der Steuerpflichtige 
auch nach Einreichung beim Finanzamt Änderun-
gen vornehmen (§ 4 II EStG). – Bilanzberichtigungen 
werden außerdem notwendig, wenn nicht der Steuer-
pflichtige, sondern die Finanzverwaltung Werte v.a. 
im Rahmen einer Außenprüfung in der Bilanz als 
unrichtig erkennt.  –  Die Bilanzberichtigung erfolgt 
möglichst rückwirkend in dem Jahr, in dem der Feh-
ler passiert ist; hat der Fehler Auswirkungen auf Fol-
gejahre, so werden diese entsprechend berichtigt. Ist 
die Steuerfestsetzung für das Jahr, in dem der Fehler 
unterlaufen ist, verjährt (  Festsetzungsverjährung), 
erfolgt eine Berichtigung i.d.R. in der ersten Bilanz, in 
der die Fehlerberichtigung sich steuerlich auswirken 
kann. –  Anders:   Bilanzänderung.
    Stichwort  Bilanzbündeltheorie   –  Bündeltheorie;  ehemals herr-
schende Auffassung des Steuerrechts, die besagt, dass 
die Bilanz (Gesamtbilanz) einer Personengesellschaft 
als Bündel der Einzelbilanzen (Sonderbilanzen) der 
Mitunternehmer angesehen wird. Gewinnermittlung 
findet danach für jeden einzelnen Gesellschafter statt 
(vom BFH 1985 aufgegeben).
    Stichwort  Bilanzmanipulation    –  Bilanzmanipulation  meint 
illegale Maßnahmen (hauptsächlich in Form von 
Scheingeschäften), die dem Zweck dienen, Jahresab-
schluss und Lagebericht (i.d.R.) durch Ausschaltung 
des internen Kontrollsystems so zu gestalten, damit 
(häufig sehr früh) propagierte Ziele z.B. zu Umsatz 
und Ergebnis von einem unter  Erfolgsdruck  stehen-
den Management  unter allen Umständen  erreicht 
werden.
    Verweisstichwort  Bilanzprüfer    Abschlussprüfer.
    Verweisstichwort  Bilanzprüfung    Jahresabschlussprüfung.
    Stichwort  Bilanzsteuerrecht   – rechtliche Vorschriften zur Er-
stellung der  Steuerbilanz.
    Verweisstichwort  Billigkeitserlass    Steuererlass.
    Stichwort  Blindenumsatz   – 1. Soweit Blinden-Beschäftigungs-
werkstätten, Blindenanstalten, Blindenvereine und 
ähnliche  Einrichtungen der Blindenfürsorge  Sachen 
liefern, die die von ihnen betreuten Blinden herge-
stellt haben (Blindenwaren), sind diese Umsätze so-
wie die Lieferung von Zusatzwaren und die sons-
tigen durch die Blinden getätigten Leistungen um-
satzsteuerfrei; desgleichen die Umsätze des Bundes 
der Kriegsblinden Deutschland e. V. – 2. Für die Um-
satzsteuerfreiheit des  Betriebs eines Blinden  ist Vor-
aussetzung, dass nicht mehr als zwei Arbeitnehmer 
beschäftigt werden.  –  Die Ehefrau, minderjährige 
Abkömmlinge und Eltern des Blinden sowie Auszu-
bildende gelten in diesem Sinn nicht als Arbeitneh-
mer. Ein  Verzicht auf Steuerbefreiung ist möglich 
(§ 9 UStG); damit kann das Recht auf den  Vorsteu-
erabzug erreicht werden.  –  3.  Rechtsgrundlagen : §  4 
Nr. 19 UStG, Anhang X Teil B Ziff. 5 der  Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie.
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    Stichwort  Bodenbonitierung    –   Bodenschätzung;  Einteilung 
des Bodens in Bonitätsklassen (Beschaffenheit, Er-
tragsfähigkeit und Verwendungszweck) auf Basis 
des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens bzw. Bodenschätzungsgesetzes (Bo-
denSchätzG) von 1934 (neugefasst 2007).  Man un-
terscheidet zwei Arten von Bodenbonitierung: (1) 
die  Schätzung des Ackerlandes  und (2)  die des Gar-
ten- und Grünlandes.  Die Schätzungen werden dabei 
nach dem Ackerschätzungsrahmen bzw. dem Schät-
zungsrahmen für Grünland (= Bodenbewertungsta-
belle zum Ablesen der durch die Bodenbeschaffen-
heit bedingten, relativen Reinertragsunterschiede für 
verschiedene Ackerböden sowie Garten- und Grün-
land) durchgeführt. – Die Festlegung der Bodengüte 
ist wichtige Grundlage für die Ermittlung des  Ein-
heitswertes landwirtschaftlicher Betriebe sowie für 
die Wirtschaftspolitik und zu Kreditzwecken.
    Verweisstichwort  Bodenschätzung    Bodenbonitierung.
    Stichwort  Bodenwert    –  1.  Bewertungsgesetz:  Bei unbebau-
ten Grundstücken ist der Bodenwert (§  84 BewG) 
neben dem Wert der   Außenanlagen, bei bebau-
ten Grundstücken zusätzlich neben dem Gebäude-
wert ein Element des nach dem Sachwertverfahren 
(   Sachwert) für unbebaute bzw. bebaute Grund-
stücke ermittelten   Einheitswerts (   Ausgangs-
wert). Die Bewertung erfolgt mit dem  gemeinen 
Wert (  Grundstücksbewertung). – Erlangt auch Be-
deutung hinsichtlich des Mindestwertes, mit dem be-
baute Grundstücke anzusetzen sind (§ 77 BewG). – 2. 
 Bodenschätzungsgesetz:   Bodenbonitierung.
    Verweisstichwort  Bonitierung    Bodenbonitierung.
    Stichwort  Börsenumsatzsteuer    –  eine   Kapitalverkehr-
steuer, besteuerte bes. die dem Ersterwerb folgen-
den Umsätze von Gesellschaftsrechten an Kapitalge-
sellschaften (z.B. Aktienerwerb an Börsen, Erwerb 
von GmbH-Anteilen vom Vorbesitzer). Zur Beseiti-
gung des Wettbewerbsnachteils der dt. Finanzmärkte 
wurde die Börsenumsatzsteuer zum 1.1.1991 abge-
schafft. In den USA und in anderen Staaten besteht 
die Börsenumsatzsteuer weiterhin. Das Aufkommen 
der Börsenumsatzsteuer betrug 1990 (umgerechnet) 
422,3 Mio. Euro.
    Stichwort  Branntweinsteuer    –  im Rahmen des Brannt-
weinmonopols durch die Bundesmonopolverwal-
tung für Branntwein festgesetzte Verbrauchsteuer, 
die dem Bund zufließt. Rechtsgrundlage für die Er-
hebung ist das Gesetz über das Branntweinmono-
pol. Das Branntweinsteuerrecht ist das Ergebnis des 
über Jahrzehnte bestehenden Branntweinmonopols 
in Deutschland. Die Branntweinsteuer gehört (ne-
ben der Schaumwein-, der Zwischenerzeugnis- und 
der Biersteuer) zu den innerhalb der EG harmonisier-
ten Verbrauchsteuern und unterliegt der länderüber-
greifenden, EG-einheitlichen Überwachung. Der Re-
gelsteuersatz für den von den Ablieferern übernom-
menen und an den Verwender verkauften Alkohol 
beträgt 1.303 Euro je hl reinen Alkohol (gemessen 

bei 20 °C). Ermäßigte Steuersätze u.U. für Brannt-
wein aus Abfindungs- bzw. Verschlusskleinbrenne-
reien (§ 131 BranntwMonG). – Keine Steuer wird er-
hoben auf Branntwein, der ausgeführt, zu Treibstoff 
verarbeitet, zu Putz-, Heizungs- und ähnlichen Zwe-
cken verwendet oder der zur Herstellung von Arznei-
mitteln oder Essig benötigt wird. –  Gesetzliche Rege-
lung:  §§ 130 ff. BranntwMonG. –  Aufkommen : 1.900 
Mio Euro (2010), rd. 2 Mrd. Euro (2007), 2.100 Mio. 
Euro (2005), 2.204,4 Mio. Euro (2003), 2.149,1 Mio. 
Euro (2002), 2.142,6 Mio. Euro (2001), 2.150,8 Mio. 
Euro (2000), 2.473 Mio. Euro (1995), 2.162,3 Mio. 
Euro (1990), 2.123 Mio. Euro (1985), 1.986 Mio. 
Euro (1980), 1.596 Mio. Euro (1975), 1.139 Mio. Euro 
(1970), 771 Mio Euro (1965), 523 Mio. Euro (1960), 
296 Mio. Euro (1955), 254 Mio. Euro (1950) (bis 1970 
unter der Bezeichnung Branntweinmonopol, bis 1985 
Abgabe auf Branntwein).

    Verweisstichwort  Briefkastengesellschaft    Basisgesellschaft.

    Stichwort  Bruttodividende   – Begriff des  körperschaftsteu-
erlichen Anrechnungsverfahrens von 1977 bis 2000; 

  Dividende, die im Gegensatz zur Bardividende 
den körperschaftsteuerlichen Anrechnungsanspruch 
einschließt. Bei einer Bardividende von 70 und einem 
Anrechnungsanspruch von 3/7 betrug die Bruttodivi-
dende also 100.

    Stichwort  Bruttoumsatzsteuer     Umsatzsteuer, die in ei-
nem bestimmten Prozentsatz vom gesamten Entgelt, 
d.h. vom kumulierten Umsatzwert (eigener Umsatz 
+ Umsatz der Vorstufen), geschuldet wird. –   Gegen-
satz:    Nettoumsatzsteuer.  –  Vgl. auch Umsatzbe-
steuerung.

    Stichwort  Buchführungspflicht    –  1.  Ertrags- und Substanz-
steuern:  Buchführungspflicht für Zwecke der Be-
steuerung erheblich erweitert.  –  a) Grundsätzlich 
gilt, dass derjenige, der bereits nach anderen Geset-
zen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeich-
nungen zu führen hat (v.a. nach §  238 HGB), diese 
Verpflichtung auch im Interesse der Besteuerung 
zu erfüllen hat ( abgeleitete  oder  derivative Buchfüh-
rungspflicht;  § 140 AO). – b)  Originäre Buchführungs-
pflicht  und Verpflichtung, regelmäßige Abschlüsse 
aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen zu erstel-
len, besteht darüber hinaus nach §  141 AO für alle 
Land- und Forstwirte sowie Gewerbetreibende, die 
nach der letzten Veranlagung eine der folgenden Vor-
aussetzungen erfüllen: (1) Einen Gesamtumsatz (ein-
schließlich des steuerfreien Umsatzes) von mehr als 
500.000 Euro im Kalenderjahr; (2) selbstbewirtschaf-
tete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit Wirt-
schaftswert über 25.000 Euro; (3) einen Gewinn aus 
Gewerbebetrieb  von mehr als EUR 50.000 Euro  im 
Wirtschaftsjahr; (4) Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft  von mehr als 50.000 Euro  im Kalender-
jahr. Als Mindestaufzeichnungspflicht ergibt sich 
für alle gewerblichen Unternehmer die Führung des 

 Wareneingangsbuches (§ 143 AO) und des  Wa-
renausgangsbuches (§  144 AO).  –  c)  Beginn der 
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Buchführungspflicht:  nach Mitteilung durch das Fi-
nanzamt ab dem folgenden Wirtschaftsjahr. – d)  Ende 
der Buchführungspflicht:  mit Ablauf des Wirtschafts-
jahrs, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, in dem die Fi-
nanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen für 
eine Buchführungspflicht nicht mehr vorliegen. – 2. 
 Umsatzsteuer:   Aufzeichnungspflicht.
      Verweisstichwort  buchmäßiger Nachweis    Buchnachweis.
    Stichwort  Buchnachweis    –  1.  Begriff : Der Nachweis des Ge-
schehens durch ordnungsmäßige Verbuchung in den 
Geschäftsbüchern. –  2.  Umsatzsteuerliche Bedeutung:  
a) Buchnachweis ist neben dem   Ausfuhrnach-
weis (Belegnachweis) Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Umsatzsteuerfreiheit von   Ausfuhrliefe-
rungen und  Lohnveredelungen. Die Bücher sind 
im Inland zu führen, soweit gesetzlich nichts anderes 
erlaubt ist. I.d.R. sind aufzuzeichnen: die Menge mit 
handelsüblicher Bezeichnung des Liefergegenstandes 
oder der Umfang der Lohnveredelung, Tag der Liefe-
rung oder Lohnveredelung, Name und Anschrift des 
Abnehmers oder Auftraggebers, das vereinbarte oder 
vereinnahmte   Entgelt sowie die Ausfuhr (§  13 
UStDV). – b) Buchnachweis ist weiterhin Vorausset-
zung für die Umsatzsteuerbefreiung von  innerge-
meinschaftlichen Lieferungen. Buchmäßig nachzu-
weisen sind dabei bes. die Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer des Abnehmers sowie die Beförderung 
oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet; 
darüber hinaus Aufzeichnung entsprechend Punkt 1.
    Verweisstichwort  Buchprüfer    vereidigter Buchprüfer.
    Stichwort  Buchprüfungsgesellschaft    –  gesetzlich geschützte 
Bezeichnung für die nach den Vorschriften der 

  Wirtschaftsprüferordnung (WPO) als Buchprü-
fungsgesellschaft anerkannte Prüfungsgesellschaft 
(§ 133 i.V. mit § 128 I 2 WPO). Eine Buchprüfungs-
gesellschaft hat die Bezeichnung „Buchprüfungsge-
sellschaft“ zu führen (§ 128 II 1 WPO). Auf Buchprü-
fungsgesellschaften finden die Vorschriften der WPO 
über die Anerkennung und die berufliche Niederlas-
sung von   Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die 
Abschnitte über Bestellung, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften, allg. Vorschriften für das Verwaltungs-
verfahren, das Berufsregister und das verwaltungsge-
richtliche Verfahren sowie des Teils über die Rechte 
und Pflichten der Wirtschaftsprüfer entsprechende 
Anwendung (§  130 II WPO). Buchprüfungsgesell-
schaften dürfen nach Einführung der Prüfungspflicht 
für bestimmte GmbHs  Jahresabschlussprüfungen 
als  Abschlussprüfer in beschränktem Umfang vor-
nehmen (§ 129 I WPO).
    Stichwort  Buch- und Betriebsprüfung    –  v.a. früher übliche 
Bezeichnung für die turnusmäßige  Außenprüfung 
des Finanzamts.
    Stichwort  Buchwertfortführung    –  1.  Begriff  aus dem Er-
tragsteuerrecht: Bewertung eines Wirtschaftsgutes 
bei seinem Erwerb nicht mit dem Marktwert, son-
dern mit dem Buchwert des Rechtsvorgängers.  –  2. 
 Zielsetzung : Buchwertfortführung dient stets dazu, 

vorhandene stille Reserven zu einem späteren Ter-
min noch besteuern zu können, wenn bei einem Ei-
gentumsübergang auf Aufdeckung und Versteuerung 
stiller Reserven verzichtet wurde. Daher nur bei be-
stimmten Vermögensübergängen möglich, bei denen 
das Gesetz diese Vorgehensweise ausdrücklich vor-
sieht: Erbschaft oder Schenkung (§ 6 III EStG), Um-
wandlung, Fusion, Einbringung, Spaltung (Umwand-
lungssteuergesetz, Fusionsrichtlinie).    –  3.  Ähnlich : 

 Buchwertverknüpfung.

    Stichwort  Buchwertverknüpfung    –  1.  Begriff  aus dem Er-
tragsteuerrecht, relevant v.a. im Umwandlungssteu-
errecht: Die Verpflichtung, bei Hingabe eines Wirt-
schaftsgutes gegen ein anderes für das neu erwor-
bene Wirtschaftsgut den Buchwert anzusetzen, mit 
dem vorher das bisherige Wirtschaftsgut angesetzt 
war.  –  2.  Zielsetzung : Zielsetzung der Buchwertver-
knüpfung ist es regelmäßig, dafür zu sorgen, dass der 
Austausch des betreffenden Wirtschaftsgutes gegen 
das andere steuerlich für den Besitzer keinen Gewinn 
abwirft (der Zufluss des „neuen“ Wirtschaftsgutes 
wird mit demselben Wert eingebucht wie der Abfluss 
des „alten“!), zugleich aber sichergestellt wird, dass 
die stillen Reserven, die zu diesem Zeitpunkt in dem 
Wirtschaftsgut vorhanden sind, später noch steuer-
lich erfasst werden können.  –  3.  Beispiel : Ein Wirt-
schaftsgut mit einem aktuellen Wert von 100 und ei-
nem steuerlichen Buchwert von 10 wird gegen ein an-
deres ausgetauscht. Dieses wird vernünftigerweise 
ebenfalls einen wirklichen Wert nahe 100 haben; es 
wird aber jetzt mit 10 bilanziert, weil dies der Buch-
wert des „Vorgänger-Wirtschaftsgutes“ war. Wird das 
neue Wirtschaftsgut im Anschluss daran verkauft, 
entsteht buchhalterisch automatisch ein Gewinn von 
100-10 = 90, d.h. die seinerzeit verschonten stillen Re-
serven werden jetzt buchhalterisch automatisch auf-
gedeckt und der Versteuerung zugeführt. – 4.  Anwen-
dungsgebiete : Eine Buchwertverknüpfung ist nur zu-
lässig, sofern sie gesetzlich ausdrücklich zugelassen 
bzw. angeordnet ist. Das geschieht in einigen wenigen 
Fällen, einschlägig ist v.a. das Umwandlungssteuerge-
setz. Denkbare Anwendungsgebiete sind bspw. Ein-
bringung (  Einbringung in eine Kapitalgesellschaft) 
von Unternehmensteilen und  Anteilstausch. – 5. 
 Unterschied zur Buchwertfortführung:  Die Technik 
der Buchwertverknüpfung sichert, dass der Eigentü-
mer des alten Wirtschaftsgutes nicht durch den Er-
satz des alten Wirtschaftsgutes durch das neue und 
anschließenden Verkauf des „neuen“ Wirtschafts-
gutes stille Reserven realisieren kann, ohne dass sie 
sich in seiner steuerlichen Gewinnermittlung zeigen 
und versteuert werden müssen. Eine alternative Tech-
nik, die   Buchwertfortführung, sichert dagegen, 
dass die stillen Reserven in dem „alten“ Wirtschafts-
gut nicht durch Verkauf des alten Wirtschaftsgutes 
bei dem neuen Eigentümer realisiert werden kön-
nen, ohne dass dieser sie versteuern muss; dies ge-
schieht dadurch, dass der neue Eigentümer den Buch-
wert des alten Wirschaftsgutes beim Voreigentümer 
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übernehmen muss. Auch diese Technik ist unter be-
stimmten Umständen zur Verhinderung von Miss-
bräuchen vorgeschrieben. – 6.  Problematik : Schreibt 
der Gesetzgeber beide Techniken -Buchwertverknüp-
fung und Buchwertfortführung – kumulativ vor, um 
wirklich jeglichen Missbrauch auszuschließen, so 
werden die ursprünglich vorhandenen stillen Reser-
ven anschließend bei zwei Steuerpflichtigen gleich-
zeitig erfasst; diese Verdoppelung der stillen Reserven 
bei gleichzeitiger Anwendung beider Techniken wi-
derspricht dem eigentlichen Sinn beider Techniken, 
Vorgänge steuerneutral zu gestalten, und verstößt, 
wie der Europäische Gerichtshof mittlerweile bestä-
tigt hat, in den durch die EG-Fusionsrichtlinie gere-
gelten Fällen gegen die europäischen Vorgaben. – 7. 
 Abweichender Sprachgebrauch : Teilweise verwenden 
einzelne Literaturquellen die Ausdrücke Buchwert-
fortführung und Buchwertverknüpfung im jeweils 
genau umgekehrten Sinne.

    Stichwort  Bund der Steuerzahler e. V. (BdSt)    –  1949 durch 
Karl Bräuer gegründete unpolitische, überparteili-
che Vereinigung mit derzeit ca. 400.000 Mitgliedern; 
Sitz früher in Wiesbaden, nun in Berlin. –  Organisa-
tion:  Im Präsidium des BdSt sind fünfzehn Landes-
verbände zusammengefasst. Präsidium und Landes-
verbände sind eingetragene Vereine, durch die Fi-
nanzbehörden als gemeinnützig anerkannt.  –   Ziele:  
Ein einfacheres   Steuersystem, die Verringerung 
der und die wirtschaftlichere Verwendung der Steu-
ergelder, Wiederherstellung und Sicherung eines Ver-
trauensverhältnisses zwischen Staat und Steuerzah-
lern, Durchführung einer organischen Finanz- und 
Steuerverfassung der Bundesrepublik Deutschland, 
Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Finanz- 
und Steuerwesens in den Parlamenten und Behör-
den. Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Veran-
staltung von Steuerforen, Herausgabe von Presse-
informationen, Rundfunksendungen. Er ist jedoch 
nicht berechtigt, Steuerberatung zu leisten.  –   Pub-
likationen:  Zeitschrift „Der Steuerzahler” (monat-
lich) mit einer Auflage von ca. 450.000 Exemplaren 
, daneben Denkschriften, Einzeldarstellungen, eine 
Schriftenreihe sowie das Schwarzbuch „Die öffent-
liche Verschwendung”.  –  Am 11.7.1965 wurde ein 
eigenes wissenschaftliches Institut gegründet, das 

 Karl-Bräuer-Institut.

    Verweisstichwort  Bündeltheorie    Bilanzbündeltheorie.

    Stichwort  Bundesagentur für Außenwirtschaft 
(bfai)   –  Zweck:  informierte als Servicestelle des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die 
aktuelle Situation auf ausländischen Märkten. Sie war 
entstanden aus der Bundesstelle für Außenhandelsin-
formation und unterstützte in deren Nachfolge seit 
1951 dt. Unternehmen auf dem Weg ins Auslands-
geschäft. Die Zentrale war in Köln.  –  Wurde zum 
1.1.2009 mit der Invest in Germany GmbH fusioniert 
zur Germany Trade and Invest.

    Stichwort  Bundesamt für Finanzen (BfF)    –  ehem. dt. Bun-
desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF). Das Bundesamt 
für Finanzen wurde am 3.9.1971 gegründet und am 
30.12.2005 aufgelöst; Sitz war in Bonn. –  Die Haupt-
aufgaben waren:  Mitwirkung an Außenprüfungen der 
Landesfinanzbehörde, die Unterstützung von Finanz-
ämtern bei der Besteuerung von Deutschen mit Aus-
landseinkünften, insbesondere die Entlastung von 
dt. Abzugsteuern bes. aufgrund von Doppelbesteue-
rungsabkommen, die Entlastung bei dt. Besitz- oder 
Verkehrsteuern gegenüber internationalen und su-
pranationalen Organisationen, ausländischen Missio-
nen und deren Mitgliedern, steuerliche Auslandsbe-
ziehungen. Vergütung von Körperschaftsteuern und 
Erstattung der Kapitalertragsteuer an nichtveranlagte 
Steuerpflichtige, Kontrolle von Freistellungsaufträ-
gen im Rahmen der Zinsabschlagsteuer, die Vergü-
tung von Vorsteuern an ausländische Unternehmer 
in bes. Fällen, die Vergabe von Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummern. –  Mit Wirkung zum 1.1.2006  wer-
den die Aufgaben des Bundesamts für Finanzen von 
den folgenden drei Behörden wahrgenommen: (1) 
dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), dessen 
Zuständigkeit alle Aufgaben der ehemaligen Abtei-
lungen Steuern und Bundesbetriebsprüfung des Bun-
desamtes für Finanzen beinhaltet; (2) dem Bundes-
amt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
(BADV), dessen Zuständigkeit alle Aufgaben der ehe-
maligen Abteilung Dienstleistungszentrum des Bun-
desamtes für Finanzen umfasst; (3) dem Zentrum 
für Informationsverarbeitung und Informationstech-
nik (ZIVIT), dessen Zuständigkeit alle Aufgaben der 
ehemaligen Abteilung Informationsverarbeitung des 
Bundesamtes für Finanzen beinhaltet.  –  Die Nach-
folgebehörden sind wie das ehemalige Bundesamt für 
Finanzen direkt dem Bundesministerium unterstellt.

    Stichwort  Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE)   – Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV); bundesunmit-
telbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts; 
Sitz in Bonn. Zum 1.1.1995 errichtet durch das Ge-
setz vom 2.8.1994 (BGBl. I 2018) durch Zusammen-
legung der ehemaligen Bundesanstalt für Landwirt-
schaftliche Marktordnung (BALM) und des ehemali-
gen Bundesamtes für Ernährung und Forstwirtschaft 
(BEF).  –  1.  Aufgaben:  Die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung ist  Marktordnungsstelle 
für die in der EU bestehenden seit 2007 gemeinsamen 
Organisationen für die Agrarmärkte (Getreide, Reis, 
Zucker, Trockenfutter, Saatgut, Hopfen, Olivenöl und 
Tafeloliven, Flachs und Hanf, Obst und Gemüse, ver-
arbeitetes Obst und Gemüse, Bananen, Wein, lebende 
Pflanzen und Waren des Blumenhandels, Rind-, 
Schweine- Schaf- und Ziegenfleisch, Milch und Mil-
cherzeugnisse, Eier, Geflügelfleisch sowie sonstige 
Erzeugnisse). Als Marktordnungsstelle ist sie bes. 
bei der Intervention von Waren, bei der privaten 
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Lagerhaltung und bei Beihilfemaßnahmen tätig. Zur 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik nimmt 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Kassenkredite auf, auch soweit sie für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen selbst nicht zuständig ist. Auf-
grund des Ernährungssicherstellungsgesetzes und 
des Ernährungsvorsorgegesetzes wird die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung bei der zen-
tralen Planung und Feststellung von Erzeugung, Be-
ständen und Verbrauch tätig. Im Rahmen einer allg. 
Vorratshaltung sowie der Zivilen Notfallreserve wer-
den Vorräte an Ernährungsgütern und Futtermitteln 
beschafft, verwaltet und verwertet. – 2.  Lizenzen:  Als 
Genehmigungsstelle für den grenzüberschreitenden 
Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Erzeugnissen 
der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft erteilt 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie -genehmigun-
gen. – 3.  Sonstiges:  Die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung überwacht Embargomaßnah-
men und die Einhaltung von Kontingentregelungen. 
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung erhebt  Abgaben nach dem Holzabsatzfondsge-
setz. Darüber hinaus wird der Klärschlamm-Entschä-
digungsfonds verwaltet. Sie überwacht die Seefische-
rei außerhalb der Küstengewässer und die Einhaltung 
der von ihr verwalteten Fischfangquoten; nach § 3 des 
Seefischereigesetzes erteilt sie Fangerlaubnisse an die 
dt. Fischereiflotte. Die Fischereischutzboote und Fi-
schereiforschungsschiffe des Bundes werden durch 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
bereedert.
    Stichwort  Bundesanteil    –  Anteil des Bundes am Gesamtauf-
kommen der  Gemeinschaftsteuern.
    Stichwort  Bundesfinanzakademie    –  aufgrund eines 
Bund-Länder-Abkommens gegründete verwaltungs-
interne Einrichtung des Bundes, die beim Bundesmi-
nister der Finanzen ressortiert, und der Ausbildung 
(ergänzende Studien) sowie der Fortbildung (fortfüh-
rende Studien) der Beamtinnen und Beamten des hö-
heren Dienstes der Steuerverwaltungen der Länder 
dient; Sitz in Brühl. –  Gesetzliche Grundlage:  §§ 5 und 
7 des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes i.d.F. vom 
23.6.1993 BGBl. I 944.
    Verweisstichwort  Bundesfinanzbehörden    Finanzverwaltung.
    Stichwort  Bundesfinanzdirektion    –  die Mittelbehörde der 

 Finanzverwaltung des Bundes für ihren Bezirk, so-
weit sie eingerichtet ist (§§ 1, 7, 8 FVG).
    Stichwort  Bundesfinanzhof (BFH)    – oberster Gerichtshof des 
Bundes für die   Finanzgerichtsbarkeit mit Sitz in 
München (§  2 FGO), bestehend aus dem Präsiden-
ten, den Vorsitzenden Richtern und weiteren Rich-
tern.  –  1.  Organisation/Entscheidungsbefugnisse:  Er 
entscheidet durch  Senate  in der Besetzung von fünf 
Richtern, bei Beschlüssen außerhalb der mündli-
chen Verhandlung mit drei Richtern. Neben den ein-
zelnen Senaten besteht ein  Großer Senat,  der sich aus 
dem Präsidenten und sechs Richtern der einzelnen 

Senate zusammensetzt. Er entscheidet, wenn (1) in ei-
ner Rechtsfrage ein Senat von der Entscheidung eines 
anderen Senats oder des Großen Senats abweichen 
will oder (2) der die betreffende Rechtssache bearbei-
tende Senat wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung 
die Entscheidung des Großen Senats herbeiführen 
möchte, weil nach seiner Auffassung die Fortbildung 
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung es fordern (§ 11 FGO). – 2.  Sachli-
che Zuständigkeit:  Der Bundesfinanzhof entscheidet 
als Rechtsmittelinstanz über (1) die  Revision gegen 
Urteile der   Finanzgerichte und gegen Entschei-
dungen, die Urteilen der Finanzgerichte gleichste-
hen, (2) die  Beschwerden gegen andere Entschei-
dungen des Finanzgerichts oder des Vorsitzenden des 
Senats (§  36 FGO).  –  3.  Bedeutung:  BFH-Entschei-
dungen binden nur die Beteiligten und ihre Rechts-
nachfolger insoweit, als über den Streitgegenstand 
entschieden worden ist (§ 110 I FGO). Dennoch ha-
ben sie bes. Bedeutung für die Rechtsauslegung und 
für die Anwendung auf parallel liegende Fälle, daher 
Veröffentlichung der wichtigsten Entscheidungen 
im  Bundessteuerblatt (BStBl), Teil II. Die Finanz-
behörden halten jedoch auch nicht veröffentlichte 
Entscheidungen dem Steuerpflichtigen entgegen. 
Die Entscheidungen des früheren Reichsfinanzhofs 
(RFH) werden bis zur Gegenwart rechtsauslegend an-
gewandt, soweit sie nicht durch neuere BFH-Recht-
sprechung überholt sind.

    Stichwort  Bundesknappschaft (BKN)    –  bundesunmittelbare 
rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung; Sitz der Hauptverwaltung in Bo-
chum; seit 1.10.2005 in der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See aufgegangen. –  Auf-
gaben:  (1) ursprünglich nur Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pfle-
geversicherung der im Bergbau beschäftigten Ar-
beitnehmer. Seit 1.10.2005 Erweiterung der Aufga-
ben auch für die allg. Rentenversicherung. – (2) Seit 
dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt am 1.1.2003 ist 
die BKN ferner zuständige Stelle für das Meldever-
fahren und den Einzug der einheitlichen Steuerpau-
schale für Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer für geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse (Mini-Jobs); zuständig ist die Verwaltungsstelle 
Cottbus der BKN.

    Stichwort  Bundessteuerblatt (BStBl)    –  herausgegeben vom 
Bundesministerium der Finanzen (BMF); erscheint 
nach Bedarf in zwangloser Folge. – In zwei  Teile  geglie-
dert:  Teil I  enthält die Veröffentlichungen von steuer-
lichen Rechtsvorschriften und Verwaltungsanweisun-
gen des Bundesministeriums der Finanzen und der 
obersten Finanzbehörden der Länder;  Teil II  ausge-
wählte Entscheidungen des Bundesfinanzhofs. Durch 
die Veröffentlichung von Urteilen und Beschlüssen des 
BFH im Bundessteuerblatt weist der Bundesfinanzmi-
nister die Finanzämter an, diese Entscheidungen in 
vergleichbaren Fällen anzuwenden. Dies ist deshalb 
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wichtig, weil die im Verfahren vor dem BFH ergange-
nen Urteile grundsätzlich nur die Parteien des konkre-
ten Rechtsstreits binden (§ 110 FGO).

    Stichwort  Bundesverband der vereidigten Buchprüfer e. V. 
(BvB)   – Fachorganisation und berufsständische Ver-
tretung der  vereidigten Buchprüfer und  Buch-
prüfungsgesellschaften, Sitz in Berlin; 1986 wieder 
gegründet. –  Aufgaben:  Der Bundesverband der ver-
eidigten Buchprüfer vertritt die beruflichen und fach-
lichen Interessen der vereidigten Buchprüfer und 
Buchprüfungsgesellschaften und hat für die fachli-
che Förderung seiner Mitglieder und des beruflichen 
Nachwuchses zu sorgen. Zudem tritt er für einheitli-
che Grundsätze der unabhängigen, eigenverantwort-
lichen und fachgerechten Berufsausübung sowie de-
ren Einhaltung durch die Mitglieder ein.  –   Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen,  v.a. mit dem 

 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. 
(IDW).

    Stichwort  Bundeszentralamt für Steuern    –  ist eine Bun-
desoberbehörde (   Finanzverwaltung); ersetzt seit 
dem 1.1.2006 das Bundesamt für Finanzen. Dem 
Bundeszentralamt für Steuern sind eine Vielzahl von 
Zuständigkeiten zugewiesen (vgl. im Einzelnen §  5 
FVG), u.a. (1) die Mitwirkung an Außenprüfungen, 
(2) die Koordination von grenz- und länderübergrei-
fenden Umsatzsteuerprüfungen, (3) die Entlastung 
von dt. Abzugssteuern (Erstattungen und Freistel-
lungen) in den Fällen der §§ 43b, 50g EStG, (4) be-
stimmte Befugnisse auf dem Gebiet des Rechts- und 
Amtshilfeverkehrs mit ausländischen Behörden, 
(5) die Vergütung der Vorsteuerbeträge an nicht im 
Erhebungsgebiet ansässige Unternehmer, (6) die 
Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach 
§§  31, 62 bis 78 EStG, (7) die Gewährung der Al-
tersvorsorgezulage nach §§ 79 ff. EStG, (8) die Ver-
gabe und Verwaltung des   Identifikationsmerk-
mals nach §§ 139a bis 139c AO, (9) die Vergabe der 

  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Steue-
ridentifikationsnummer (IdNr), (10) die zentrale 
Sammlung und Auswertung verschiedener Infor-
mationen und Unterlagen (z.B. über Auslandsbezie-
hungen, Umsatzsteuer-Betrugsfälle, Verwaltung der 

Versicherung- und Feuerschutzsteuer, branchenbe-
zogene Kennzahlen, Konzernübersichten), (11) der 

 Kontenabruf nach § 93b AO, § 24c I KWG, (12) 
die Beobachtung des elektronischen Handels zur Un-
terstützung der Umsatzbesteuerung.
   Stichwort  Butterfahrten  – 1.  Begriff : übliche Bezeichnung für 
die (früher häufig anzutreffende) Erscheinung, dass 
für Passagiere eine Ausflugsfahrt mit einem Schiff or-
ganisiert wurde und der hauptsächliche Zweck dieser 
Fahrt nur darin bestand, nach dem Verlassen der Ho-
heitsgewässer den Passagieren Waren verkaufen zu 
können, ohne dass dieser Verkauf im Inland steuer-
bar war. Dahinter stand der Gedanke, dass die Passa-
gieren nach ihrer Rückkehr ins Inland die gekauften 
Waren im Rahmen bestimmter Freimengen steuer-
lich unbelastet als persönliches Reisegepäck einfüh-
ren konnten, der Einkauf also endgültig unbelastet 
blieb.  –  2.  Gründe für die heute geringe Bedeutung : 
Die Butterfahrten verloren ihre Attraktivität, als mit 
der EG-weiten Einführung einer Neuregelung über 
den  Ort der Lieferung von Waren an Bord eines 
Schiffes in den 1990er-Jahren vorgeschrieben wurde, 
dass alle während einer Fahrt eines Schiffes ausge-
führten Lieferungen in dem Land zu versteuern sind, 
in dem die Fahrt begonnen hat, wenn die Fahrt des 
Schiffes in der EU beginnt und auch wieder in der EU 
endet (§ 3e UStG, Art. 37 der  Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie). Seitdem brauchen nämlich Verkäufe 
während einer Fahrt, die in der EU beginnt und wie-
der in der EU endet, nur dann nicht mehr versteuert 
zu werden, wenn das Schiff zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs der Waren in einem Drittland im Hafen liegt 
oder sich in den Hoheitsgewässern eines Drittlandes 
befindet (Rechtsprechung des EuGH, vgl. Abschn. 
42-L UStR). Das aber macht i.d.R. zu lange Fahrtstre-
cken erforderlich, als dass sich die Veranstaltung der 
Fahrten allein zum Zwecke des steuerlich unbelaste-
ten Verkaufs noch lohnen könnte; außerdem besteht 
die Gefahr, dass bei einem Verkauf in den Hoheitsge-
bieten des Drittlandes das Umsatzsteuerrecht dieses 
Landes zu beachten wäre. – Für eine andere Gestal-
tung, die steuerfreies Einkaufen ermöglichen sollte, 
aber ebenfalls beachtlich an Attraktivität verloren hat, 
vgl.  Duty-Free-Shop.
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